




Vierzehente Fortsetzung derImpreiTorum Reineckianorum,
oder

Kilrzgtfaßler Erweis/
daß

-er geheime Kriegs-Rath von Reineck allerdings befugt und
berechtiget gewesen, bey seinem ehemals vorgehabten , aber durch amplMmi
MaZMratus unbeschreibliche widerrechtliche Hemmungen hintertriebenen Ab¬
zug nach Sachsen , sein Bürgerrecht gegen herkömmliche und rechtmäßige
Caution , Burger -- vertragsmäßig zu Frankfurt beyzubkhalten , ein Hoch.
, Edler Magistrat aber weder Recht noch die geringste Ursache gehabt, ihme

dasselbe aufzukündigen.
In seinem Rechtsstreit,

entgegen

Einen Hochlöblichen Magistrat der Reichs » Stadt Frankfurt am Mayn.

Pto . Beybehaltung des
Bürgerrechts.

■■ ■■■ .— — " 1 ■— ■ ■' 1 »u3 3

§. I.

s hat der geheime Kriegs - Rath von Reineck im Jahre 1755 . in Sachsen mit dem seel. 8peeie§-
Land - Kammerrath Herrn von Damniz , über desselben Ritter - Güter Guttau , Gleine und
Bröse , cum pertlnentu8 in der Hberlausttz, unter Allerhöchsten Bönigl. Pohlnisch - Lhur-
fürstl . Sachfischen Vorwissen , Confens , undAuthorifaC , fub poena conventionali von 10000.
Thaler auf den ReuungS- Fatl, einen ansehnlichen Kauf abgeschlossen , und den Entschluß ge-

fasset , sich mit seinem Vermögen in diesen Landen , jedoch mit Beybehaltung seines Burger - Rechts zu
Frankfurt , niederzulassen.

Auch zu gleicher Zeit von solchem Entschluß nach lüt . A. bey einem Sochlöbl . Magistrat zu Lit. a.
Frankfurt die geziemende Anzeige gethan , und um die im § . 8 . lab Lit. B . des Burger- Vertrags de Lit. B.
161 3 . besonders verstädtere Beybehaltung feines ihm angebohrnen Bürgerrechts , wozu er von des höchste

seligsten Bönigs in Pohlen Majestät die allergnadigste Erlaubniß erhalten hatte , gegen hinlängliche Si¬
cherheit für alle bürgerliche BeschwerdengesetzmäßigNUchgesttchet. .

Hat daraus ein Hochlöbl. Franksurtischer Magistrat mit dem G . K . R . v . Reineck nicht nur
gleich Anfangs, als wie mit einem solchen , der sein Bürgerrecht bereits verwürfet oder aUfgekündiget hätte,
in allen Stücken sehr Gesetz - und Vrdnung« - widrig verfahren , sondern auch Wchher , M tt solche
Vorgänge mcht zu rechtfertigen vermochte , solches nach Lit . c . wirklich abgeschlagen und auf- 1.1t. 0.
gesaget. _

Wegen diesesAravirli
'chenBescheides stchdervon Reineck gemüßiget fände , an Höchstpreis. Baistrl.

Reichs - ^ofrath Rechtsmäßig zu appelluenund nach abgeschlagenenkrocessen dieseAppellationmit eventu¬
eller Revifion zu wiederholen , endlich aber nach nochmaliger Abweisung daS in Gesetzen heilsamlichstverordn

neteBeneficim» Revjüonis Ordnung- - mäßig einzuwenden.



2

S n.

Die Wich- Weiten nun s .
'
8 . des Bürget - Vertrags oben fub LK . B . einen ausdkückll

'
chktt Unterschieb zvoi-

tigkcit und ^ m fe nm abziehenben Burgern bestimmet , und in dem ersten Punkt von solchen redet , die Mit Beybe-

seEtige ^ Haltung ihres Bürgerrechts abziehen wollen , welche also ferner Burger bleiben , und sührohin aUe bu^
Untersu - Stiche Gerechtsame und Freyheiten zu genießen , aber auch aUe Burgerl . Pstichten und Beschwerden nach
** ntt * '

,vie vor zu tragen , und dafür hinlängliche Sicherheit zu stellen haben , keineswegeS aber der Nachsteuer
und andern Schuldigkeiten unterzogen werden können , wie allen benenjenigen oblieget , so Mit Bege¬

hung ihres Bürgerrechts den Abzug vornehmen und davon der zweyte Punkt gedachten $. 8 . des

Burger - Vertrags handelt ; So ist hieraus leicht abzunehmen , daß bey einem jeden abziehenden -Burger

vor allen Dingen diese krsejudiclal - Fragen : ob derselbe mit Beybehaltung des Bürgerrechts abziehen

könne und wolle ? oder nicht ? erwachset und entschieden werden müße , da sich dann nachher die Be-

urtheilung der Statuten rund Rrivllegienr mäßigen krsettationen und der Grund oder Ungrund derselben

Ansinnungen von selbsten entwickelt und beurtheilen läßt.
Daher der G . K . R . von Reineck sich nicht entbrechen können , diese in seinen FroceümU-

schen Verwickelungen mit einem Hochlöbl. Magistrat kto . arrefti omnium bonorum &c . so höchstwichtige Sa¬

che , zur Erleichterung derer künftigen Hochansehnlichen Herrn Referent der Reviflons Imtänz wie auch

insonderheit zu seiner öffentlichen Rechtfertigung und sehr nöthigen Benachrichtigung seiner geliebten

Frankfurter Mitbürger , mit wenigem zu beleuchten, und den augenscheinlichen Ungrund derer abjetten
des Magistrats vorgeschüßten Ursachen wegen Abschlagung seines Bürgerrechts klar auszudecken.

,
F . in-

Bey Untersuchung dieser Ursachen, will man sich bey solchen nicht verweilen , welche von des von
Reinecks Person hergenommen worden , und nichts als höchst erdichtete grobe Jnjurien und Lästerun¬

genenthalten , deren Beurtheilung und ihme daraus rechtmäßig zukommende Genugthuung dem allergerechtesten
Gbristen Richter Sr . Römisch - Raiferl. Lklajestä't lediglich in allertiefstem Refped anfyeim gestellet blei¬
ben , und darüber sich der G . K . % v. Neineck aus seine Widerlegung der Schmäh - und Läjter-
Schrift des löbl . Schaßungeamt

Irnprelll 5ui äs 1757 . fub . Lif . T.
und auf seine Buchstäbliche sich auf Ada , Jura , Fada , & Documenta gründende Widerlegung des Ma¬
gistratischen Berichts äs 6 . Maji 1756.

Impreffi fui de 175 8 . fub Lit . W .W.
wie au h auf seinen allerunterthänigsten Gegenbericht in Fto . der Beybehaltung des Bürgerrechts,

in d . Imprefl
’o de 1758.

ganz getrost beziehen darf , sondern bloß bey solchen , welche theilS in faHo und theils in den frankfur¬
ter Gewohnheiten , Statuten und Freyheiten beruhen , daraus diese , und jene aus den Aden kürzlich ihre Erle¬
digung in voller Maaße erhalten.

rnkwick-
lunq dkl ge-»
geutyciUgen
Huuptutja-
ctcn zur Äb-
Ichtagungdes
Z urgeriechts

. K. R.
v. Rkttttk.

§ iv.
Die angeblichen Haupt - Ursachen laßen sich inögesammt auf folgende Punkte bringen ;

A . ex Fado.
1 .) Eö ^ habe der G . K . N . nicht gleich gehörig um Beybehaltung des Bürgerrechts angefuchet , noch

weniger
2 .) Hinlängliche Sicherheit angebothen , vielmehr

) Sogleich die Franksurtifche ^urisdidion deellniret , und
4 .) Durch den neu erworbenen Rönigl . pohlnifch - und Churfürstl . Sächsischen Schuß

a .) die gemeine Stadt Rechte und Freyheiten untergraben , so mit
b.) sich nachher heimlich den Burger Pstichten und dem roten Pst . entziehen wollen , wie

5 . Nicht den geringsten Animurn rsdeundi bezeiget.
6 . ex Jure.

* 0 Könne ein Frankfurter Burger ohne vvrgangt
'
ges wissen und Eklaublliß eines Hochlöbl. Magistrats

keine Veränderung feines WohnsißeS vornehmen oder sich anderwärts ankauffen.
s .) Sey eS Burger - Eides und Kayserl . Rescripts - widrig , sich durch Aeguirirung fremder Chargen eximi-

ren zu wollen.
3 .) Mlche ein mit Beybehaltung deö Bürgerrechts wegziehender Burger nothwendig ausser der Caution

6""och unbewkgllthe ® utcr in der Stabt besitzen unb beybehalten.
4 .) Hange es lediglich von fein deö Magistrats Gllüdk und MZ fteykM WÄM ab , das Bürgerrecht

heyzubehalten oder nicht k.
5 » V.
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L. V.

Die s . erstem Ursachen , so in fa&o beruhen , werden auf allen Seiten derer zwischen dem G . K.

% V. Reineck und einem Hochlöbl. Magistrat verhandelter AÄen völlig widerleget , und insonderheit be*

stärket die Anlage A. ausser allem Widerspruch , daß der von Reineck frühzeitig genug seinen vorha¬

benden Abzug kund gemacht , um fernere Beybehaltung des Bürgerrechts Burger - Vertragsmäßig

gebethen , unb Cmtion angeboren , ftelcjje er -^Äen - kundig bald nachher auf ioooo . Thlr . und endlich

sogar in Fventum litis auf50000 . Rthlr . mit seinem durch Z . geschworneWerkmeister der Zimmer-und Maurer-

Zunft daraus gewürdigten Haus erweiterthat,wielVlagiüratu8in seinen letztemBerichten selbst eingestehen müssen.

Da sich aber seit kurzem der Ruf hin und wieder hier zu seiner größten Verwunderungauf eine unbe*

greifliche Art verbreiten will , als ob er sein Bürgerrecht einst in A&is aufgekündet habe ; so bestärken seine

viel hundertmal dem unpartheyischen Publieo mit den Gegnerischen im Druck vor Augen gelegte Adta,

worinnen immer bec A&or,Reus,Judex Inferior , Judex Superior , miteinander reden , durchgängig und

fast aus allen Blattern die Nichtigkeit dieses Vorgebens, und vielmehr dieses , wie er dasselbe beständig im¬

merfort und ununterbrochen gegen dafür zustellende Caution heybehalten wollen : Der G . K . R . v . Reineck

darf sich daher wegen dieses grundfalschen und Aftttl * HMbrigeHlmputati , getrost auf diese seineAüa be»

ruffen und beziehen , und allen denenjenigen , wer oder welche e6 auch seyn möchten , der oder diejenigen,

so daraus den Gegensatz zu behaupten sich nicht entscheuen , hiermit öffentl. Trutz biethen , und vor diese

Wahrheit dem alleryerechtesten Rom . Raiser , seinem und des Magistrats allergnädigsten ^errn und

alleinigen Richter , hierunter , seine Ehre , Gut und Blllt , seinen Kvpf verbürgen . Wozu er um desto

mehr verbunden und verpflichtet ist , als von dem GkUNd oder UNgkUNd dieses Vorgebens der Uutzgang

seines Ihn und sein unschuldiges Haus auf den Rand des Verderbens gestellten ProceiTes wider den Magistrat

zu Frankfurt beruhet.
Auf gleiche Weise widerleget sich die zte ersonnene Ursache per tote A&a , indem nirgends die

geringste Spur davon vorhanden , daß dem G . K . R . v . Reineck jemals in den Sinn gekommen , die

Frankfurtische Gerichtsbarkeit zu decliniren, denn

a) daraus , daß der von Neineck genöthiget worden an Raijerl . Majestät zu provociren , und sich, bey

LÄischen Zudringlichkeiten eines Hochlöblichen Magistrats , auf diese litis pendentiam fupremam alters

relpeäuolest zu beziehen , kann wohl kein vernünftiger Mensch eine deelinationem fori erdenken;

Vielmehr
b) der von Reineck durch Ansuchung der Beibehaltung des Bürgerrechts, und Anerbietung hinläng¬

licher Sicherheit , klar zu erkennen gegeben , daß er fernerhin alle Freiheiten , Beschwerden , und

Rechts - mäßige Schuldigkeiten eines Frankfurter Burgers refpe&ive genießen und praeftiren , mithin

auch in erforderlichen Fallen deren Gerichtsbarkeit über sich anerkennen wolle , und

c) obwohlen die Sächsischen Gerichte bekanntlich keine Avocirung ihrer Untergebenen gestatten , so ist doch

dieses nichts besonders , da e6 eine jede LandeSobrigkeit also hält , und kann um so weniger hier eine

Anwendung leiden , als ein grosserUnterschied ist , zwischen einem Burger , der nur an einem Drt in die¬

ser Verbindung stehet , und zwischen einem solchen , der diesen nexum in zwey verschiedenen Territo-

riis zugleich tragen kann , zumalen der von Reineck hiezu die allergnädigste Erlaubniß erhalten hatte,

und damit also auch die Concefiion daS Frankfurtische Forum in d̂azu qualificirfen Fallen fernerhin

zu relpiciren , dergleichen denn in Sachsen mehrere Beyspiele vorhanden sind , und noch ganz neuer¬

lich , unter andern der sich in Sachsen mit einigen Dörfern angekaufte Holländische General Herr von

Mühlen, zu gleicher Zeit , in Frankfurt und in Sachsen die bürgerliche Pflichten getragen.

In Ansehung de6 4ten lmputati , ist für allen Dingen aus dem altern und Mittlern Zeitalter, mit

wenigem zu bemerken , daß in Frankfurt sowohl , als auch in allen bemauerten Städten , die sogenannte

AllüdUkgev gar wohl bekannt , und össentlich erlaubet waren , wie Wenker in seinem besondern Bericht von

Ausburgern mit mehrern ausführet. Oatt . de pace publ . c. 14. n. 29 . feq. und LerSner in der Frankfur¬

ter Chron. P . 1 . & 3 . üb. 1 . c. 25 .
_

Diese AuSburger waren solche Leute , welche mit völliger Beybehaltung ihres ersten Bürgerrechts,

mit Vorwissen ihrer Landesherrn , auch in den Städten Burger wurden , um derselben Freyheiten, unbescha¬

det der Gerechtsamen ihrer Herren , ebenfalls theilhaftig zu werden , wie der Freyherr von Senkenberg in

Praef. Tom. II . Select. Jur . & Hiitor. p. 8 . bemerket , daß viele Edelleute zu damaliger Zeit auf diese Art

in Frankfurt das Bürgerrecht erlanget , und mithin von denen in der goldenen Bulle Tit . 16 . so scharf ver-

bottenen Hfalbüryern gar sehr unterschieden , welche nämlich heimlicher Weise da6 Bürgerrecht in Städten

acquirirten, um sich nachher unter deren Prote &ion den Befugnißen ihrer Herren , auf eine Rebellenmaßige

Art zu entziehen. #
Daher solche Ausburger , ober auswärts wohnende Burger , denen Eingesessenen Burgern,

wie viele alte Kaiserliche Privilegia besagen, völlig gleich geachtet worden ; so kommt unter andern in emer

alten Urkunde von 1329.
Fr . Priv . Buch. alt . edit . p . 20.

A s

Mi-ekle-
gung derer
exFaftoge»
nommenen
Ursachen.

worin-



worinnen Kaiser Ludwig den Frankfurter Burgern die Zollfreyheit erthei
'let , der Ausdruck vor:

„ daß wir dieselben Burger zu Frankenfurt und Iren Nachkommen , WS die WShNMt ssNdt , die
^ Burger da sindt , freyen und ledigen rr. „

Dergleichen auS einer andern Urkunde von eben diesem Kaiser von 1333*eodem p. 26.
noch deutlicher erhellet , wo mit ausdrücklichen Worten die Auswärtige BlllM den EkttwShlUndeN völlig
gleich gemachet werden:

^ Wir thun ihn auch die Gnade , daß sie ihr Burger , die in andern gemuerten Städten gesessen sindt,
versprechen , verantwurten, schirmen und vertheydingen , als 0b fle dtp ihn ZU FranckfUkt iN

vs der Stadt gesessen werm rc.
Dieses alte Recht , - aß ein Frankfurter Burger in ZWtp VerschiedenenTerritorüs 3U(^̂ dc ĵbürgerliche Wichten tragen konnte , ist nachher eben - in dem mehrbemeldten §. 8. des Burger-Vertrags bevestiget worden , wobey nirgends ein Unterschied gemacht wird , wo ein solcher Auöburgechinziehen will , genug -wenn er nur in dem allgemeinen Vaterlande dem deutschen Reiche bleibet , und viel-. mehr also , wenn er sich , wie der von Reineck , unter den Schuß eines der ersten und jürnehnrsten Mit¬glieder , solches Reichs begiebet, unter den Schuß eines grossen Lhurfürstens , welche sich ohnehin ver¬bunden , für die Freyheiten und Befugniße der andern Mitreichs- Standen erforderlichen Falls zu wachen,Lit . D . und Sorge zu tragen , wo zumalen die , in denen Wb Lit . v . angebogenen allergnädigsten Rönigl . Pohlnischeund Churfürstlich - Sachstschen Intenejfmalien an den Magistrat wegen dieser von Reineckischen Angele¬genheiten , allerhuldreichest geausserte Gesinnungen denselben eines andern belehren , und völlig überzeugenkonnten , daß Se . damals Ruhmvoltest regierende Rönigl . Pohlnische Majestät und Churfürstl . Durchs,in Sachsen , nach Allerhöchst Deroselben weltbekannten großmüthigsten Denkungsart , sehr weit entfernetgewesen, auch nur den geringsten Stadt r frankfurtischen Rechten zunahe zu tretten , sondern Allerhöchst Die¬selben nur das Uebertriebene und Rechts - widrige Verfahren des Hochlöbl. Magistrats gegen den vonReineck mißbilligen , und dafür ein gerechteres Verfahren allergnädigst anempfehlen wollen.

Conf. omnino des G . K. R . v . Reineck ihme abgedrungene , aber auf die Frankfurtische Stadtge-seße und Verfaßung , Bürger - Verträge , Obtervan^ , Kaiserliche Privilegien und Resolutionen,also in Jure LcPaÄo bestgegründete allerunterthanigste Remarquen über die Magiftr . Declarat. de 7.Jan. 1756 . auf des Königl . Pohlnisch - und Churfürstl. Sächsischen LegationS - Rath Herrn Stein¬heils , zur attergehorsamsten Befolgung des an ihn ergangenen allerhöchsten Königl . Reldripts , d . d.Dresden den 19 . Novemb . 1755 . Einem Hochlöbl. und Hochweisen Magistrat der ReichS - StadtFrankfurt , d . d . 20. Decerabr, 17 .115 . abermahlen überreichtes stes Memorial, wobey derText und die Widerlegung gegeneinander über gedruckt zu ersehen ist.Imprelli fui de 1757 . ibique Beylage fub Lit . QQ.
Wegen heimlicher Wegziehung konnte bey dem von Reineck um so weniger nur die geringste Wahr«scheinlichkeit fürwalten , als derselbe unter andern mit sehr beträchtlichen Immobilien angeseßen ist, welcheohnehin , wie in den meisten Ländern , ohne gerichtliche Wahrung nicht veräussert werden können ; und daer gleich in den ersten Tagen seiner Wiederkunft auS Sachsen sein ganzes inn - und ausländisches Vermögen,zu großer Aergerniß und Verdruß Fes Magistrats , weil eben dadurch der gefährliche klau seiner Feinden indemselben , in Ansehung der ihm anschuldigen wollenden obgleich an sich immerdar unmöglicher! heimlichen Ent¬weichung , mit einst vernichtiget worden , öffentlich in Zeitungen und Wochenblätter seil gebotten hatte. Esbleibt also dieser sehr unerfindliche Behelf auf seinem offenbaren Unwerth ersitzen.Conf. omnio §. XVIir . der Ungezogenen Widerlegung deS MagistratS- BerichtS de 6 . Maji175 6. Sub. Lit . W . W . Impreffi fui de 1758.Nec non §. XXV . loc. eit.
Eben so unerfindlich ist der 5te Einwurf , daß der G . K. R . v. Reineck keinen Animum redeundibezeiget habe : welches in Ansehung dessen eignen Person wohl nicht ungegründet seyn möchte , da selten undsäst niemals ein solcher wegziehender für seine Person wiederzukommen gedenket , aber man sorget deßsallS fürdle Nachkommen , unter welchen gewiß einer oder der andere wieder in dem Wohnsitze seiner Vorältern einanständiges Ltablillement suchen wird , in welcher Betrachtung man eben die Gesetzmäßige Beibehaltungdes Bürgerrechtsmit so vieler Mühe und Rosten suchet.

§ . VI.

Kung
^

derer .
WaS ferner die anmaßlichen Ursachen aus den Frankfurter Statuten und Privilegien anbelanget , soex jure an- wird deren offenbare Ungrunö und Nichtigkeit sich gar leicht von selbsten erledigen.genommenen Fnmaßen die erstere Behauptung , daß ein Frankfurter Burger überhaupt ohne voryckngiges wif.Ursschen . sen und Willen des Magistrats keine Veränderung seines Wohnsitzes vornehmen , oder sich auswärts ankauftfen könne , nicht nur gegen alle natürliche - sondern auch gegen die besondere deutsche - und noch vielmehr gegen

die
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die einem ReLchssta

'- tischen Buvtzev zustehende Freyheit streitet . Davon unter andern die Reichs - Abschie¬

de von 1570 . Z. 4 . und von 1582 Zl . handeln , und solche Zumuthung allenfalls nur denen LtldeigNM

oder sogenannten Glebae adfcriptis angesonnen werden kann.

Denn obwohlen überhaupt in Deutschland und in verschiedenen Terr !t0rÜ8 insbesondere , scharfe

allgemeine Verbothe gegen das noch in den neuesten Zeiten so sehr überhand genommene , und dem Reiche höchst

schädliche Ernigrüen in fremde Staaten , und Annehmung fremder Kriegsdienste , vielfältig ergangen stnd , auch

in der Reichs -Stadt Frankfurt dergleichen Gesetze selbst wahrgenommen werden , wie sich ein solch altes Ge,

fetz von r zZ6 . sindet , vid . tom . 1 . cit . fei jur . & hiftor . p . 40 . wodurch . dem Magistrat das Recht zugestanden

wird , einem Burger das Bürgerrecht aufzusagen , dafern er in einen andern Krieg , womit die Stadt nichts zu

thun gehabt , gezogen , und nach einem gewissen gesetzten Termin nicht wieder gekommen war : desgleichen auch in

einem alten ttatut . von 1350 . und in dem Burgereyd die heimliche Verbindungen mit Auswärtigen ohne vor-

gängige Erlaubniß des Magistrats verbothen waren , welche Verbothe noch in folgenden Zeiten , als den n.

Jenner 1567 . und noch neuer in der Stadt Frankfurt wiederholet worden . Vid . Eersn . Chron . P . 1 . p 390.

und O . Orts Anmerk , über die Frankfurt . Reform , ad P . 6 . Tic . 6 . § . 1 . - 4 . p . 221 . & 222 . so erhellet

doch hieraus ganz klar , daß diese Gesetze eines theils nur den Mißbrauch und daS Nachteilige des Emigrir-

ten eingeschränket wissen wollen , andern theils aber dadurch diejenige Burger , welche sich zu Kriegsdiensten

qualificiren können und wollen , vor allen Dingen , nach der einer jeden Landes Obrigkeit obliegenden Vor¬

sorge , zur Vertheidigung ihres Vaterlandes oder Vaterstadt anzuhalten , ehe sie ihr Blut an Fremde verkauf¬

ten , und endlich nur auf diejenige Zeiten passen , wo die Städte in dem Gleichgewichte Teutschlandeö noch

etwas bedeuteten , und ihre Thürmen und Mauren , nebst etlichen geharnischten Rittern , statt der heutigen Cano-

nen und Armeen gebrauchen konnten , welches aber auf gegenwärtige Zeiten und auf solche Fälle nicht gezogen

werden kann , wo vermögende angesehene Burger durch ein auswärtiges öffentliches , Und dem Staate

ganz und gar unnachtheiliges Engagement ifyi Glück ünden , und dennoch nach , wie vor , in ihrem Va¬

terlande die Bürgerliche Schuldigkeiten tragen wollen , und dasselbe also auch durch fernere Entrichtung der

schuldigen Praestationen , seitdem die Miethsoldaten eingesühret sind , eben so gut vertheidigen helfen , ohne

jedoch den Schutz zu genießen , welches bey dem Fall des G . K . R . v . Reineck in allen Stücken eintrifft , und

demselben annoch da6 klare Gesetz , der oben fub . Eit . B . angeführte §. 8 . des Burger - Vertrags , das Wort re¬

det , aus dessen ganz deutlichen Ausdrücken auch nicht der listigste Ausleger den Verstand erzwingen kann , daß

einem Hochlöbl . Magistrat vor allen Dingen schon die vorhabende Veränderung des Wohnsitzes bekannt ge¬

macht und desselben Rath und Beyfall dazu vorgängig eingeholet werden mäße , wenn es daselbsten heißt:

„ Ein Burger so auö der Stadt an ein ander Ort zeucht , ( welches also schon ohne den Magistrat vor-

„ hero festgesezt worden ) ^ soll Macht ( das heißt Freyheit ) haben , seine Güter und Bürgerrecht mit

„ Wissen und Willen des Raths zu behalten re. „

3u welchem Behalten mithin bloß das wissen des Magistrats erfordert wird.

Wie kann auch ein solcher Burger eher eine Anzeige thun , als er solches Engagement gefunden , als

er solchen Güter - Kauff geschlossen , als er zu dem neuen Etablissement wirklich gelanget ist , davon daS Um

mögliche einem jeden in die Augen fallen muß?

Wenn darauf dem G . K . R . v . Reineck zweytenö der Burger - Eid , und ein Rayferl . Allerhöchstes

Refoript von 1732 . entgegen stehen soll , so wird um deßwillen der neuere Burger - Eid aus den Anmerkun¬

gen des schon angeführten Gelehrten und sich eben dadurch um daS Stadtwesen so sehr verdient gemacht haben¬

den Hr . D . OrrS zur Franks . Reform , ad P . 6 . Tit . 6 . § . 1 . - 4 . p . 150 . fub Lit . E . ganz beygeleget , aus Lit.

dessen Inhalt erscheinet , daß derselbe -ein mehreres nicht als eine jede andere HuldigungS - Formul begreifst,

und darinnen die Tlaufuln von heimlichen Verbindungen ganz offenbar auö dem mittleren Zeit - Alter und

von den Zeiten des Faust - Rechts und deren Befehdungen herrühren , und sich auf verschiedene Kaiserl . äl¬

tere FreyheitSbriefe , und Verordnungen , wegen des allgemeinen Friedens und der innerlichen Reichs Sicherheit,

insonderheit auch mit aus den Tit . i Z . der G . B . begründen ; die andere Llausul aber wegen Annehmung frem¬

der Herren Bedienungen bloß den Mißbrauch begrä
'
nze , da sich verschiedentlich reiche einwohnende Burger

beygehen lassen , sich durch Erkauffung solcher Ehrentituln nachher den Bürgerlichen Obliegenheiten zum größ¬

ten Nachtheil des gemeinen Wesens und ihrer andern Mitbürger zu entziehen , und sich allerley ungebührlicher

Exemtionen anzumasien , daher bloß wegen folcher Beschwerden eben das lud Eit . E . ebenfalls angebogene ^

Raiferl . Allerhöchste Refoript , wie in mehr andern Reichsstädten , ergangen ist . Diese Verordnungen gehen

ganz augenscheinlich nur auf die einwohnend bleibende Burger , keineswegs aber auf die Ausburger oder

solche , die mit Beybehaltung ihres Bürgerrechts wegziehen , und ihre bürgerliche Schuldigkeiten ferner zu er¬

füllen gedenken , können also - ebenfalls nicht auf den Fall des von Reineckö angewendet werden.

Conf . Widerlegung der Schmäh - und Lasterschrist de6 Löbt . Schatzungs - Amt , V . VI . VII.

VIII . fub Lir . T.
lmpr . fui de 1757.

Ansonsten ein Frankfurter Burger sehr übel daran seyn würde

sein Glück mit dem Stadt - Gebiethe begränzet seyn sollten,

hervorschwingen zu dörfen , du doch die Stadt zu ihrer größten
V

wenn auf solche Weise seine Talente , und

ohne sich weiter über diese enge Grenzen

Ehre , die Namen vieler ihrer Mitbürger,
welche

E

F



welche den yttyttn Monarchen und Fürsten durch die Erhabenheit ihrer Genies die surtreflichsten Dienste

geleistet, in dem Tempel der Ehren und des Ruhms zur Unsterblichkeit ausgezeichnet lesen kann.
Wie sehr glanzen nicht allda die Namen eines Raiserl . General-FeldMarschalls Baron zum Zungen,

eines in diesen Diensten in Ungarn gebliebenen Generals von Lersner , eines Kaiserl. Kammergerichts Af-
fefloren von Lauterbach , von Uffenbach , und noch neuerlich eines Reichs - Hosraths Freyherrn von Senken¬

bergs , eines Hessendarmstadtischen geheimen Raths von Zang , und Fürstl . Waldeckischen Kanzlern von Klet¬
tenberg , und der genug bekannten gelehrten Professoren zu Gießen und Helmsiädt , eines Tabors , eines
Heisters rc. rc . rc . denen und allen andern diese Schwierigkeit nicht gemacht, - ja nicht einmal daran gedacht
worden.

Der Ate Punkt wegen nothwendigev Beibehaltung unbeweglicher Güter in - er Stadt , widerle¬

get sich theils aus den Gesetzen selbsten , und theilö aus der beständigsten Obfervanz , und des Magistrats
selbst eigenen Geständnissen.

Der oft angeführte §. 8 . des Burger - Vertrags redet ganz deutlich:
„ Ein Burger soll Macht oder Freyheit haben , sein Bürgerrecht und Güter in der Stadt zu
y, behalten rc. „

Was also einmal eine Freyheit und eine wohlthat ist , daraus kann in Ewigkeit keine Schuldig»
seit erzwungen , oder solche Wohlthat jemanden gegen Willen aufgenöthiget werden.

Der Burger - Vertrag ist überhaupt ein durch eine Raiserl . erkannte hohe Commijfion auf Thur.
Maynz und Hessen vermitteltes PaHum , zwischen emem hochlöbl . Magistrat eines , und der gesummten
Bürgerschaft andern Theils , nach dem die letztem wegen ihrer vorenthaltenen Privilegien und Zuständig¬
keiten grosse Beschwerde erhoben , und daher deren OssenbahkUNg abseiten des Magistrats geschehen
mußte.

Burger - Vertrag de 1613 . J . I.
Die Geschichte dieses Vorgangs , und die dabey verhandelten AÄen bestärken ganz klar : daß da¬

mals , auch aus einem Irrthum , und einer ausdehnenden Auslegung einiger Reformaüons - Stellen,
als:

P . I . Tit . 46 . § . 6 . P . 3 . Tit . 3 . § . 6 . Tit . 18 . § . 7 . feq.
worinnen denen Fremden und Ausländern verbotten wird , liegende Güter in der Stadt zu besitzen , behau¬
ptet werden wollen , dieses Gesetz müsse auch auf auswärts wohnende Burger seme Anwendung haben. Allein
da sich aus denen oben §. V . angeführten Raiserl . Privilegien offenbaret , dass die auswärts wohnende
Burger , denen Einwohnenden , in allen Stücken gleich geachtet werden sollten , so wurde darauf in die¬
sem $. 8 . des Burger - Vertrags festgesetzt , daß hinführo auch solche auswärtige Burger , annoch ihre
Stadt - Güter beybehalten können , weil ihnen solches in gar vielen Fallen zu grossen Vortheilen gerei¬
chen kann.

Es ist daher nicht abzusehen , warum der Hochlöbl. Magistrat nun grad den Gegensatz behaupten,
und wie es scheint , bey jeder Vorfallenheit vielmehr die Gesetze nach seinen Handlungen bestimmen und aus¬
legen , als seine Handlungen nach den Gesetzen einrichten wolle , wie er als Verwalter derselben eigentlich
zu thun schuldig wäre , zumalen in der Stadt Frankfurt von einem Burger niemals erfordert worden oder je-
Zv erfodert wird , daß er mit Immobilien angesessen seyn müße.

Zn einem alten Gesetz von 13 * 0 . war es hinlänglich um Burger in Frankfurt zu werden , entweder
eine Gülte von einer halben Mark auf ein Haue zu kauffen, oder dem Rath 8 . Pfund Heller gegen einen jähr¬
lichen von demselben zu entrichtenden Zinß von einer halben Mark in Händen zu geben , wie sich auch hierüber
in denen mehr angezogenen Sei . Jur . & Hiflor. Tom. I . p . 82 . vom Jahre 1353 . eine förmliche Gültverschrei¬
bung des Rachs befindet. #-

D. Drts Anmerk , zur Franks. Reform, all P . 6 . Tit . 6 . §. 1 . - 4 , p . 141 . feq.
Dieses war wirklich nicht anders zu betrachten als eine zinsbare Caution , und ist also eine von

dem Magirtrat zu verzinsende Camion kein so lächerliches und abgeschmacktes Amerbiethen , wie der gegne¬
rische Schriftsteller sehr übereilend vorspiegeln wollen , als der von Reineck eine dergleichen angebothen
hatte.

Im Jahre 1613 . hat sich der Rath und die Bürgerschaft dahin einverstanden , daß hinführo keiner
zum Burger sollte ausgenommen werden , wenn er nicht zum wenigsten 300 . oder dafern er ein Profeßionist
sey , doch 2 00 , st . baares Geld in Vermögen besitzen , und solches doeiren könne.

Man hat also niemals daraus gesehen , daß ein Burger nothwendig mit Immobilien angesessen seyn
müße.

N"^ ey wegziehenden mit Beybehaltung des Bürgerrechts wird verlanget , daß sie entweder ihreGüter in der Stadt unveraussert liegen lassen , yder Camion leisten , wie ein Hochlöbl. Magistrat in seinem
Bericht concra von Reineck de praef. 6. Maji 1756 . 12 . & 13.

Impr . Reineck. de 1758 . Beylage fub Lit . WW.
selbsten zugeben muß * von welcher Camion aber daö Quantum ausdrücklich durch die Gesetze nicht bestimmet
worden , jedoch versteht sich leicht , daß solche die Grösse des MM steuerbaren Vermögens nicht über»

schreiten
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schreiten könne / und man findetnur wenige Beyspiele , wo dieselbe dahin nämlich an 15000 . fl. gereichet,
wohl eher könnte man vielleicht dergleichen auswärtige Burger finden , die weder Güter in der Stadt besi¬
tzen , nochCaution geleistet, wenigstensdocheine sehr mäßigeCaution gestellet.

Unter denen neuesten Ausburgecn ist ein gewisser Herzog! . Braunschweigischer Land - Lägermeister
Herr Von Veldheim vielleicht der einzige , welcher mit einem Abzug von ungefehr 500000 . fl. nur 15000 . fl.
Caution gestellet ; vor den Sächsischen General Herrn von Thiel, welcher eine Burgers - Tochter aus Frank¬
furt , so ihr Bürgerrechtdaselbst beybehalten , geheurathet , hat seinSchwager Herr von Firnhaber nur schrift¬
licheCamion geleistet. Der Herr Hofrath Tabor zu Friedberg hat auch nur blo6 Caution geleistet , und be¬

sitzet in der Stadt nichts , wie ein Hochlöbl. Magistrat in dem angezogenen Berichtcontra von Reineck de 6.

Maji i^ 5 6. 46 . ftlbsten eingestehen muß . Die Kaufleute , Herr Wegelin von Berlin , Herr Bern-

hadt zu Offenbach re. re . sind Burger in Frankfurt ohne das geringste daselbst zu besitzen , ausser in der

Meße haben sie , wie ein jeder Fremder , daselbst ihr Waaren - Gewölb.
Dergleichen Beyspiele könnte man au6 ältern und neuern Zeiten in größter Menge beybringen,

allein eines oder zwey mit Gesetzenund yeyentheiligenGesiä 'ndmßen unterstützet, wird schon hinreichend

ftyn ; andere finden sich in des G . K . R . v . Reinecks verhandelten und gedrucktenA&en vielfältig fyn
und wieder.

Endlich und letztens sind in Ansehung des 4ten Punkts die Worte §. 8. des Burger - Ver¬

trages so klar , daß wohl ein , solche in ihrem ganzen Zusammenhänge erwegender , und mit unpartheyi-

schen Augen beleuchtender Ausleger , daraus nichts weniger als den Sinn erzwingen sollte , die Beybe-

haltung des Bürgerrechts hange von der bloßen Gnade des Magistrats ab.

Anfänglich heißt es:
Der Burger soll Macht (oder Freyheit) haben , seine Güter und Bürgerrecht mit Wissen und

„ Willen des Raths zu behalten. „
und in dem Nachsatz wird dieser Wille bestimmt :

der Rath auch ohn erheblich befugte Ursachen niemand den Abzug , n (das heißt ganz na¬

türlich den vorbeschriebenen mit Beybehaltung der Güter , und des Bürgerrechts vorhabenden Abzug , )

„ verwehren rc. rc . „
Die Geschichte deö Burger - VertragS lehret , daß in damaligen Zeiten ein gewisser Theil Re-

formirter Burger , vermuthlich wegen ihres bedrückten, und bekanntlich außer der Stadt in dem Fürstl.

Hessen - Hanauischen Dorf Bockenheim halten müßenden Gotteödiensts , den Entschluß gefastet, nach Reu-

Hanau zu ziehen ; der Hochlöbl. Magistrat aber solchesVorhaben ohne alle weitere Ursache Verbotherr

hatte , daher die Bürgerschaft , aufmerksam auf ihre Privileges und Freiheiten , bez> Errichtung des

Burger - Vertrags vorstellte: man köllllt dieses unmöglich , wie ein Edler Rath sich anmaffen wolle,

von der bloßen Gnade desselben abhangen lassen , und eine hohe Kaiserl . CommMon wurde ohne Zwei¬

fel auf diese triftige Vorstellungen bewogen , durch eine besondereCommijßons * XXMfungFreytagS den 11.

December 1612 . den ersterwehnten Nachsatz :

„ der Rath auch ohne erheblich befugte Ursachen Niemand den Abzug verwehren , „

hinzuzufügm.
WaS ist aber natürlicher als daß alsdann , wenn über die Erheblichkeit und Befugniß dieser

Ursachen , oder über die Auslegung dieses Pacti ein Rechtsstreit zwischen Einem Edlen Rath , und dem

Burger , als den zwey
' xaciscirten Theilen entstehet , die Mbristrichterliche Erkanntniß Sr . Römisch.

Raiserl . Majestä't auch als Allerhöchsten Committentm, in solchem Falle die Entscheidung alleinig thun

könne und müße ; mithin ein Hochlöbl. Magistrat aus eine offenbar irrige und unrichtige Art behauptet,

daß die Erkanntniß über solche Punkte , die sich aus ein Pactum gründen , lhM als MtpstttöMLeN

Thttl alleinzustehe , und noch unbegreiflicher ist , wenn er eine Sache, von welcher augenscheinlich die

ganze Wohlfahrt, dasGlückoderUnglückeine« Burgers abhanget , zu einer polizeysache qualifici-

Und fo verstehet es ein jeder Burger in Frankfurt , und ist diegemeine Lehre wie die mehr belobte

vortrefliche Anmerkungen über die Franks. Reform. ad P . a . Tit . 3 . §. 6 . p. S82 . auödrückllich besagen , wel¬

che Stelle manwegen ihrer sehr deutlichen und natürlichen Erklärung dieses §. 8 . ganz einzurucken für nothig

^
rc. Jedoch mag ein Rath sothanes Begehren eines abziehenden Bürgers , ohne erhebliche Ursachen

nicht wohl abschlagen können , weilen in eben diesem §. 8 . klar enthalten , daß der Rath ohne erheb*

lich befugte Ursachen Niemanden den Abzug (wodurch nicht sowohl der oberwehnte Abzug an-

und für sich ftlbsten, als furnemlich der von den Burgern auf solche Art fürgenommene Abzug,

wie hievon in den vorhergehenden Worten dieses § . 8 . gehandelt worden , daß nämlich der avZiehetft

deDuraerdaöBürgerrecht sich erhalten könn§ , eigentlich zu verstehen ist ) verwehren soll , und

maa der rechte Lnnhalt dieses Z. 3 . fürnemlich darinnen bestehen , es könne zwar ein Burger , ft an

„ €inen andern Ort ziehen will , seine Güter und Bürgerrecht gegen Abrichtung der gewöhnlichen Bur-

v» gerl . Beschwerden behalten , jedoch daß er hierum E . E . Rath als feine Obrigkert begrüße . "nd
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y, um dessen Einwilligung anhalte , welcher auch hierinnen zu willfahren keine große Schwütigkeit
y, machen , sondern solchesordentlicher Weisezugeben solle , er hätte dann erheblicheund wichtige
y, Ursachendieses Begehren abzuschlagen rc. y, ,

Es istauch ganz offenbar , daß ein Hochlöbl . Magistrat sechsten dieSchwache seiner Grundirvr-
yen undStatuten*txutotgen Sätzen gesühlet und von ihrerUnzulänglichkeit, aber leider ! nur zu spat über¬
zeuget worden , da derselbe den G . K . R . v. Reineck nach 1.1t . 6 . die Beybehaltung seines Bürgerrechts zu¬
gestehen wollen , wenn er auf die übrigen so höchst gemüssget - alö gerecht gegen ihn beym Hochpreislichen
Raiftrl . Reichs - Zofrath angehangten Klagen nebst völlig liquiben Entschädiglings , und Genugthuungs-For-
derungen entsagen würde . Woraus gewiß kein geringer Beweis der Gerechtigkeit sämtlicher von Reineckischer
Processen augenscheinlichhervorleuchtet.

§ - VII.

Aus diesen Vordersätzen ergeben sich diese richtige und natürliche Folgen
r .) Daß der G . K. R . v. Neineck weder sein Bürgerrecht jemals allfgesagetnochsonstM VttWÜrkkt

habe.
L .) Daß ein Hochlöb. Magistrat nicht die geringste wahrscheinliche vielweniger erhebliche und befugte

Ursachen gehabt ihm dasselbe auszukündigen , sondern solches sich blos in einem personellen Haß gründet,
dergleichen Vorgänge aber , wenn sie ungeahndet bleiben sollten , in der Zukunft für einen jeden auch
den geringsten Burger von den gefährlichsten Folgen seyn können , indem alsdann keiner sich unter¬
stehen dürfte , seine Freiheiten und Rechte gegen einen Zoch - Edlen Rath zu behaupten oder ihm sonsten
mißfällig zu leben ; kein Advocat sich unterfangen eine wider IVIagistratus Absichten oder Interelle lauffende
Appellation zu ergreiffen oder eine dem Magiftrat verhaßte Parthey zu vertheidigen, ohne augenblicklich die
Aufkündigungseines Bürgerrechts und Verweisung aus der Stadt zu befürchten , welches aber offenbar
wider die Reichsburgerliche Freyheit, Immunitäten und wohlhergebrachte Frankfurter besondere Privi-
legia lauffen und Magiftratum aus einem Administrators des gemeinen StadtwesenS zum Louvsrain
desselben erigiren , und ihn gegen einen jeden nicht nach seinen Grundsätzen Handlenden Mitbürger also
zu verfahren ermächtigen würde , wie daS gegenwärtige leidige Exempsl mit dem G . K. R . v. Rei¬
neck vor Augen liegt.

Daß Hochderselbe sich
J .) mit der von dem von Reineck angebothenen Oaution von ioooo . und nachgehendS in Eventum litis von

50000 . Rthlr . überflüssig beruhigen sollen ; und daher
4 .) nicht die geringste Gerechtigkeit vor sich gehabt Abzugs Gelder zu fordern ; am allerwenigsten aber
5 .) zu rechtfertigen im Stande sey , daß er wegen dieses noch ungewissen roten Pfennigs , wenn auch alles

übrige seine Richtigkeit hätte , und zugestanden werden könnte, ein ganzes ansehnliches Vermögen
mit Arrest bestricket habe , und

6 .) nicht zu begreiffen ist , wie er diesen Arrest bis auf den heutigen Tag contimiren und bey allen seinen irrigen
Grundsätzen , auch in Abschlagung des Bürgerrechts , beharren möge.

Mithin diesem seinem widerrechtlichen Verfahren
7 .) alleinig beyzumeßen habe , wenn er nach nunmehro veränderten Umständen , da nemlich der G . K . R . v.

Reineck , durch diese Verwickelungen und unerhörte Proceduren nicht nur genöthiget worden auf sein
höchst beglücktes SächsischeEtabliffement mit einer baaren Abfindungs Summe von 6000 . fl. zu sei¬
nem größten unvergeßlichen Schmerzen zu entsagen , sondern auch in einen Verlust und Schaden von
400000 . fl . und drüber , wenn man die leidige Inquisttions Händel mit dazu nimmt , gestürzet worden , mit
den gerechtesten EntschädigungS - und GenugthuungS-Forderungen nothgedrungen angegriffen worden , und
wenn dergleichenganz besondereVorgänge von des allergerechtesten und größtenKaisersMajestät/
auf welchen wahren Schutz- Gott der Gerechtigkeit der bedrängte kummervolle und mitleideuöwürdig-
ste von Reineck seine einzige Hoffnung und Zuflucht in allertiefster Ehrfurcht gründen kann , auf eine
ganz besondere Art allergerechtest beherziget und geahndet werden müssen.
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Beylagen

Lit . A . •

Gehorsamste Vorstellung und Reservation
Mein

Friedrich Ludwig von Reineck, Königl . Pohlnisch. und Lhurfürstl. Sächsischen würkl.
geheimen Kriegs - Raths.

Die Beybehalcung der Bürgerschaft und
Sicherheit vor die künftige jährliche
Schatzung betreffend.

Wohl- und Hochedelgcbohrne ic.

^ V ^ achdem ich mich bey denen Eu . Wohlgebohrnen Hochedelgebohrnen und Hochedel unterm i8ten dieses gehorsamst
erofneten Umständen gemüßiget gefunden , dem Publico den vorhabenden Verkaufs meiner Mobilia und Lmno-

*** * bilien in den öffentlich gedruckten Blättern bekannt zu machen ; So habe Eu . Wohlgebohrnen re . annoch ge¬
ziemend hinterbringen sollen , wie ich ungeachtet dieser Entfernung entschlossen seye , meine Bürgerschaft allhier bey-

zubehalten , fort die gewöhnliche Schatzung mit Fünfzig vier Gulden ununterbrochen , allhier in loco Frankfurt zu

berichtigen , und dafür bey Dero lobt . Recheneyamt ein Capital von ein taufend drey hundert und fünfzig Gulden

in alten Batzen zu ckeponiren , indeme Jhro Königl . Majestät von Pohlen und Churfürstl . Durchleucht ru Sachsen,

mein allergnädigster König und Herr , mir diese besondere Gnade und Erlaubm
'
ß dazu zu ertheilen allermüdest geruhet

haben . Ich harre übrigens mit schuldiger Hochachtung.

Euer Hoch » und Wohledelgebohrnen
Frankfurt den 2 ) ten Lept.

1755 .
treugehorsamster Fridr . Ludw.

von Reineck.

Lit . B.

Extra # Burger - Vertrags de i6iz.

Zum Achten , soll künftighin ein Burger so aus der Stadt an ein ander Drt zeucht, Macht haben , sei¬

ne Güter und Bürgerrecht mit Wissen und Willen des Raths , und gegen Abrichtung deren gewöhnlichen bürgerli¬

chen Beschwerden zu behalten , der Rath auch obn erhebliche befugte Ursachen , niemand den Abzug wehren , da aber

jemand sein Bürgerrecht aufkündet , soll er alsdenn seine liegende Güter in Jahrs Frist verkauffen , wie die Refor*

mation , und darüber besagend Kaisers . Privilegium ausweist , es sey dann , daß er deswegen sonderlich Indult bey

E . E . Rath erhalte.

Lit . C.

Auf die verschiedene von Reineckische in der Abzugs * Sache eingercichte Vorstellungen
vom 5 . II . 18 . 22 tm currentis ist decretirt.

Solle man
1 .) Dem geheimbden Kriegsrath sowohl als der geheimbden Kriegsräthin von Reineck , die Beybehattung

Hes der letzter » ohnehin nicht angcbohrnen Bürgerrechts , ohne Bevbehaltung hiesiger Güter und Anerkennung der Ge¬

richtsbarkeit , in Gefolg Kaisers . Priviiegii von 1570 . und des Durgervertrags 8 . und 17 . Artieuls , auch des un-

verruckten Herkommens , lediglich abschlagen &c. & c,
Concluf . iw SeuatH «T . den 2Z . Mart . 1756.

C Lit . D.
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Lit D.
Interceffionales Regiae longs Cleixientiffijmöe

an den Magistrat der» Reichsstadt Frankfurt am Mayn°
Friedrich August König rc. Churfürst re . re . Mir mögen Euch hierdurch in Gnaden Nicht verhalten , es

rst euchauch schon aus demjenigen,. was unser Lexationsrath Reinbeil zu wiederholten malen bey euch dieferhalben
vorgestellet , zur Genüge bekannt , was maßen unser geheimbder Kriegsrath von Reineck bey uns angezeiget , wie ih-
nie , nachdem er sein Vorhaben , sich in unsere Lande zu wenden , öffentlich bekannt gemacht , von euch nicht nur
seine Recheney Capitalien , sondern auch sein gesummtes beweg - und unbewegliches Vermögen , unter dem Vorwand
eines davon , und so gar auch von denen außer eurem Stadtgebieth befindlichen Gütern zu fordern habenden Abzugs-
Geldes verkümmert , sogar der Verkauff seiner Weine , und endlich auch die Vermiethung feiner Häuser , ungeachtet
er wegen des allenfalls zu entrichtenden Abschoßes sattsam gesessen , und keineew ges der Flucht verdächtig , ihme
auch nach den Gesetzen eurer Stadt die Beybehaltung des Bürgerrechts nicht versaget werden könne , gehemmet , und
die davor anerbottene Camion keinesweges angenommen , nicht weniger alles dieses zu seinem Nacktheil und Schmä¬
lerung seines Creäits mittelst derer öffentlichen Zeitungsblätter zu Jedermanns Wissenschaft gebracht worden sey ; im¬
mittelst ihr zu gleicher Zeit auf der andern Seite wegen einer Ihme von gewissen Juden vorgeschoßetten Geld - Post
auch ohne deren Betreiben auf das härteste in ihn dringet , ihme so gar die eydliche Bestärkung der Nothwendigkeit
Lrnd Verwendung davon angesonnen , und überall mit ihm als einem der freyen Difpolmon seines Vermögens unfä¬
higen verführet.

Ob Wir nun schon nicht gemevnet sind■, denen wo^ hergebrachten Befugnißen , Rechten und Freyheiten eu¬
rer Stadt Eintrag zu thun , oder auch in Verwaltung der Gerechtigkeit gegen die Einwohner derselben Ziel und
Maaße zu setzen : So möget ihr dennoch bey unpartheyischer der Sache Untersuchung von selösten leichtlach ermeßen,
wie befremdlich uns obbemerktes außerordentliches Betragen gegen ernannten unfern geheimden KriegsrathVorkommen
müße , und wie sehr solches äußerlich den Verdacht einer aus Privat - Haß eines oder des andern unter euch , und
aus Verdruß über dessen gefaßte und ihm unstreitig freygestandene Entschließung , sich außerhalb eurer Stadt nieder-
lassen , herrührenden Bedrückung erwecke.

Diejenigen Grundsätze , so zu dessen Rechtfertigung ihr in der zuletzt unterm / ten dieses vorgedachtem un-
ferm l -ezationsrath Lteinbsil zugefertigten Antwort aufgestellet , und deren unbedingte Anerkennung ihr von dem ge¬
heimden Kriegsrath von Reineck verlanget , sind zum Theil Noch unerwiefen , und wird wohl niemand mit Beyfall
herer Rechte behaupten können - daß vor eine Obrigkeit , die die Offenbarung sämmtlrchen auch ausser ihrem Gebieth,
gelegenen Vermögens fordert , die Proefumption eines dazu habenden Befugnißes vorwalte , oder daselöige berechtiget
sey , wegen eines an sich wenigstens dem gnanto nach annoch streitigen Schatzungö und Nachsteuer Gelder , einem mit
unbeweglichen Gütern genugsam angesessenen Manne die freye Difpofition seines , ihr doch allenfalls nur guoall
Ibmmam concurrentem verhafteten , sämmtlichen auch beweglichen Vermögens zu benehmen. Wie dennoch die Haupt¬
frage wegen der zu entrichtenden Nachsteuer bereits zu ihrer Majestät des Kaisers Entscheidung Rechtshängig und sol¬
che billig zu erwarten ist , immittelst aber dem von Reineck zu wehe geschehen würde , wenn in dem ernsweitigen von
der Execution , und zwar auf eine den Gegenstand des Streits sowohl der Größe , als der Art und Weise nach
überschreitenden Maaße , angefangenen Verfahren weiter fortgeschritten werden sollte , in solchem Betracht auch Wir
demselben unsere von ihm unterthänigst erbettene Prote&ion und Vorwort nicht versagen können : Also hoffen Wir,
< s werde von euch die gegebene, und vorläuffig zu unserer gnädigsten Zufriedenheit gereichende Versicherung mehr er-
wehnten von Reineck bey jedem besonder» Stück der Ausübung eurer an ihn zu haben glaubenden Gerechtsamen kei¬
ne Urfach zu beschwerden geben , vielmehr ihm alle Willfahrung angedeyhen lassen zu wollen , sonder Anstand ins
Werk gesetzt werden : Und Wir gesinnen zu dem Ende an euch hiermit gnädigst , ihr wollet denselben , wie ohne¬
hin gemeinen Rechtens , an der freyen ^ änunillration und Veräußerung seines Vermögens , wenn er allenfalls den
gehenden Pfenning von dem wahren Kauf Pretio , bis zu Austrag der Sache gerichtlich zu äeponiren angelvbet , und
wegen derer gegen ihn anhängigen Klagen hinlängliche Sicherheit stellet , weiter keine Hindernißen in den Weeg le¬
gen, vielmehr den auf fein ganzes Vermögen geschlagenen und in öffentlichen Zeitungen verkündigten Arreffcauf
eben die Art, als er angeleget worden , wieder aufheben , ihm auch übrigens wegen gesuchter Beybehaltung des
Bürgerrechts alles dasjenige , womit andern gewillfahret worden , sowohl wegen seiner bey euch habenden Procefs ? Sa¬
chen was gleich und Recht erfordert , unweigerlich angedenhen lassen. Wir erkennen solches gegen euch und die eu-
rigen bey vorfallender Gelegenheit , und sind euch mit Königlicher Huld und Gnaden , wobl beygethan . Geben zu
Dresden am I 2ten Jan. 1756.

Auguftus Rex.
Christian Graf von

Loß.
Friedr . Ludwig Wurmb,

Lit . E.
Frankfurter Burger - EidesFormu ! aus den Anmerk, der FrfirrterLeions. ad P. 6. t. 6 . §.

1 . - 4 pag . 150.
(£ tn jeder der in Frankfurt Burger werden will , der soll in guten treuen geloben , und zu Gott schweh-rm , unserm allergnädrgsten Herrn dem Röm. Kayser N . getreu und Hold zu sein , als einem Römischen Kayser , 1

fernem Rechten Herrn , von des Reichs wegen , und Herren Bürgermeister, Schöffen und Rath zu Frankfurt , getreugehorfarn und beiständig zu sein , ihren und der Stadt Frankfurt und gemeiner Bürgerschaft Schaden zu warnen, ihr















Sechszehente Fortsetzung der impEorum Reineckianorum.
SIVE

l n a
zu dem gedruckten Bericht des Magistrats der Reichsstadt

Frankfurt,
entgegen

den geheimen Kriegsrath von Reineck daselbst.

Und

Appellationis nunc Pt0- Arrefli omnium
bonorum.

des geheimen Kriegsraths von Reineck
allernnteethänlgster

G e g e n b c r t ch t.
Ne -st

Appellationis nunc P t0* Relaxationis arrefti
omnium Bonorum.

desselben allerunterthänigsten Anzeigein LatiskaÄlonem Oonclub Lsssarei
de 17 . Sept . 1768 . annexo Petito humillimo pro aperienda nunc Commiffione fub

5 . Aug . a. c. ciementifT. ordin . cum praefixionecertae Diei.
und NB . NB.

allerunterthänigsten Nachtrag zu seinem Gegenbericht äs praef. 2 . Dec. 1768.

achdem der geheime Kriegsrath von Neineck alle seine Acta , & Juftitiam fuae Caufae in denen
verschiedenen , schon seit Anno 1755 . bey höchstpreißlichen Kaiser! . Reichshosrath vemilirten

Processen entgegen einen hochedlen Rath der Reichsstadt Frankfurt,
P t0• arrefti omnium bonorum ; praetenfae Decimationis contra ftatutum ; denegati
Juris civitatis ; injuriarum atrociflimarum aliorumque gravaminum ; in fpecie con-
traventionis refcriptorum caefareorum de 13 . Jan. &. 3 . Nov . 1756 . ac debitae
Indemnifationis & Satisfa &ionis.

in seinen Impreflis de 1757 . 1758 . 1759 » 1764 . 1767 . 176g . worinnen immerdar AÄor,
Rens , Judex inferior, Judex fuperlor mit einander reden, und kein Decret fehlet , durch und durch ent¬
wickelt , durch und durch erörtert , und durch und durch erwiesen und beschienen ; also vollständig vorge¬
tragen hat;

Somit auch noch ganz neuerlich in seinem XIII . und XIV . Impresso d . d . Vienna? 1763.
seine stch aus die Stadt Frankfurter Grundgesetze , dastgeS unverruckte Herkommen und Obfervanz;
auf die KaiserlichenPrivilegia , ältere und neuere Kaiserl. Refolutiones, ReichShosrathS- Oonclnla , com¬
missarische Bescheide; aus den Burger - Vertrag de 1613 . die Stadt Reformation, und den in Frank¬
furt nach Ampliflimi Magiftratus eigenen Geständniß recipirten gelahrten Commentatorem, darüber
Herrn DoKor Ortd , gegründete Steuer - Abzugs - und Bürgerrechts- BeybehaltungS - Sache nochmahlen
entwicklet , erörtert , erwiesen , und beschienen , im Drucke vor Augen geleget , darinnen ad fpecidiflima
gegangen , auch die mindeste Dubia , benen der Frankfurter Stadtrechten Unkundigen zu Gefallen ,
gründlich und genüglich rernoviret.

So hat er nicht ermangeln wollen , den endlich zum Vorschein gekommenen, und Ihme vi
Concluft clementiflimi de 5 . Aug. nup. ex Cancellaria mitgetheilten magistratischen Bericht oder

Vernehmlassung , mit seinem allerunterthänigsten Gegenbericht und schlüßlichen Abfertigung desselben , so¬

wohl dem Hochansehnlichen Herrn Referenten zur Erleichterung , als dem wider Fhn so sehr praevenir*
fen Pnblico zur Dijudicatur, ebenmäßig in Druck vor Augen zu legenum die dies - und jenseitige Gründe

ab beyden Seiten mit unpartheyischen Äugen einsehen , beleuchten, erwägen und beurtheilen zu mögen.
Demnach folget:

% I. An



2 i.

Fraef. in Au*
guftilT. Con-
fillo Imper.
Aulico denr
Oec. 1768.

Sign . H

An die Römisch-Kaiserl. wie auch in Germanien
und zu Jerusalem Königs.

» i e ji 4 f ,
allelrunterthänigster

Gegenbericht,
junfto petito legali

pro

Clementiffime nunc fine ulteriori mora decernendo Refcripto pcenali
de relaxando arrefto omn. bonor. & inde fluente Cautione ad 16325 * fl°r* Pro

praeftita cafianda , cum omni damno & expenfis, eamque relaxationem
publicando. S, C.

Mein

Friederich Ludwig von Reineck , weil. Sr. König!. Mas. in Pohlen und
Lhurfürstl . Durchl. zu Sachsen wirklichen geheimen Kriegsraths.

Entgegen

von Lomnitz , modo , den Magistrat der Reichsstadt Frankfurt.

Appon . Sign. H . Q . 2) » 4 » Appellationis nunc pt0. relaxationis
arrefti omnium bonorum.

Allerdurchlauchtigst - Großmächtigst- und Unüberwindlichster Römischer
Kaiser,

auch in Germanien und zu Jerusalem König,
Allergnädigstcr Kaiser , König und HERR , HERR!

I ) Zlc >chwie mir die von Euer Röm . Kaiser!. Majestät in begehenden Hochvenerirlichen Reichshofrraths - Oonclulo de 5 . Aug . 1768 . fab fign . 1j . und dessen Membro i ^o allerhuldreichest-terfugce Communication de6 Magistratischen Berichts der Reichstadt Frankfurt , de prsf. 25 . April1763 . zur Einbringung meiner Gegennochdurst zu meiner allerehrerbietigsten Dankverpflichcung ge¬reichet:
Also habe nicht ermanglen wollen, auch noch auf diese leßte Magistratische Odmota, welcheaber in der That nichts anders , als eine elende Auswärmung ganz und gar unstatthafter , und in denvorhergehenden A6 en schon mehr als viel hundertmal verhandelter , und gründlichst widerlegter Ausflüch¬ten und Winkel behelfen , unter dem matten Firnis vieler unnuhlicher Olcsntereren , augenscheinlich vor¬

stellen ,



Men , in der Kürze einige Punkte alleruntetthänigst zu beleuchten , und denselben abhelfliche Maße zu
geben.

Nachdem nemlich ein Hochlöbl. Magistrat selbsten einsehen muß , daß nach meinem durch seine
alleinige Schuld und unverantwortlichste Bearbeitung zu meinem unverschmerzlichen Schaden und Ver¬
druß , leider ! vernichtigten Sächsischen Etabliflement, und daher vorgehabten Abzug von Frankfurt, die
Lage der Sache mit ihrem ganzen Umfange , eine sehr veränderte Gestalt bekommen habe , so glaubet
Hochderselbe dem ungeachtet , nicht nur seine vorhergehende widersinnige unerhörte Handlungen , sondern
auch seine nachfolgende, und bi6 auf den heutigen Tag unverantwortlicher Weise continuirende Anmas-
sungen gegen die klareste Vorschrift der Stadt FrankfurterHauptgrundgesetzen , und so sehr vieler Kaiserl.
Allerhöchster Verordnungen rechtfertigen zu können , und glaubet dessalls sicher genug zu bauen , wenn
er sich auf die vermeintliche Rechtskraft des von Ihme den 23 . Mart . 1756 . ergangenen , aber auf
ganz falschen und offenbaren Nullitäten bewürkender Voraussetzungen beruhenden , und zudem durch
gesetzmassige Mittel von der Rechtskraft , samt ihren Folgen , rechtlich sulpendirten Bescheides sehr zu¬
versichtsvoll beziehet , und daher zu behaupten sich getrauet:

0 Daß , weilen ich ohne Beibehaltung einiger Stadtgüter und Anerkennung der Frankfurter Ge¬
richtsbarkeit wegziehen wollen , ich nicht nur damals , sondern auch jetzo bis auf den heutigen Tag
mein Bürgerrecht verwirket habe ; mithin

2 ) Hochderselbe berechtiget gewesen , und noch berechtiget seye , mein sammtliches in - und ausländi¬
sches Vermögen zu decimiren , wobey man diesseits yuam utilillime acceptiret , daß ein Hochlöbl.
Magistrat selbsten eingestehen müssen , er sey eher nicht berechtiget das Vermögen eines Burgers
zu decimiren , als bis solcher entweder sein Bürgerrecht aufgeben , oder sich derselben ansonsten ver¬
lustig mache , und im Gefolg dieser Befugniß

3) allerdings ermächtiget gewesen , und noch ermächtiget sey , dieses mein gesammteS in - und auslän¬
disches Vermögen,intra & extra Territorium , mit Arreft zu bestricken , und bestrickt zu behalten.

Daraus erscheinen die lächerliche Anstriche und Vorspieglungen deS Magistratischen Schriftstellers,
welcher den ganzen Vorrath feines Witzes erschöpft , um eine Idee , von deren gegenseitigen Gestalt und
Wirkung er nothwendig selbsten überzeugt gewesen seyn muß , und die zum wenigsten kein unpartheischer
Richter , und kein vernünftiger Mensch in der Welt aus dem nämlichen Gesichtspunkt betrachten kann,
mit vieler Mühe auszuschmücken.

Gestalten dieser Berichtsteller in allem Ernste vorgeben will , als hatte ein Hochlöblicher Magistrat
in seinen Decreten refpedive de 13 . Odobris 1763 . & de 5 Febr . 1763 . unter den Beylagen zum
Bericht lud Lit . F . & lud Lit . L . mir und meinem durch desselben bisherige Procedurcn auf den Rand
deS Verderbens gestellten unschuldigen Hause die größte landesväterliche Gnade , Milde , Barmherzigkeit
und ganz besondere Vorsorge bezeiget , wann er mir mein Bürgerrecht auf folgende Bedingung wieder ex
nova gratia accordiref, daß ich wegen dieser gar überschwenglichen Gnade auf gestimmte bey hochpreislichen
kaiserl. Reichshofrath gegen ihn angehängte Procefle und gerechteste IndemnifationS & fatisfadionS
Forderungen pure und ohne alle Bedingnüßrenunciren sollte , und mir daher ein großes Verbrechen auf¬
bürden will , weilen ich viel zu kurzsichtig gewesen , um mich von dem wahren Werth dieser magistratischen
Wohlthat, Gnade und landesväterlicher Vorsorge gehörig überführen zu lassen , und aus meine bestens gegründete
völlig liquidirte und erwiesene EntschädigungS - und GenugthuungS - Forderungen geschwind zu entsagen,
somit auf einmal einen hochlöblichen Magistrat auS seiner Verwirrung heraus zu wickeln , mich und mein
unschuldiges HauS aber , in Schaden und Unglück sitzen zu lassen : sondern vielmehr meine letztere in
Acten ersichtliche so gerecht als billige zu Magiftratus augenscheinlichen Vortheilen abzwackende Vergleiches-
vorschlage wieder in Anrege gebracht hätte , bey welchen wunderbaren Einfallen derselbe auch sogar
aus die Gedanken gemth , NM eine langwierige Verzögerung vorzurücken, da ihm doch tota Ada ganz
offenbar bezeugen , daß in allen Vorfallenheiten zu Frankfurt und Wien nicht nur in geziemender Beybringung
meinerErklärung , sondern auch in Befolgung derer kaiserl . ReichShosrathS Rescripten sehr promt und vielleicht
geschwinder , als man vermuthete , weil mir am meisten an der Beendigung des ganzen ProcelleS gele¬
gen war , zu Werke gegangen bin , hingegen amplillimus Magiftratus auf seiner Seite eines Theils die
Kaiserl . Reichshofraths Refcripta und allerhöchste Verordnungen gar nicht erfüllen wollte , andern
Theilö sich in Ertheilung seiner Resolution überall die unverantwortlichste protradionem Juftitiae zu
Schulden kommen lassen , wie ihm solches unter andern in dem Kaiserl. allerhöchsten Reichshofraths
Rekcript de 9 . Mio 1759 . verwiesen werden müßen.

Die vermeintliche Rechtskraft des magistratischen Bescheids de 23 . Mart . 1756 bestehet in
einer blossen Chimere , anerwogen

a) Sich aus den Aden sattsam veroffenbaret , daß dieselbe nicht nur gleich Anfangs zu allem Ueberfluß
durch eine rechtliche Appellation gesetzmäßig lulpendiret, sondern auch

b) Rach abgeschlagenen Appelladons - Proceffen das in Rechten heilsamlichst verordnet Beneficium Re-
viüonis ordnungsmäßig eingewendet worden. Jmmassen ■ ~ 1 ' "

% 2 c dieses
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c) dieses Decret gegen die klareste isura & Fa&a ergangen ist , mithin eine augenscheinliche Nullitset nach

sich ziehet , und daher eines Eemedii fnlpenlivi nicht einmal bedürfet hätte . Denn
6) ist eö weder in den Frankfurter 8tatuten,noch in dastger Oblervanz mit einem Wort oder mit dem

geringsten Anschein gegründet , daß ein mit Beybehaltung deö Bürgerrechts wegziehender Burger in
der Stadt mit unbeweglichen Gütern nothwendig angesessen ftyn müsse.

© Wie solches alles in begehenden Anlagen fub 8ign. O & J ) insonderheit in der fub §ign . )
& > mit mehrerem au- den Frankfurter ftatuten , Privilegien , und beständigen Obfervanz auf eine ganz un-

wiederspechliche Art erörtert , und völlig erwiesen worden ; Woraus denn auch ganz offenbar erhellet, daß
von einem mit Beybehaltung des Bürgerrechts abziegenden Burger mehreres nicht erfodert werden
kann , als , daß er entweder seine Stadtgüter zur Sicherheit eines hochlöbl . Magistrats unveraußert
liegen lasse , oder falls er solche zu veräuffern gedenket , daß er für die burgerl . Abgaben und für die sich
künftig ereignen könnende Nachsteuer , daftrne er sein Bürgerrecht aussündete , hinlängliche Caution bestelle.

Aus gleiche Weise habe ich bekanntlich daö andere magistratische grundfalsche 8uppoütum , daß
ich gleich Anfangs desselben Gerichtsbarkeit decliniref hätte , auf allen Seiten meiner vorgangigen Arten,
und insonderheit auch in eben angeführten Beylagen sehr weiclauftig aus dem Grunde gehoben , und ganz
unumstößlich widerleget , daß daher billig sehr zu verwundern stehet , wie der magistratische Bericht-
steller sich hier abermalen einsallen lassen könne , mit dergleichen abgedroschenenund wider offenbare Jura &
Faäa streitenden Einstreüungen aufs neue angezogen zu kommen.

Sind demnach solche Fundamentendes magistratischen vecrets de s zten Mart . 1756 . gänzlich
aus dem Weeze geraumet , so müssen auch alle Folgen desselben aus einmal über den Hausen fallen , und e6
kann daher dieses null und nichtige vecret nimmermehr pro Norma & Baü gebrauchet werden , wie ein
hochlöbl . Magistrat die erleuchtete Welt sehr Zuversichtsvoll zu überreden gedenket : indem nunmehr die
entgegen gestellte Schlüße hoffentlich weit natürlicher folgen,

a) daß ein hochlöblicher Magistrat nicht die geringste wahrscheinliche , will geschweigen erheblich , und be¬
fugte Ursachen gehabt , mir die Bürger - vertragsmäßig geziemend nachgesuchte Beybehaltung meines
Bürgerrechts abzuschlagen: oder dasselbe gar nachgehends auszukündigen ; Derowegen auch

b) nicht die geringste Befugniß gehabt , von meinem Vermögen die Nachsteuer zu begehren , und deS-
falls mein gefammtes in - und ausländisches Vermögen mit Arreft zu beschlagen und darinnen bis
auf den heutigen Tag zu beschweren : Noch weit weniger aber

c) so gar ohne diese vorgängige Erkänntniße und Entscheidung mir durch die vecrete vom zten 8ept.
& ufenNov . 1755 . Confe&ionem ac editionem Inventar ! ! anzusinnen , welches nach den bekann¬
testen Frankfurter 8tatuten,und Privilegien , und kaiserl . allerhöchsten Verordnungen keinem Burger,
der sich zu der großen Schatzung erbothen , und solche auch wirklich jährlich entrichtet , mithin auch
keinem mit Beybehaltung deö Bürgerrechts wegziehenden , der mit den nämlichen Bedingnißen und
Zuständigkeiten eines einwohnenden , nach Weisung der kaiserl . allergnadigsten Privilegien , ferner¬
hin Burger bleibet, zugemuthet werden darf : und dennoch habe ich mir auch diese gravirliche Zu-
muthung nach emanirten & quoad hunc paffum fub & obreptitie erschlichenen , ansonsten aber hoch
vensrirlichen kaiserl . ReichShosrathSConclufo de 3 . Nov . 1756 . wie anteatfa ergeben und inson¬
derheit mein Exhibitum prioris inftantiae de 7 . Dec . 1756.

Impr. mei de 1757 . ibique Adjunäorum in caufa contr. von Damniz fub Nra LXIIf.
feq.
Wie auch Adjun &or. fub N r0- LXXX . a - de praef, 22 . Jan. 1767 . 6 . Imprefli

vor Augen leget , pünktlich gefallen laßen , sämtliches mein Vermögen manifettiret , und mich zur eidlichen
Erhärtung erbothen , auch mir gefallen lassen müssen im Jahre 1757 . wegen Relaxirung des Ar¬
restes in Ansehung deö Weinlagers eine Caution von 16325 . st . auf mein Haus zustellen, fo bis
auf den heutigen Tag noch haftet , weil ich dazumal , zum fürdern untrüglichen Beweis meiner erfüllen
wollenden Engagements mit des nunmehr in Gott ruhenden Königs in Pohlen Majst . zur Befriedi¬
gung des Land Cammerraths von vamniz » und zur Ueberzeugung deS ganzen Public! , von meinen
redlichen Gesinnungen noch einen Versuch machen, und zu dem Ende eine öffentliche Verganthungmeiner Weine anstellen wollen , solche aber nach einer sehr unglücklichen Probe von 50 . Stück wie¬
der aufheben mußte , weil ich in den Lande und Leute verderblichen Kriegeszeiten , worinnen ich auf
die unerlaubteste Art Animo & culpa latiflima amplidimi Magiftratus hineingezogen worden , bey
dieser öffentlichen Verganthung an nur besagten 50 Stücken das halbe Capital nebst allen Zinnftnund Kosten verlohren , wie notorisch in Frankfurt ist.

Wegen der Haupt - Caution hatte ich schon lange vorher , und gleich Anfangs die gehörige
Vorsorge getroffen und 15000 fl. anoKerüet , welche bekanntlich noch kein Burger in Frankfurt ausserdem Freyherrn von Veldheini bestellet hat; Es konnte also über die YuEonem An ? kein weiterer Streitrorwalten, nur über das Quantum wurde gestritten , und dieses hätte durch richterliche Verfügung nach
Willkühr io omosm evsotnm litis erhöhet werden können.

Diesem-
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Diesemnach muß mtc und der ganzen vernünftigen Welt ebenfalls unverständlich bleiben , waSder gegencheilige Berichtsteller mit seiner groß beschriehenen Rechtskraft dieser beyden erwehnten Deere-ten haben wolle , da solche eines TheilS aus augenscheinlichen NuUitatten beruhen ; andern The.ls aber

schon von mir buchstäblich erfüllet worden , und überhaupt auö solchen Advocatensprüngen und Neben¬
wendungen , zumalen ab Seiten eine - Richters , gewiß kein allzulauterer Beweis für die Gerechtigkeitder magistratischen Sache gefolgert werden kann , wie ohnehin in meinen Attis fatis luperque & adNaufeam dargethan worden.

Vid . NB. NB. Apell . mea 2 da- de pr*f. 28 . lun . 1756 . §. XXXII.
Was hiernächst den andern Punct dieses Berichts anbelanget , so bleibet mir ganz ohnauflös-lich , woher der Berichtstellerso cordat seyn mögen, einem höchstpreißlichen kaiserl . ReichShosrath vor¬

zuspiegeln , als ob mir ein hochlöbl . Magistrat die größte landesväterliche Gnade erzeigen wollen , wanner mir mein Bürgerrecht , welches er doch nicht dem geringsten Burger ohne sehr wichtige , erhebliche , und
erwiesene Ursachen aufsagen , und solches niemals als ein Objett seiner Gnade und sreyen Witlkühr behandelnkann , wieder ex nova gratia unter den bedüngten , ganz unbestimmten Entsagungen auf meine , gegen ihmnothgedrungendst bey diesem höchsten Reichsgericht angehängte Proceffe zu accordiren , und also dasjenige
zu geben , was ich bereits schon hatte , und was er mir auf eine despotische Weise gar gerne olme die
geringste Ursache entziehen wollen , willens gewesen , aber mit diesen widerrechtlichen Principiis unter der
glorwürdigsten Regierung Eurer Römisch Kaiserl . Majest. als unserm allergerechtesten Richter gewiß nicht
durchlangen wird.

Ein Gedanken , der sonst wohl keinem Menschen, als dem magistratischen Berichtsteller anwandeln kön¬
nen ; und vielleicht hat auch wohl ein hochlöblicher Magistrat selbsten die Absicht geheget , mich durch solches
Anerbrethen zu einer Zeit , wo ich freylich eines TheilS durch den unverantwortlichen Umtrieb des Pro-
celleS , und andern TheilS durch den unbeschreiblichen Mark und Bein verzehrenden Verdruß , und im*
erschlichen Schaden menschlichem Ansehen nach fast mürbe und kraftlos werden sollen , zumalen bey der
mir durch die widersinnige magistratische Hemmungen

lest . Impr . meo brevifiimo de 1764 , ibique § , V . VI . VII.
so schwer gefallenen Geldausnahme zu dem 1)3 ™ ^ ^ ^ ^ Absindungs Quanto zu überraschen und zu forci-
ren , um denselben durch eine geschwindeRenuneirung in Urem aus seinem bösen Spiel herauözuschen.

Ob daher nicht vielmehr -aus diesem Vorgang eine weit sicherere und natürliche Folge auf die
in allen Stücken injustificable und übel gegründete magistratische Sache gezogen werden könne , solches
lastet man der Allerhöchst- weisesten Dijucüoatur Ew . Römisch Kaiserl. Majestät in allertiefester De¬
votion lediglich anheim gestellet seyn , und muß dabey nur noch allerunterthanigst bemerken , daß der
Berichtsteller ein sehr kurzes Gedächtniß haben muß , wenn er sich nicht mehr an den Fnnhalt des Kai¬
serl . Allerhöchsten Refcripts de 11 . Ottob. 1746 erinnern können , und beständig von landeSväterli-
chen Gnaden , von Reichsständischen Regiment - Säßen , und von Unterthanen in einem sehr erhabe¬
nen Ton sprechen will , da ihn doch obiges AllergnadigsteS Refcript gar deutlich lehren können , daß
ein Hochlöblicher Magistrat nichts anders als einen bloßen Administratoren » legum & Reipublic# vor¬
stelle , und derselbe keineswegs befugt sey sich andern Reichs - Standen gleich zu achten, und noch we¬
niger feine ihm anvertraute Burger , als Unterthanen zu betrachten und zu behandeln.

Eben so sehr mäßen auch die von mir geschehene , hin und wieder in Atti8 erscheinende und in6-
gesammt zu der Zeit, wo ich annoch die feste Hoffnung in Sachsen zu gelangen schöpfen konnte , wo also
noch re§ iutegra war , sehr thunliche Vergleichs - Vorschläge zu meiner augenscheinlichenRechtfertigung ge¬
reichen , und einem unpartheyischen Auge klar ausdecken , daß ich es nach meinen redlichen Kräften
in keinem Stück verfehlen lasten, um einen möglichen Weeg zu ersinnen , der mich aus der Verwicklung
mit meiner Hochvenerirlichen Obrigkeit in die Gefilde des Friedens und der Ruhe zurücksähren könnte.

Fch hätte damals alles in der Welt gethan , um nur überall als ein ehrlicher Mann er¬
scheinen , imb so wohl meine Verbindungen gegen des Höchstseligsten Königs in Pohlen Majestät und
Churfürstl . Durchl. zu Sachsen , als auch den unter Höchst deroftlben Vorwissen und allergnädigsten Con-
fens mit dem fiel . Land - Cammerrath von Damni ? 5ub poena conventionali 10000 . Thlr . auf den
Reüungefatt getroffenen Contratt gehörig erfüllen zu könne »! , und anbey auch mit meiner hohen Obrig¬
keit nach -Möglichkeit im Frieden per viam amicabiii8 oompntuioui8 zu endigen.

In welch süßer Zuversicht ich einem Hochlöblichen Magistrat die in Attis ersichtliche Offerten
wegen Uebernehmung meines Vermögens , entweder pro patte , mit der Wahl unter Wein , Häuser , und
Güter ; oder pro toto , gegen eme gewisse und äusserst billige Summe von baarem Gelde gethan , und
daß diese Offerten nicht lächerlich gewesen , erhellet eines TheilS daraus , daß ein Hochloblicher Magistrat
die liegende Gründe , und insonderheit meine damals noch besessene Wetterauische Rittergüter zu Ober-
Eschbach , als wo derselbe einen Zehenden zu erhebenhat, und solchen jährl . wegen Mangel deS Pla¬
tzes zum Aufbewahren mit starkem Verlust vor der Zeit veräussern »nuß , desgleichen auch die Weine,
deren er ohnehin jährlich eine beträchtliche Quantität zu eigenem Gebrauch und Prelenten hin und wie-



bet erkaufet , sehr gut benutzen können; andern Theils aber, daß das Stadt s -Lrarium dabey viel Tau-

send gewinnen können , wie der Erfolg klar gezeiget , da ich nachher einen Theil meines Wein - Vor¬

raths , ob ich gleich gerne gestehe , daß dieser der beträchtlichste Theil gewesen seye , nicht ohne großen
Verlust , aber nothgedrungen in Anno 1763 für 70000 fl . wie die 2 . vorgangige öffentliche Vergan-

thungen zu Herxheim und Frankfurt in Anno 1755 . und 1757 . auch geschehen müssen , käuflich ver-

laflen ; sondern meine Wetterauische Rittergüter , welche ich IVlagillratui für 54000 . fl . in alten Franz.
Louis d’ or ä 8 fl . überlassen wollen , für die Summe von 62000 fl . in Carolinen zu io fl . und 8v
Carolins Schlüße! - Geld Anno 1767 . verkauft habe.

Diese Vergleichs - Vorschläge sind in den Aden nach und nach unter veränderten Gestalten wie¬

derholet worden , und müssen insonderheit die letztere de ro . Martii 1759 . in Adis quondam contra
von Darnmz

Impr. mei de 1759 . pag. 40 . feq.
4 ^ ICC fub fign. 4 . allersubmissest angebogene , von meiner größten Billigkeit einen klaren Beweis ob¬

legen , welches auch diejenigen sind , woraus mich in meiner Erklärung ad IVlagillratum de 25 " » Oec.

1762 . unter den Beilagen des magistratischen Berichts fub Lit . H. bezogen , wie die Worte: Ufytttt
Vergleichs - Vorschläge offenbar andeuten , mithin dadurch nicht die ersten (wo ganz veränderte Umstände
waren) weiche der Berichtsteller , nach seinem Vorsatz alles zu verkehren, unter den Beilagen des Be¬
richts Lit . I . K. beygeleget , verstanden werden können , der vielen andern , so nicht Adenmaßig ge¬
worden , und vielleicht dem Herrn Reichöhosrath von Mofer als ganz neuerlich noch im Gedächtniß
ruhen därfen , aber jetzo zu adirnpliren unmöglich sind , zu geschweigen.

Nachdem ich also alles erfüllete , was von mir erfordert wurde ; und
, .) eine Caution von 10000 . Rthl . und so gar in eventnm litis von 50000 . Rchl . angebochen.
s .) Mein sammtliches inn - und ausländisches Vermögen nach Aufgabe des fub » & obreptitie erschli¬

chenen Kaiser! . Reichshofraths Coneluü de zten dlov . 1756 manifeÜiret und invemarifiret.
z .) Mich auch zur Oeponirnng des roten Pfl . von den jedesmal zu veräußernden oder hinweg zu

führenden Stücken , besage nur vorerregten Conclufi, angebothen und so gar
4 .) den Magiftrat wegen den unsichern Adivis quoad decimam partein in Oommunion aufnehmen

wollen.
Teft. N°. LXXX . a Adjund . Impr. mei de 1757.

5 .) darauf thunliche und für das Stadt - ^Rrarium höchst vortheilhafte Vergleichs - Dorschlage gethan,
welche aber jetzo , ftatu meo & bonis mirum in modum mutatis ab illo tempore , schlechter¬
dings unthunlich sind.

Dennoch aber durch den beständigen ganz und gar unverantwortlicher Weise continuirten Arrellum
omnium bonorum propter decimam adhuc indecifam um mein höchst beglücktes Sächsisches Etablifle»'
ment mit einem in Adis liquidirten Schaden und Verlust über 300000 fl. gesprenget werden müssen , so blei¬
bet freylich nach diesen sehr veränderten Umständen nichts anders übrig als Ew . Römisch Kaiser! . Ma¬
jestät allergerechteste Entscheidung meinerde prsef. » 6 . Jan. 1768 in Separato eingeklagten ' gerechte¬
sten Indemnifations - und Latisfadions- Forderungen ; und ob diese in einem bloßen Traum und einer blinden
Chimere bestehen , solches kann ich in allertiefster Ehrfurcht dieser Ew . Römischen Kaiftrl. Majestät
allergerechtesten Erkänntniß in vollkommenster Zuversicht anheim gestellet seyn lassen.

Gelanget demnach an Ew . Römische Kaiser! . Majestät mein allerunterthänigstes Bitten , Aller¬
höchst dieselben allermildest geruhen möchten , nunmehro deme vorgangig wider den Magistrat der Reichs¬
stadt Frankfurt durch ein allergnädigsteS geschärfteres Refcriptum poeuale de relaxando Arreftum om¬
nium bonorum & inde fluentem Cautionem ad 16325 fl . pro vinis praeflitam cum omni Damno
& expenfis eamque relaxationem publicando S. C. allergerechtest zu erkennen ; nach Verkündigung
dessen derselbe , den null und nichtig aus mein gesammtes Vermögen angelegten und bisher rechtswi¬
drig continuirten Arreft nebst der für meine Weine gestellten Caution auf 16325 . fl. ohnverzüglich
wieder aufzuheben , und solchen Vorgang mit Begebung aller fugloßen Praetenfionen an gedachtes mein
Vermögen in öffentlichen Zeitungen und Blättern zur nöthigen Nachricht des Publici kund zu machen,
wie auch allen verursachten und verursachenden Schaden in Adis gebellener Massen wieder zu ersetzen , schul¬
dig und verbunden seyn solle.

deluper &c.

Eurer Römisch . Kaiser !. Majestät
, averunterthänigsttreu gehorsamster

Fridm'
ch Ludwig von Reineck.

als
in Auls pr^ fens.

Beyla-
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B e y l a g e n
8!§a . 1) . tz

Veneris - z . Auguü . 1763.
von Ileinek contra von Damnitz, modo den Magistrat zu FrankfurtAppellationis pundo relaxatio-
nis arrefti omnium bonorum ; five apellantischer Anwaldt von OuIImann fub . pr- f. 14. Maii 1763.
fupplicat humül. pro clementifl*

. nunc fine conceffione ulterioris Termini quantocius ob fummum in mora
praejudicium decernendo retro petito Refcripto poenali appon. ultimum Conclufum & adjund. fub
Sign : 2j- . h . O . L } ]> . in duplo.

Idem fub . praef. roten odobris didi anni instat pro relatione.
In eadernbesagter Magiftratus d. d. 16. & pr*f. 25 . Aprilis 176z . erstattet per IVloll aller-

unterchäniqsten Bericht sä Clemsntiir. Rsfcriptum äs 31 July 1762 . fammt Bitte : den fuglogen Implo¬
ranten , mit feinem ohngegründetcn Gesuch ab-und zu Erledigung seiner Schatzung » - und Bürgerrecht»
Angelegenheit an denselben lediglich zurück zu weisen , appon. Lit . A, ufque . M. inolufive.

imo Ponaturder von dem Magistrat der Reichsstadt Frankfurtad Refcriptum Caelareum de
, Tulio 1762 . erstattete Berichtde praef. 25 Aprilis 1763 . ad Afta , und kann solcherparti impetranti

auf Anmeldene Cancellariaverabfolget werden , damit , wofern derselbe etwa» erhebliche « dagegen einzu»
wenden hattesolche» in Termino duorum Menfiumso gewiß beybringen al» ansonsten dessen ohnerach-
tet ergehn solle , wa » Rechten» ist .

. »sdo. Fiat falvo curl'u Proceffus tentamen amicabiliscompofitioms, um in allen zwischen demMagistrat
der Reichsstadt Frankfurt und dem von Reineck bey dem Kaiserl. Reich» - Hofrath Rechtshängigen Sa¬
cken die Güte zu tentiten , wozu die Kaiserl. Reich« - Hofrathe Freyherc von Bartenftem und Braun pro
Commiflkriis ernennet , beyden Theilen aber auserleget wird , ihre Anwaldten mit hinlänglichen Special
Vollmachten und Inltru&ion ad tranfigendum iu termino duorum menfium zu versehen.

Johann Georg Reizer.
8ign. O . & 2>*

S,nd meine letztere Imprefla , nämlich die XIII . XIV . und XV . Fortsetzung , namentlich:

So genannte » kurzgesaßte» Promernoria zur Erörterung einiger Recht» - Puncten , insonderheit zur Er.
läuterung de» Nachsteuer - Punkt» , und der nicht nothwendigen Beybehaltung der Stadt - Guter , e,ne»
mit Beybehaltung de» Bürgerrecht » , und für ordentliche sowohl als außerordentliche Abgaben hmläng--o yv Hai

g ^ Sicherheit stellen wollenden abziehenden Frankfurter Burger».

In dem Rechts - Streit des geheimen Kriegs - Raths yon Rcineck.
Entgegen

- 1
Einen Hochlöb . Magistrat der Reichsstadt Frankfurt.

Pt0- Arrefti omnium bonorum &c.

Und kurzgefaßter Erweis , daß der geheime Krieg - - Rath von Reineck allerdings befugt und berechtiget ge¬
juben feinen ehemals vorgehabten , aber durch Ampliffimi Magiftratus unbeschreibliche wider-
» chllche Hemmungen hintertriebenen Abzug nach Sachsen , se.n Bürgerrecht aegen her^ mmliche und
ech mäßige Camion Burger - vertrag -mässg zu Frankfurt beyzubehalten ; ein Hochlobl. Magistrat aberetatmäßige

^ n0 (& die geringste Ursache gehabt , ihm dasselbe auszukundigen.

In seinem Rechts - Streit
Entgegen

J - Einen Hochlobl . Magistrat der Reichsstadt Frankfurt.
■v ■ ■

pro. Beybehaltung des Bürgerrechts.

Nebst dem pro Memoria an einen Löbl. Burger - Ausschuß.
Insonderheit deS geheimen Kriegs - Raths von Reineck

- r. Bürgerrechts- Sache betreffend.
B s Des
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Li<• A.
Lit B. ;

Des Reineckischen Sohns August Christian Ludwig Conrads von Reineck,
aebvrsamstec Vortrag zu einer gütlichen Auskunft in seines Vaters sehr bekannten Ange-ö 9

Il-gcnheit / de io . Martii 1759 . samt gedruckten Beylagen sub lit . A & B.

Wohlgebohrne re. re.
Nachdeme aus der Beylage fublit . Ain Ansehung der DennnciationS- Sache pto. raptus , gegenden Hauptmann Klenck und aus der Beylage fub lit . B. in Ansehung der Abzugs - und Bürgerrechts Beybe-

haltungö - Sache , gegen E . Hochedlen und Hochweisen Magistrat allhier , allenthalben zur Gnüge erhellet,
daß in diesen beyden , so viel Aufsehen gemacht habenden , und von so verdrießlichenFolgen gewesenen bis dato
noch nicht entschiedenen Rechts - Sachen , von ampliffinio Magiftratu meinem Vater zu Führung höchst wich¬
tiger von hinreichenden Gründen nicht entblößter , so schlechterdings nicht verworfen werden mögender , und
mit einern Wort von solcher Beschaffenheit seyender Beschwerden , daß dieselben einer jeden Beurtheilungfrepund ohne Scheu überlassen werden können , häufiger , und durch den Verlauf der Sache selbst dargethaneeAnlaß gegeben worben , wodurch besagtem meinem Vater außer dem eben daher ihme zugezogenen höchst em¬
pfindlichen unschätzbarenNachtheil an seiner Ehre , Credit und guten Ruf , auch noch ein , in Anfangs berühr¬ten Beylagen fub lit. A . & B. und zwar letzter zum Theil kürzlich angezeigter , von demselben auch,auf erfordernden Fall , weitlauftig dargethan und durchgängig klar vor Augen geleget werden könnender , die
große Lummen von hundert tausend Rchtr. übersteigender Schaden zugegangen , und er an Erfüllung seinesSächsischen Gütter - Kaufs , ungeachtet seiner gleich Anfangs !n anno i ^ Zg . ollerirten eventual - caution von
LOQOO. Rchlr . und ungeachtet der in Zeiten ergangenenKaiserl . Beleriptorum, bis in die dazu unbeguemli-che Kriegszeiteu auf alterley Art gehemmet worden.

Nachdem die inder Abzugsrund Burgerrechtö -Beybehaltungs- Sache sich ereigneten , und in der Beylagesub Iit . B. aktenmäßig erzehltenganz besondereFürgänge , ganz allein und ohneBeyhülfeder inlupremo rechts¬hängigen venunclatione - Sache schon hinreichend sind, die Gründlichkeit dieser eben angeführten Sätzen zu be¬
weisen , ungeachtet doch der Beweis derselben durch die jetzt erwehnke DenunciattonS -Sache ein gleichstarkes Ge¬wicht erhält , und dieselben in dieser Absicht mit der Abzugs - und Bürgerrechts Beybehaltungs- Sache aufdas genaueste , und wie ein Theil mit dem ganzen verknüpfet ist;

Nachdeme also dem zu Folge mein Vater , in Ansehung seiner mit einem Hochedlen und Hochwer-sen Magistrat habenden Rechtshandeln die Latl8iaiK!ouS - und SchadloßhaltungS - Sache betreffend, m einer-ley Rücksicht betretten zu feyn so wenig Ursache zu haben glaubt , daß er vielmehr in allen diesen Sachen , die ohnedem zu Faßung eines allerhöchstenOsüoitlv -Spruches größten Theils reif sind , der Kaiserlichen allergerechtestenEntscheidung entgegen sehen zu können sich nicht entscheuen darf; So will oft benannter mein Vater dennoch,um durch eine allerseitigeEndigungallerseiner , ihn, und noch mehr die Unschuldigenseinigen, so hartdruckendenviel¬fältigen Brocellliaiischen Verwicklungen , einmal zu der ihm so lange und aus eine so empfindlicheArt fremdgewesenen Ruhe zu gelangen , aus Liebe für fein , durch diese Umstände auf den Rand des schrecklichsten Ver¬derbens gestellten Hauses , und in Rücksicht der ihm so nahe am Herzen liegenden Beruhigung des auf dasheftigstem ihn dringenden Herrn Lund - Cammer- Raths von vammx , zum unumstößlichen Beweis seinerwahren Neigung zum Frieden , und zur Rettung eines unglücklichen im höchsten Grade micleidenswürdigenKindes , lieber eine annehmliche gütliche Auskunft dem Weege Rechtens vorziehen.In dieser Absicht geschiehet eS , daß er einen Hochedlen und HochweisenMagistrat abermal folgendenneuen Vergleichs - Vorschlag in Vertrauens voller Zuversicht zu hoch desselben hocherleuchteten Beurtheilungund geneigten Untersuchung , hiermit durch mich vorzulegen die Ehre hat , verbis;
1 ) Es 'TenimcireC mein Vater gänzlich auf alle seine bey E . Hochpreislichen Reichs - Hofrathe wider Am-pUlllrnum IVIagillratum rechtshängige SchadloßhaltungS -Klagen und Lati8faÄ1oue-Forderungen , wie dennauch alle bisher fürgewaltete rechtliche Strittigkeiten wegen deö zehenten Pfennige unter der unten vestge-seßten Bedingung , die zu veraccordirende Beybehaltung des Bürgerrechts und dafür anzunehmendeLaution betreffend , nunmehro auf einmal aufgehoben, getödket und callirt seyn , und e6 derowegen hin-suhro also angesehen werden soll , als ob solche nie in rerum natura exiAret hätten.2) 3 mgleichen aus alle rechtliche Verfolgung pto. Inquifitionisunter denen in seinem Impresso cke 1757.ibiqus achunÄ. Nro. CIX. §. 1 . de praes . 30. Sept. 1757 . bemeldten Bedingungen.| ) Er verspricht meine MitleidenS würdige Schwester , praevia renunciatioDe fua jurata , aus eine solcheWerse abzusinden , wie er sich darzu , aus Veranlagung eines sürnehmenSächsischen CavalierS , gegen* den Königlichen sranzösichen Inteallanten , IVlonüeur de Foullon , erkläret hat , und laßet sich darausn in AnsehungihrerVerehlichimgalle mit'

ihr treffen wollendearrangemeu« gefallen,indem er diese Einrich¬
tung
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tung lediglich dem Gewißen und Verantwortung seiner angebohrnen Obrigkeit , welche dabey Obervor¬
mundschaftliche Pflichten traget , anheim stellet , und sich darunter weiter nichts als dieses ausbedinget , daß

r > Derselben solcher gestalt und ihrer Defcendenz zum Eigenthum verschaste Capital , welches das erste vä-

y terliche Erbieten merklich übersteiget , zu ihrer vollkommenen Sicherheit auf hiefger löbl . Rechenep an-
^ geleget werden , und in Rücksicht ihrer die Qualität eines väterlichen fidetcommifli haben,

b) „ Die davon quartaliter abfallende Zinse , deren Regulirung er tbensallS ampliflimo Magiftratui über-
giebet , niemand als ihr gereichet . Und endlich
Dieses derselben und ihrer Defcendenz als ein fideicommiffum limitatum ausgefeßte Capital unter
keinerley praetext oder Borwand angegriffen , und veräußert , oder zur Bezahlung einiger Schulden oder

y , Proceff - Kosten , oder wie dasselbe nur Namen haben mag , angewendet werden , sondern aller-
y, dingS vor sie und ihre Defcendenz zu ihrem Unterhalt ohngeschmälert in 8 alvo verbleiben solle.

4 ) Dagegen ampliftimus Magiftratus die drep von Reineckischen Hauser , worinnen dermalen Herr Dr.
Seyfried , Herr Claras , und Herr Lanka wohnen , also und dergestalt,daß von derv . Seyfriedischen
gemeinschaftlichen Brand - Mauer , bis an die mit denen Herrn Banquiers von Münch in Gemein¬
schaft stehende Brandmauer eine Linie gezogen , und hiernach , ein solcher Durchschnitt und Scheide-

r > wand getroffen werde , so dies - und jenseitige Hauser in Ansehung deö Tageslichts accommodiren kann;
y , weniger nicht

5 ) Zweihundert Stück Wein , und zwar die hiesige mit und die zu Herxheim liegende ohne Faß , also und
y> dergestalt , daß mein Vater zu denen für seinen eigenen Gebrauch refervirten Weinen keine andere als
r> Herxheimer von 175 3 - Ährgang , nebst ein und andern 48ger auöfetzen darf , mild - obrigkeitlich über-
y, nimmt , und ihm für diese Häuser und Weine die Summa von 100000 / Rchtlr . im Wechsel Valuta

an Gold , mit zehen Rechenepbriefen , jeden a 10000 . Rchtlr . und alle Quartal mit 5 pro Cto . sättig,
zahlet , welche der Herr Land - Lammerrath von Damniz , wenn alles zwischen diesem und meinem
Vater vorher in6 reine gebracht , und Die Güter von letzrerm in Augenschein genommen , auch in
contraÄmaßigen Stand befunden worden , statt baarer Zahlung annimmt , und sich zu dem Ende
mit E . Hochedlen Magiftrat wegen der ZahlungS - Hrminen vergleichet.
Ampliftimus Magiftratus übernimmt ferner die Befriedigung des Herrn Land - Cammerraths von

Damniz ohne Zuziehung meines Vaters aus obrigkeitlicher Milde , über sich , und zwar also undder-
geftalten , wie solche m § . LXXXII . implorationis fuae hum m®

pto . Arrefti omnium bonorum &c . &c.
de praef . 6 . Apr . 1758 . imprefti fui de 1758 . des breitem gebeten worden . Imgleichen
Reines Vaters RechtS - Handel mit . denen Eberhardifchen Herrn Erben und mit der Französischen
Mademoifelle Gayet , und dechargiret ihn über bep

'
De Posten , wie auch namentlich den Herrn Kaus-

lin wegen des letztem.
Ampliftimus Magiftratus renuneiret auf das in der Quartier - Sache zu seinem Favor wider meinen
Vater emanirte Urtheil , spricht ihn und dessen männliche Pofteritast tarn pro praeterito quam pro iu-
turo , von allen Quartier - und Wachtgelder gänzlich frep , und lasset ihn und seine männliche De¬
fcendenz non nun an hierunter gleiche Rechte mit denen Herm Limburger genießen.

9 ) „ Ampliftimus Magiftratus übernimmt au6 gleich väterlicher Milde meines Vaters , liquide praetenfton
an die Gebrüder Jonas , und vergütet ihme derselben erscheinenden Rechnungs -Betrag mit baarem Geld.

Ampliftimus Magiftratus gestattet meinem Vater und den Seinigen die Bepbehaltung des Bürger¬
rechts , und genüget sich dafür mit einer gerichtlichen Versicherung von 10000 . fl . auf seine ihm
übrigbleibende Behausimg in der Haasen Gaße , welche aus das Haus gestellte Versicherung auch
auf 10000 , Thaler extendiret werden könnte , wenn solches das Werk facllitiren möchte,

n ) y , Ampliftimus Magiftratus überlasset meinem Vater aus väterlicher Güte den bewußten Stadt - Platz

y , zu seiner Stallung und Heuboden , gegen den bisherigen Canonem , welcher damit zugleich in einen

Erbgrund - ZinS verwandelt , und ihme oder denen Seinigen nach Gefallen wieder auszubauen erlau¬

bet wird.
12 ) y, Ampliftimus Magiftratus wird meinem Vater , dessen wirklicher Abzug sich gar sehr wld .er seinen Willen

in gegenwärtigen weitaussehenden Kriegs -Zeiten verzögern müßen,zu keinen Anlagen , welche der löbl.

Bürgerschaft etwa dieser KriegS - Umstanden wegen über kurz oder lang ins besondere ausgeleget wer¬

den mäßen , anziehen , sondern ihn und die Seinigen hierunter wahrend dieser KriegS -lroudlen völ¬

lig exirniren und befrepen , zu dem Ende auch hierzu die Genehmigung der löbl . Stadt - Corporum

einholen.
Gleichwie nun durch diesen Vergleich die Häuser und Weine nach demjenigen innern Werth , wor¬

innen sich dieselben vor diesen erschröcklichen Kriegszeiten befunden , angeschlagen worden , und dadurch mein

Vater weiters nichts als den wahren Werth dieser seiner Güter - Stücke , mithin keinen anderen Vortheil , alö die

Erhaltung des baaren Ertrags derselben erhält , E . Hochedlen und Hochweisen Magistrat aber , der ohne dem zu sei¬

ner starken , in vielfältiger Rücksicht nöthigen Wein Confumtion , jährlich eine große Anzahl Weine brauchet,

und die Hauser mit Zeit und Ruße wieder an andere verlassen kann , mancherlep beträchtliche , hauptsächlich aber

L sol-
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folgende drey hochstwichtige , und wegen ihrer großen Folgen Ampliffimo Magiftratui mehr als viele i ooooo.
fi . werth , ja unschätzbar seyende Vortheile zugehen,

a) Daß durch die Kraft dieses Vergleichs , nach vorher erfolgter desselben Ratification in Wien und Dreß-
den , von meinem Vater vorzunehmende unbedingte renunciation auf feine gegen Amplillirnum Magi-
Itratum in Wien rechtshängige Abzugs - Sache e«n Spruch über das von Arnplissirno Magiftratu in biet
fev Sache pro bafi angegebene Stadt - Rrivilegium cte Anno 1570* und application der Kaiser!. refo-
lution , den hohen SchatzungS - Fuß und Befreyung der eidlichen Manifestation betreffend, vermieden
wird , verwegen der dieöfeitS angeführten starken Gründen und hauptsächlichaus der Ursache , weil der Haupt-
punkt deö besagtenRrivilegii, wodurch Amplissirnu8 Magiftratus von allen Städtischen Gütern eines ohne
Beibehaltung seines BürgerrechtsabziehendenBurgers , den zehenten Pfennig abzuziehen berechtigetwird,
nur von denjenigen Burgern , deren Vermögen die Summa von 15000 st . nicht übersteiget , zu verste¬
hen seye , in Ansehung dererjenigen Bürger aber , deren Vermögen diese Lumma deren 15000 . st . über¬
steiget, nachher durch den darausim Jahr 1615 . erfolgten Burger - Vertrag ( Kraft dessen ein mehr als
i zooo . fl . in Vermögen habender Burger niemals mehralsi 5000 . fl .mit 2 o . kr . für das Hundertzu verschä¬
tzen hat) dahin per paKum geändert und modificiret worden,daß ein HochedlerundHochweiserMagistratdurch
diese Festsetzungdes schätzbaren Vermögens ai 5000 . st ., (welche Richtschnur, ungeachtet der von Arnplissirno
Magiftratudagegen angeführten Gründen, auch bey dem Einzugeines neuen Burgers , mit welchemderAbzug
eines alten Burgers, in Ansehung derAbgaben , lecundumcornrnunem D.D. fententiam völlige einerlei) Be¬
schaffenheit hat , in denen darauferfolgten Fällen, KraftKaiser ! , allerhöchsterVerordnungen , beobachtetwerden
mäßen ; so daß ein mehr als r 5000 . fl . besitzender einziehenderBurger, die EinzugsAbgaben von nichtmehr
als von seinem schätzbaren Vermögen , das ist^ von 15000 . fl . Kapital vermög verschiedener in dieser Sache
emanirten Kaiser!, allerhöchstenConcluforumabzugeben verbunden ist) von keiner größern Lumma als von
eben diesem zum schätzbarenVermögenfestgesetzten Capital,äi 5000 . fLben zehenün Pfennig abzuziehen befugt
seyn , mithin von allen übrigen die schätzbare Lumme übersteigendenVermögen keinen zehenten Pfennig verlan¬
gen könne , von Seiten meines Vaters mit starken Gründen dargethan und erwiesen worden , immer un¬
gewiß bleibet , und für E . Hochedlen und Hochweisen Magistrat nachtheilig ausfallen kann. Ein tim¬
stand , von dessen Folgen niemand besser , als Arnp1illirnu8 Magiftratus selbst , zu urtheilen im Stande ist.

- b) Daß dadurch mein Vater , nach geschloßener gütlicher Auskunft , sich zu einer indiftinÄen und schlech¬
terdings unbedingten eydlichen , und daher von der bereits geschehenen von Allerhöchster Kaiserlichen
Majest. per Refcriptum dd . 3 . Nov . 1756 . provifionaliter, mit Verweisung der Fragen über deren
Rechtmäßigkeit ad feparatum,unb also nurinterimifttcefalvofemperprocefluüorgenommenenManifeftation
sehr weit verschiedenen Manifestation aller seiner Güter , und in diesem Fall dieselbe als eine Sache , zu deren
Anmuthung Amplillimus Magiftratus von Rechtswegen befugt , und wozu er als ein abziehender Bur¬
ger verbunden fene , anzusehen, sich verbindlich macht , ungeachtet die von ihme dießfalls angeführte , aus
dem Burger - Vertrag de anno 1613 . aus den übrigen Frankfurter Stadt - Gesetzen und von dem städ¬
tischen Herkommen , hergenommene wichtige und beweisende Gründe , die zum Vortheil E . Hochedlen und
Hochweisen Magistrat zu erfolgenden Entscheidung dieser Frage starke Zweifel entgegen setzen , wodurch
Amplillimo Magiftratui ein in allen Abzugs - Fallen für ihn unschätzbares , und auch noch auf andere
Fälle zu E . Hochedlen und Hochweisen Magistrats ungemeinen Vortheil sich erstreckendes, bewandten
Umständen nach auf keine andere als diese Art , erhalten werden mögendes legale praejudicium zugehet,
dessen Folgen gleichfalls niemand besser als Amplillirnus Magiftratus selbst hocherleuchtet zu beurthei-
len vermag.

e) Daß endlich dadurch zugleich alle von meinem Vater tam pto . inquifitionis quam pto. arrefti omnium
bonorum &c. & c. nicht ohne Grund , gegen E . Hochedlen und Hochweisen Magistrat ex lege aquilia
angebrachteSchadens-Klagen , wie auch wegen erlittenen Schimpf und Blamirung angestellte latisfaÄione-
Forderungen schwinden , und weitere vielleicht , nur allzu unangenehme Folgen aus einmal glücklich cou-
pirt werden können;

Andern TheilS aber ein ganzes aufden äußersten Rand des schrecklichsten Verderbens gestelltes, höchst un¬
schuldiges Mitleidens würdigstes Haus , und in diesem eine der unglücklichsten und Bejammernswürdigsten
durch andere Mittel auf keinerlei) Art zu retten mögliche klagende Person erhalten und gerettet wird,

Und mein Vater zu Erhaltung dieses höchstwichtigen rühmlichen Zweckes bey seinen dermaligen höchst-betrübten Umständen , da er bey dem Lauf seiner weitläuftigen processualischen Verwicklungen , davon die
Eingangs angezogenehier angebogeneBeylagennur zwo in einem kurzenEntwurf zeigen , weit mehr als 100000.
Rchtlr. an seinem Vermögen verlohren ; anerwogener auch , noch bey dem Verkauf seiner übrigen nicht in
dem hier vorstehenden Vergleich enthaltenen Vermögens - Stücken , welche er aus denen in seinem Impresso de
1758 . ibique implorat. humill . pto . Arreft. omnium bonorum &c. &c. § . LXXIX . angeführten selbst reden¬
den Gründen bey einer so weiten Entfernung nicht auf dem Hals behalten kan , in diesen zum Verkauf ganz und
gar unschicklichen Zeiten , große Lummen verlieren muß , da er denen unter allerhöchsten Vorwißen und Ge¬
nehmigung Sr » Konigl . Pohlischen Maj . mit dem Herrn Land - Tammer- Rath von Damniz eingegangenen

Kaufs
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Kauf - Verbindungenein Gnuge zu thun hat ; da er besagten Herrn Land - Lammerrath, welcher sich gegen¬
wärtig persönlich hier befindet , und auf die ihm schuldige Bezahlung auf das heftigste täglich in ihn dringet,
bey allen in a& is fuis & impreflis vorwaltenden Umstanden , so wenig vor Erhaltung einer baaren Lurnma von
128000 . Nchtlr. in Louis d’or a 5 . Rchtl . zahlen , als diese erkaufte Sächsische Güter vor gänzlicher Zah¬
lung seiner übrigen Schulden, und vor dem wirklichen Verkauf seiner andern , nicht in diesem Vergleichs - Vor¬
schlag enthaltenen , per Arreftum owrüum bonorum ebenfalls unverkäuflich gewordenen , und Bau - Hepara-tur , Brand - Schaden , Kriegs- Durchmärschen und Einguart erungen unterworfenen , wie auch eine beständige
sorgfältige und persönliche Dbsicht

^
erfordernder Vermögens - Stücken , ruhiglich beziehen kann ; Ja selbst bey de¬

nen ihm überall gesperrten Einkünften und daher zugewachsenenunermeßlichen Schaden, ohne eine , bloß durch
eine in gegenwärtigen betrübten Zeiten schlechterdingsunmöglich gewordeneVersilberung , zu erhaltendeVerwan-
delung seiner todten und entweder gar nichts , oder nur sehr wenig einbringender Güter - Stücken, in lebendi¬
ges und sich verzinsendes Vermögen mit den Seinigen nicht einmal hier in Frankfurt in Zukunft fubfiftiren
könnte , kein anderes Mittel als die Losschlagung einiger seiner beträchtlichstenGüter - Stücke gegen Erhaltung
derselben vormahligen wahren Werths übrig bleibet.

So würde es den strafbaresten und unverantwortlichsten Mangel der E . Wohlgeb . Hochedelgeb. und
Hochedl. als den allgemeinen und zärtlichsten Vätern des gemeinen Stadt - Wesens höchstschuldigen kindli¬
chen Vertrauens - vollen Gesinnungen , anzeigen , wann ichnicht der gesichersten zuversichtlichsten Hoffnung leb¬
te , Hochdiefelbewerden die hier vorgelegte Vergleichs - Vorschläge sich gehorsamst vortragen zu laffen , und
dieselbe einer ernsthaften Untersuchung und mild - obrigkeitlicher väterlicher Beurtheilung zu würdigen , gnädig
geruhen. Defuper &c. Mit schuldigster Hochachtung verharrende,

Euer Wohlgebohrnen rc.
treugehorfamster

August Lhristmn Ludw. Lonrad v. Retneck.

II.
An die

Römisch Kaiserl . auch in Germanien und zu Jerusalem Königl.

Ult Ht/
des Magistrats zu Frankfurt amMaynAllerunterthanigst er Bericht

a d
Clern m"m refcriptura de 31 . Julii a. p. und Bitte , dm fllglosmImploranten
mit seinem ungegründeten Gesuch ab-und zu Erledigung seiner Schatzungs-und

Bürgerrechts - Angelegenheiten an denselben lediglich
zurück zu weisen.

in Sachen
V. Reineck contr . v . Damnitz , modo kn Magiftrat der Stadt Frankfurt.

Appellatiouis nunc^pundo
Appon . lit. A. usque M . incL arrefii omnium bonorum.

Allerdurchlauchtigster rc. rc.
A ($ ^ uer Kaiserl. Majest. haben in dem unter dem z 1 tenJuliivorigen Jahres allerhuldreichest erlaße-
^ ^ nen und am 20ten8ept. ^ u.demrnni bey uns eingelangtendermalen tudlit . A körperlich hier angeführtenaller-

höchstenRelcrlpt, aufdas von dem Königl.Pohlischen geheimenKriegs-Rath FriedrichLudwigvonReillecknach
denenseines Abzugs von hier wegen sich geändertenUmständen inpto. relaxationi -, atreftieingewendeteallerun»

H terthänigste Gesuch, uns zuvorderst , und vor Crtheilung einigerallerhöchst dero Kaiserl . Verordnungen . dar-
über zu vernehmen, vor nothig erachtet, so mithin uns allergnädigst anzubefehlen geruhet, in Zeit zweyer Monaten mit
Ueberaehung jedoch aller hieher nicht gehörigen von dem iwpetraüten zur Ungebühr mit eingemischtea Nebendinge , pur

C 2 allem

Litt A.
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Lit, V.

Lit . C. & D,

Lit. ß.

Lit. F.

allein Ln Ansehung des in pun&o relaxationis arrefti gestellten Gesuchs unfern üllergehorsamsten Bericht zu erstatten . Gleich¬
wie wir es nun in aller ehrerbietigster Danknehmigkeit erkennen , daß Euer Kais . Mai . auf das von Reimkische übel
gegründete Ansuchen , ohne unö vorhero desfalls zu Horen , nichts verfügen wollen . Also würden wir die Erstattung un¬
seres allerunterthanigsten Berichts so gleich in dem ersten Termin allergehorsamst zu bewürken , unermangelt haben , wenn
wir nicht in der Hoffnung , daß der von Reineck endlich einmal zur beßerer Ueberlegung kommen und sein wahres Wohl
kennen lernen würde , demselben vor allen Dingen einen zu gänzlicher Auskunft feiner Verwicklungen dienlichen , und ge¬
wiß mit der vollkommensten Billigkeit und gröfter Nachsicht begleiteten Vorschlag zu thun , für nützlich ermeßen ; auf wel¬
chen aber , wie der nachherige ackenmäßige Verlauf bezeugen wird , dor von Reineck eines Theils Mittelst einer langwie¬
rigen Verzögerung , und andern Theils durch seine endlich eingekommene, jedoch mit dem widersinnigsten und ohnaceep-
tablesten Begehren verknüpfte Erklärung es verursachet hat , daß die indeßen abgelauffene und allerhuldreichest erweiterte
Fristen fruchtlos verstrichen sind.

Es verhält sich aber diese Sache , ihrer wahren ursprünglichen Beschaffenheit nach folgender maßen:
Nachdem der von Reineck in anno 1755 . seinen vorhabenden Abzug nach Sachsen bekannt machte , und um

Deybehaltung des Bürgerrechts nachsuchte , glerchwohlen aber alle seine hiesige Güter veräußern , und mcht einmal unsere
Gerichtsbarkeit über ihn weiter anerkennen wollte , ( Wie solches theils in notorio beruhet , theils in anteaÄis vollkom¬
men erwiesen worden , und daher zur Abschneidung eckelhafter Weitläuftigkeiten keiner näheren Ausführung bedarf ) wur¬
den wir nach Anleitung Kaiserlicher allerhöchsten Pi-miesen , hiesiger Stadt - Grund - Gesetzen und unverrückten Her¬
kommen bewogen , das lud lit . L ersichtliche Concluium de 23 Martii 1756 . zu ertheilen , mittels welchem

1 ) dem von Reineck und seiner Ehegattin die Beybehaltung des Bürgerrechts abgeschlagen.
2) Wegen der ab Seiten des von Reineck deciiuirten hiesigen gerichtlichen Verhandlung in pundto der Verwirkung des

Bürgerrechts , auch der Vollfuhrung derer am ZQten Septemb . und Uten Nov . 1755 . ergangener , durch keine
Appellation lujprnäirter Raths -vecreten ( vermög deren dem von Reineck besageAdjunäorum iub lit c & D conkeÄio
ac editio inventarii , nec non F“:eftatio cautionis auferlegeLwar ) das benöthigte bey hochpreißlichen Kaiserl Reichs-
Hofrath vorzustellen , bis dahin aber ’ '

3) Und den erfolgenden endlichen Spruch in dieser Sache , alle« ln fufpenfo zu lasse» , und dem von Reineck mit dem
Verkauf seiner Welne , außer wenn er solche durch geschworne Ausrufer verrichten , die eingehende Gelder aufun-
s- r Rechne» - Amt aeponirm , oder »orderen Ertrag hinlängliche Sicherheit stellen wolle , anderer Gestalt nicht , als bis - -
obgebnchten 0 -mc. is von Zoten Sept. nnd Ilten Nov . 1755 , puuftoInventar « & cautionis Genüge g-tban , zu will-
fahren , endlich aber ö ö ' 0

4) Den von Reineck , daß er nach vorher geleisteter Camion wegen des zehnten Pfennigs nnd alsdnnn L -ßirend -n Ar-

fen . Es HhmTx Euer ^ seck.
^

Majeff 7 ach" 7 m ?ub
°

ut.
test geruhet , auf Bericht und Gegenbencht die gebetene Appeiiations - Procefle abzuschlaqen

^ S‘ ? 9 ‘ ^ 3 ^

nun solcher Gestalt unser vor allstes Raths - condufum vom 2gten Mart 77^
mntteV ’ fo fott vigorejudicati m in von Ä - ,neckischen Bürgerrechts Angelegenheit pro noima - -

'
ball dürnn muß^

Also ergeben sich nunmehro die natürlichen Folgen daraus , daß wenn auch aleicl, d<>r «w*
behaltung des Bürgerrechts , bey veränderten Umständen , da nemlich de7 t nVLI Z ^

Sachs -N -wg - st-llet , keine weitere Anwendung erleiden mhchte ( obwohl -» es nillll leicht vor einenRüchsständischen Re¬
giments - Satz anerkennet werden mag , daß cm iubditus heut- das domicilium aufkündiaen und wora n naeü
kühr feine« Eigensinnes wieder ergreifen könne ) dennoch -s he» der aus des 2 22 '

.
morgen nach der Will-

hiesig -ii Gerichtsbarkeit , denen hiesigen Grund - Gesetzen , nach Inhalt unsere« am 14 Man I - -iS - xiEtt -nIta T
"

- r
"

B - Ncht « J . 9 . io . -- - l . ents
^ ngenen Verwirkung feines hiesigen Bürgerrechts

. .
Bl -ib-t es aber hlerbc» , so crglebt sich von f-lbsten , daß gedachter von Reineck den zehentcn Pfennig zu ent¬richten sihuldig , und der auf deße » Vermögen angelegte Arrest Nicht eher , als bis solcher berichtig« oder wenigstens eaü

tion dafür geleistet worden , wiederum aufzuheben sey .
7 J mmgjune cau-

w« «csä £2*sä rfflÄÄi » “,* .....
fto generali omniuin bonorum bestunden ; wurden wir Nicht anders als *n s »» :

^ Sevenven aire

Rechtskraft -rwachsenenjudierni handeln , mithin die vollkommenste Beystimmnng dev Gesetze Kr Ms haben
Gleichwohl haben die Betrachtungen , daß M lde und Nachsicht die »onüar,t lfic „ „ „

DbriMt styen ; daß die unglückliche S -mnthsart des von Reineck« fZ Uim ÄS Är
8“ *

nc , und daß endlich einmal vielleicht von ihm zu hoffen sey , er werde bey Vorlegung billigerAuSkunftE -l nick7 im°
mer seinem Eigensinne , sondern auch einmal zu seiner eigenen Berubiauua der ^ uskunstsnnttel mcht im-
von der Strenge des Rechts abzugehm , und an « väterlich«
Vorschläge zu thun , welche ihrem außerordentlichen verschonenden und auttbätiaen -koÄ u

‘ &ra solche
von niemanden , als nur ihm allein abgelehnet werden

»nd gutthatigen Inhalt nach , ans der ganzen Welt
Als nämlich Euer Kaiserl . Majest . das Eingangs allerehrerbietigsi erwähnte allerhöchste Refcript vom Zltm.julii anni prset . allcrhutdreichest an uns erließen , und darinnen auf des von Reinecks an allerhöchst dieselben in pto . re*laxationis arrefti geschehenes Gesuch , unfern allerunterthanigsten Bericht allergnädigst erforderten , ergriffen wir,um bey anhoffcnder Beylegung der ganzen Sache Euer Kaiserl . Mai . damit nicht weiter behelligen zu dörfen , diese Ge¬legenheit , dem von Reineck mittels des lud lit . P. dahier angefügten Decreti de 14 . Oftobr . anni preet. zu erklären , daßsobald er auf sämtliche , occaftone seines ehemals vorgehabten Abzugs bey höchst preißlichen Kaiserl . Reichs - Hof - Ratheeingeführte Procefle remmcieen würde , ihme sodann mit der Beybehaltung des Bürgerrechts sowohl , als auch mit der ge¬betenen relaxatione arrefti willfahret werden solle.
Die Nachsichtsvolle Billigkeit dieses Vorschlages leuchtet bey dessen ersten Anblick herfür , auf der einenSeite haben wir von dem von Reineck nichts als die remmciation solcher Procefle begehret , welche bloß durch Veran-laßung seines ehemals intenäirten Abzugs entstanden , mithin jetzt , da solcher nicht statt findet , ihre erste Bewegungs-Ursache verlohren , anbey nach dem Inhalt unserer retro aller untertänigst eingebrachten Paritionö Anzeigen und Be¬richten theils wirklich schon ihre Erledigung erhalten , theils zu etwaniger fernerer Erörterung nur diejenigen unerheb¬lichen Gegenstände aunoch übrig haben - aus denen sich die verwirkte Einbildungs - Kraft des von Reinecks einige unbe¬

fugte



fugte SatistaSion, - Gesuche erträumet hat ; aus denen folglich ihm weiter nichts als die Gewißheit unaöthiger und frucht¬los verwendeter Proceff - Kosten zu erwarten stehet. Auf der andern Seite hingegen haben wir unsers Orts ihm diegrosten Vorthelle zugesichert , daß rm Fall einer solchen geringfügigen reounci . tw » ihm mit Beybehaltung , oder , nach ■oben ausgefuhrter Beschaffenheit der Sache , eigentlich mit der ex uova gratia zugestatteten Wiedererwerbung des Bur»gerrechts cum relaxatione arrefti unverzüglich willfahret werden solle ; wobey wir , zu einem deutlichen Zeugniße , daßunsere darunter hegende Absichten ledlgkch dahin gehen , damit eines theils denen zur Beschwerde des HöchstpreißlichenKaiserl . Reichs - Hofraths und des hiesigen Publlei gereichenden unnöthigen Proceff - Weitlauftigkeiten abgeholfen wer»den , andern theils aber der von Reineck die volle Maß unserer obrigkeitlichen Milde und redlichen Vorsorge für seinund seiner Kinder zeitliche Wohlfahrt desto nachdrücklicher empfinden möge , nicht einmal einen , denen Rechten und derBilligkeit nach ihm allerdings obliegenden Ersatz , derer , durch seine ungegründete weitlauftige Rechtshändel , dem hiesi¬gen ALrario bisher verursachten Kosten an ihn begehret haben.
* * *

S)te ganze vernünftige Welt konnte bey solchen Umständen wohl nichts anders erwarten , als daß der vollReineck , wofern er nicht sein eigenes Bestes und seine eigene Ruhe muthwillig versäumen wolle , einen so überschwenk»lich gütigen Antrag mit beyden Händen und mit danknehmender Anerkennung der ihm unverdienter Weife darunter wie»derfahrenden Nachsicht ergreifen werde. Allein statt dessen beliebte es ihm mcht einmal sich darauf zu erklären . Wirwurden daher » nach einer längerer als zwey Monat hindurch angedauerten Erwartung seiner Declaration veranlaßet,Ihn per vecretum de 22 . vecemb . anni prset. Besage adj. iub 11t . G . anzuweifen , daß er seine Erklärung binnen acht Lit ° *Sagen unfehlbar beyzubringen , im Entstehungs - Fall aber , den ihm daraus erwachsenen Nachtheil sich selbsten beyzu»«ließen habe.
2n Gefolg dieser Verordnung kam derselbe endlich unter dem s 4 didfci menfis & anni mit der fub lit . n bey* ^geftigten Erklärung herfür , des Inhalts : daß er aufseine fammtliche occafione seines ehemals , falvo attamen femper jure fuo«ivico , vorgehabten Abzugs bey höchstpreißlichemKaiserl . Reichs - Hofrath eingeführte Proceffe zu renunciren , das min»drste Bedenken nicht tragen werde , im Fall wir ihm pun<äo indemnifationis faepius humm -' petitae solche Landesväter¬liche Vorschläge und Erbietungen , welche er als Vater , nach dem feinen lieben Kindern schuldigen Pflichten mit gutemGewissen annehmen könnte , zu thun geruhen möchten. Wollten wir bev gegenwärtig sehr merklichveränderten Zeit - Umständen,darinnen uns der barmherzige Gott die liebe Friedens -Sonne wieder aufgehen laßen , und seine bishero unverkäuflich geweseneWeine wieder veadibler geworden , so mit auch die Häuser leichter an den Mann zu bringen stunden , zu seiner letztern in a$ i«quondam contra den Land -Cammerrath von Damnitz pto . emti venditi umständlicher beschriebenen, ab UN serer Seiten gar leichtzu aäimpUrenden Vergleichs - Vorschlägen nunmehro die Hände bieten ; würde dem Werk gar bald gerathen und damit zugleichder ärgerlichste Proceff zum sichtbaren Vortheil des werthen Publici , zum unsterblichen Ruhm des blagillrats , und zumgrösten Seegen des ganzen Stadt » Wesens von der Wurzel ausgehoben und geschlichtet werden können ; als welcher sü¬ßen und zuversichtlichen Hoffnung er noch dato lebte.
Man muß das unglückliche Schicksal gehabt haben , die der Babylonischen Verwirrung gleichende Reineckk-fchen Proceffe lesen zu müßen , wenn man sich die Möglichkeit einbilden soll , daß diejenige Vergleichs - Vorschläge , aufwelche sich der von Reineck hieroben beziehet, nicht die Geburt eines mit Chimären angefällten Romanen - KopfeS,sondern ein wirklich in vollem Ernste dargetegtes Werk seyen. Gr mag die ersten oder letztern , welche er gethan hat,darunter meinen ( obgleich, da er abermals von Weinen redet , die Bermuthung für die erstenist ) so gehen sie auf solcheDinge , die man mit Beybehaltung der gesunden Vernunft gar nicht einmal des Anhovens würdigen kann . Es ist ihmeine Kleinigkeit daraufanzutragen , daß das hiesige seit langen Zeiten beschwerte , durch den letztern traurigen Krieg vollendserschöpfte , und mit fast unerträglichen Schulden belästigte ALrarium eine Summe , dafür man fast eine Grafschaft er¬handle » konnte , aufnehmen , und ihm damit Häuser , Meubles , Weine , Güter , die Ausstattung feiner Tochter , alte Pro-ceflfe und unzählige andere Thorheiten abkaufen solle. Da es moralisch unmöglich ist , solche pünktlich zu extrablren,gleichwohl aber die Guriolitat auch an monttrOü , ergötzetwird , so sind beyde Vorträge integraliter fub lit . I & K hier an - Lit . I & K-gefüget . Indessen erhellet von selbsten , daß so wie überhaupt das ganze Reineckische indsmnifations - Gesuch , da manlediglich nach Vorschrift der Rechte und derer in der Folge eingelangten Allerhöchsten Kaiserl . Verordnungen gegendenselben verfahren , in einem bloßen Hirn - Gespinst bestehet ; also auch insbesondere auf die widersinnige Vergleichs-Vorschläge nicht der mindeste Augenmerk genommen werden konnte , sondern vielmehr anjetzo zu ersehen war , daß eSdem von Reineck entweder am Willen oder an den Einsichten fehle, unsere ihm angebotene Milde zu erkennen , und zu sei¬ner eigenen Beruhigung sich zu Nutzen zu machen. Wir konnten dahero nicht anders als per vecretum de 5ta Febr.anni curr . Besage Adj . fub lit . L dessen Gesuch abschlagen ; wobey wir ihm jedoch annoch eine achttägige Frist gestatte » Lit . Lten , um sich binnen derselben erklären zu können , ob er auf fa amtliche ocealione seines vorgehabten Abzugs beyhöchst-preißlichen Kaiserl . Reichs - Hofrath eingeftihrte Proceffe pure und ohne alle Bedingniß zu renuuciren entfchloßen seye,mtt dem Anhang , daß es ansonsten bey der schon längst ergangenen und durch die darauf erfolgte denegation der Ap*pellationg * Proceffuum rechts kräftig gewordenen Verlust - Erklärung seines hiesigenBürgerrechts , mithin auch der damit ver¬knüpften Decimation , lediglich sein Verbleiben haben , und diesem gemäß der von Euer Kaiserl . Maj . allergnädigst er¬forderte Bericht ungesäumt allerunterthänigst abgestattet werden solle.
Allein auch diese ihm zu weiterer Ueberlegung gegonnete Frist fruchtete nichts ; sondern statt gehofter ver¬nünftiger Ergreiffung der dargebotenen vortheilhaften Auskunft ^ erfolgte vielmehr unter dem izten Feb a. c . die mAdj. fub lit . M ersichtliche , theils mit leerem Wortgepränge , theils mit irrigen Voraussetzungen angefüllte provocatio Llt *ad litis pendentiam fupremam.
Gleichwie nun Euer Kaiserl . Maj . aus diesem der Sache wahren Verlauf zuvorderst allerhuldreichefi zu er¬sehen allergerechtest geruhen werden , daß der seit Einlangung allerhöchst dero allergnädigsten kleferipts vom zi Julii an.prxt . abgelauffene Zeit - Raum von uns lediglich zu Versuchung einer höchstbilligen Erledigung der ganzen Sache ver¬wendet , durch den von Reineck aber mit einer muthwilligen Verzögerung und eigensinigen Entfernung von unserer ihm an-

gebotenen Milde abfordiret worden.
Also werden auch allerböchst dieselben in der Hauptsache allergnadigst wahrnehmen , daß wir von denen Ver-

solgungen , welche uns der von Reineck zur Ungebühr andichtet , weit entfernet geblieben , vielmehr selbst mit Beyse-tung der Rechtskräftigen Verwirkung seines Burgerechts ihm tx nova gratia solches gegen die geringfügige bloß zur Er¬
sparung weiterer Kosten anverlangte rennnciation seiner annoch gegen uns fürwaltender ohnedem nicht funditten Procef-fen , beyzubehalten , und den aus seinem Vermögen haftenden Arreft aufzuheben bereitwillig erfinden lassen ; mithin dem¬selben zu eigenen Beschwerden nicht die mindeste Ursache gegeben haben.
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Und ergehet daher unser allerunterthänigstes Bitten dahin , daß Euer Kaiserl. Mas. allergnadigst geruhen ^möchten , den fuglosenImploranten mit feinem 'ungegründeten Gesuch ab - und zu Erledigung seiner Schatzungs und Bür¬

gerrechts Angelegenheiten an uns lediglich zurück zu weisen ; die Euer Kayserl . Mai . wir zu fernerer langwierigen , höchstbe-
glückter Regierung dem allmächtigen Schutz Gottes auf das allergetreueste , uns aber , und unser gemeines Stadt-
Weftn zu

' beharrlichen allerhöchsten Kaiserl . Hulden auf das allerehrerbietigste empfehlen.

Dalum den I6ten Aprilis r76z . *

Euer Kaiserl. Majestät
ollerunte ^ änigster treu - gehorsamster Burgermeiste»

und Rath der Stadt Frankfurt.
Nota .

* * *
Quafi ! als ob AmplHTiflius Magiftratus sich ein privilegium fpeciaie erwerben können , seine ihm anvertraute

freye Reichsburger nach unumschränkter despotischer Willkühr wider die Frankfurter - Grundgesetze , darauf er verpflich¬
tet ist , wider schon langst ernannte Judicata celfiffimse Camer® in Sachen von Bodeck entgegen Frankfurt , und wider die
in eben dieser Abzugs , und Arrests - Sache queeftionis reiterirte? ergangene allerhöchste Kaiserl. Refcripta, Verordnung
gen und Vorschriftende 13 . Jan . und z . Nov. 1756. und mehrere paritsrlas , impuue ZUMlßhandlen , und alsdkNN,
wann hochderselbe seine sträflichen Absichten , mit dem Gesetz - und Relcriptswidrig par force hintertriebeneneines in al¬
len Ruckstchten hochbeglückten Riabliffement seines Burgers in Sachsen , mit dem allda zugleich vernichtigten ganz be-
sondern Glücke seines ältern Sohns , und denn mit des Vaters unter allen solchen Gesetz - und Refcriptwidrigen m
gesitteten Welten Gott zum Preis noch nicht erhörten Bedruckungen über ^ ooov . fl. geschwächten Vermögen , erreichet,und damit seinen Burger , den Geh. Kriegsrath von Reineck , in die in feinem XII . impreffo umständlicher beschriebene
deplorableße Umstande gesetzethat , derSache genug gethan zu haben glauben darf , wann er ihmzuletztbey seinem
des geheimen Kriegsraths von Reineck Gesetz - und Reforipts - mäßigen Betragen , nach dem er Magiftratus beyjenen , durch
sein Gesetz - und Retcript- widriges Betragen operofe & ftudiofe vereitelten Abzug in Sachsen sichnothwendigveränder¬
ten Umständen , seinen widernatürlichen Gesetz - und Refcript - widrigen Arrest nicht mehrlanger zu bemäntelnweiß,den in diesem Bericht ersichtlichen Idealischen Vergleich ( welcher , wo er nicht hierunter mit seiner hohen Obrigkeit , fürdie er sonsten allen ersinnlichen Refpedt traget , zu schaffen hätte , wohl fanatisch genennet werden mochte , so aber fernevon ihme seye ) aus überschwänglicher Gnade , Milde , redlicher Fürsorge vor seine Rinder , und wie die prächtigen Wor¬te mehr lauten , anbtetenwill , jedoch unter dieser expreffen Bedingung , daß der von Reineckvorgängigauf alle sei-iu in Aftis& Impreffisleider ! nur zu viel begründete selbstredende gerichtliche und nothgedrungene Inäernnifations- undLatickaÄions- Forderungen wider Magiftratumremmciren , und dagegen sich mit dem ihm ex nova gratia wieder angedeyensollenden Frankfurter -- Bürgerrecht , so er doch nach dlagillratur eigenen Geständniße nie aufgekündeL und teftantibusto-iis a<äis nicht verwirket hat , ihm also auch fecundumleges & ftätuta patriae a fumino Legislatore confirmata nicht entzo¬gen werden konnte , begnügen undfatisfacivm laffcn wolle , und zwar aus der monürosen grundfalschen Vorspieglung,weil sein diesfalßiges Gesuch aus seinerverwirrten Einbildungskraftnurerträumet und folglich ihm weiter nichts alsdie Gewißheitunnöthiger und fruchtlos - verwendeter ?roceff - Kosten zu erwarten stünde:

Diesem widersprechen aber tota a<äa , infpecie Impreffum fuum de I764. sein Xtes. de praefi 2<5 . Jan . 1768.und die fnpra fub Sig. © • & 3 - dem Gegenbericht anneÄirte XIII . & Xlv . Fortsetzung , worauf er kühnlich remitti«ren darf : indem der geheime Kriegsrath von Reineck einen viel richtigern und reinern Begriff von unsersgroßen KalLfers Josephi II . erhabenen Denkungs - Art , erlauchten Einsicht und ganz ungemeinen Gerechtigkeit - Liebe undjullir - Eifer hat , als daß er sich durch solche von aller Wahrheit äeüituitte Sätze sollte blenden oder intimidiren las¬sen können.

eytag

^ W geheimen Kriegs - Raths von RerneckAppellation * a&a faper denegafo Jure Civitatis , mit denen
feCQa. * Eecretis gravantibus, in ihrem natürlichen nexu in inklrumentis notarialibus in seinem impreffo d«I7 < 7 . infpirralifpr ln IVfon <7nh

Decretis gravantibus, in ihrem natürlichen nexu in inflrumentis notarialibus in seinem impreflo d«* 757- integraliter zu lesen sind.
^ Da seineImpreffa de 1758 & 1759* den weiteren Fortgang dieser Beschwerde mit denen ergan-N genen ^lagillratischenDecretisund Reichs - HofrathsRefcriptisund Conclufis vollständig darstellen .ISa seinnotables impreffum de 1764 . die fernerweite Beschwerden darübermit seinenexbibitis undden darauf ergangenen dlagittratischencoucluüs in uua feri« vor Augen leget.Und da endlich diLgillratus wegen der ihme geschehenen Vergleichs- Vorschlägen , wobey derjenige , dem diefatale inquiütions Händel una curnmomentolbfuoexbibito ä » prsefent . 19. Julii i754 . in AugufliffimoConfilio Imp. Aulico unddieiu fuo impreffo de 1757 , ibique in Nro . XII . Reichs -HofrathsAÄis fub Nro . LXIX a Nro . LXIX,b. Nro. LXIX .c. & Nro.^ sichtliche Beylagenbekannt sind , gar nichts lächerliches noch unstatthaftes , sondern wohlausgearbeitete denen ackisgemaßeStucke finden wird , sich selbst bezogen hat ; -

<Sß hat der geheime Kriegs -Rath die Druckerey -Kosten dieser dlagiÄrLLischen Beylagen erspahren , mrd den un-partheylscheu Leser mtf nur besagte seine rmpreff» Erweisen wolle».
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III.
A n d i e

Römisch Kaiftrl. auch in Germanien und zu Jerusalem Königl.Praef. in Au-
guft. Conü«
lio aulico
dM i6 . De-
cemb . 17 ^ 8»

Allerunterthänigste Anzeige
in hummillimam fequelam clementiff conclufi de 17 . Oft. 1768-

jundto petito demiflimo

Pro

ClementiC praevia communicatiöne partis adverfae Mandati fpecialisad tranfigendum , nunc aperiunda commiflione cslareo - aulica,
ut pluribus intus

Mein
Friedr . Ludw . von Reineck WeylandSr . Kötligl Majestätin Pohlen und Lhurfürstl . Durchl . zu Sachsen wirkt . geh .Kriegs-Rahts.

Ln Sachen
Vonvamnir , mododenMagiilratzu Frankfurt.

Apponatur ult . concluf . Appellationis pto. Arrefti omnium
bonorum.

Allerdurchlauchtigst - Grvßmächtigst - und Unüberwindlichster Römischer
Kaiser/

auch Ln Germanien und zu Jerusalem König,
Allergnadigster Kaiser , König , und HERR , HERR!
Euer . Römisch Kaiserl. Majest. ist zu meiner allerunterthanigsten DankeSerstattung gefällig gews»

sen , commillionem ad tentandam amicabilem compofitionem , falvo tarnen curlu proceßus, mediante con-
clufo clementiffimo de 5 . Aug. a. c. in außen rubrleirterSache allergnadigst zu verordnen und weiterhin un*
term 17 . Odob . nuperi eine zwey monatliche Frist zu Betreibung der ad^ tranfigendum erforderlichen Voll¬
machten anzuseßen.

Nachdeme ich nun einerseits hierzu vollkommen gesaßet und bereit bin , auch wohl niemand mehr ei¬
ner schleunigen Entledigung , und schon durch so lange Fahre ähnlichst gewünschtenBeylegung dieser äußerst be¬
schwerlichenund KostspielichenStreit -Sache entgegen sehen , auch niemand besser , als ich appellant , und in Aula
Auguftiffima praefens , von dem ganzen Hergang , Wendungen und dermaligen Lage dieser gegen den Hochedlen
Magistrat der Reichsstadt Frankfurt mit bestem Fug habenden Forderungen und Rechts -Zuständigkeiten informl-
ret feyn , daher mit größerer Zuverlaßigkeit bey der allerhöchstverordneten commiffion , mit denennunmehro auf die
endliche , gütliche Beylegung dieser mir Appellanten und meinem ganzen unschuldigen Haus zum äußersten
Verdruß und unumgänglichen Verderben und total Untergang sonsten gereichenden Sache ( weil ich das reiche
Stadt - Lrarluin mit meinen schwachen Kräften und durch diesen leidigen ProceiT schontnirum in modum zur
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fammen geschmolzenen Vermögen nicht langer auehalten kann ) alleinig abzielenden Vergleichs - Vorschlägen
erscheinen kann. .

Als habe Eu. Römisch. Kaiserl . Majest. hiervon in tempore legali die allergehorsamsteAnzeige
machen , zugleich aber in allertiefester Erniedrigung bitten sollen , Allerhöchst dieselbe geruhen allergnädigst,
nach vorgängig geschehener Mittheilung gegenseitiger Vollmacht , nunmehro die allerclementest verordnet Lom-

eröffnen , und zu diesem Ende einen gewissen Tag anberaumenzu lassen, Deluper &c.

Euer Römisch Kaiserl. Majestät
Allerunterthäm

'
gst - treu - gehorsamster

Friedr . Ludw. von Reinect
als

in Aula praefens.
Ult . Concluf.

Lun* 17 . O&ob. 1768 . von Reineck contr. von Damniz , modo den Magistrat zu Frankfurt Ap-
jpellationis pto . relaxationis Arrefti omniurn bonorum , five impetrans fub praef. 11 . huj. fupplicat pro
CIemme prorogando termino ad alios duoa menfes anticipatione falva . Appon . ult . concluf . fub figno Q

1 ) Detur parti appellanti petitus terminus duorum menfium ad reinformandum fub poena praeclufi.
a) Detur quoque utrique parti ex officio terminus duorum menfium zu Beybringung deren fpecial-23o(fe

machten ad tranfigendum, damites schärferer Kaiserl . Verordnung nicht bedörfe.
Joh . Georg Reizer.

IV.
A n d i e

Römisch Kaiser!, auch in Germanien und zu Jerusalem König!.
prsefinAug,
Conf. Imp.
Aul. den31 .
Jan . 1769.

e
allerunterthänlgster

Nachtrag
Zu dem unterm 2. Decem. a . p. überreichten Gegenbericht mit Wiederho¬

lung der ehehinigen Gesetzmäßigen Bitte.
Mein

Friedrich Ludw. von Reineck weil. Sr. König!. Majest. in Pohlen und Lhur-
v» furflt . Durchl. zu Sachsen wirklichen geheimen Kriegs - Rarhs.

contra
vonDamniz , mödoden Magistrat der Reichsstadt Frankfurt am Mayn.

Appellationis nunc pto . arrefti om*
nium bonorum.

Allerdurchlauchtigster re. re.
^ ^ ch habe es jederzeit vor meine dringenste Psticht angesehen , die in meinen bey einem höchstpreislichen

M Reichs - Hofrath anhängigen Rechtssachen mir zugegangene allerhöchste Befehle nicht nur allein mit der
äußersten Pünktlichkeit zu befolgen , sondern auch diese allerunterthänigste Befolgung ohne allen Anstand

zu bewerkstelligen ; daher ist eS auch gekommen , daß ich nach Vorschrift deS höchstvenerirlichenConcluf!
Dom 5 . Aug . nur abgelaufenen Jahres in möglichster Eilfertigkeitmeinen allerunterthänigsten Gegenberichtein¬
zureichen ohnermangelt, in diesem kurzen Zeit - Raum aber nicht die behörigeMuße gehabt habe , um allen und
jeden gegenteiligen Vorspieglungenihre gehörige Abfertigunggeben zu können . Wahr ist es , daß ich mich da¬
mit beruhigen konnte , wie die so oft . wiederholte standhafte , und durch die gemeine wie auch hier als
in einer besondem Sache , auch besonders durch die Gesetze meiner Vaterstadt unumstößlich begründete

Aus-
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Aschen dem löbl. Magistrat der Reichsstadt Frankfurt und mir vorwaltendenrechtlrchen Zwistigkeiten , bey Euer Raiftrl . Maj. bereits diejenige glückliche Wirkung gemacht habe,s funP 3 be0 ent>ltc& ev lo sehnlich wünschenden Entscheiden machen werde , welche ich von allec-yochjt denenselben, als dem gerechtesten Richter und einzigen Beschützer bedrängter Reichs - Bürger , an¬hoffen zu dorfen , des zuversichtlichsten DavorhaltenS bin. Allein ! da ich das Unglück habe , daß mein^ egentheil und dessen Schriftsteller die laue genug fchreyende Wahrheit zu übertäuben , die Gesetze zunutzkennen, oder doch durch unerhörte Auslegungen zu entkräften , und denen allerhöchsten klaren Ver¬ordnungen unter dem Schein der schuldigen Befolgung mit abgehärteter Stirne e diametro entgegen zuhandlen , und die chme gethane , auf allen Seiten durch die Billigkeit und Liebe zum Frieden unterstütz¬te Vergleichs - Vorschläge , zur scheinbaren Entschuldigung seines vorsetzlichen Zögerns , als unthunlich an¬zugeben , ja gar lächerlich machen zu wollen , keinen Scheu trägt ; wie er denn schon einst in seinemBericht pto . appellationis , die Beibehaltung des Bürgerrechts betreffend de prsek. 2g . Julio 1757.teftante Impreflo meo de 1758 * ibique allerunterthänigster Gegenbericht pto . der Beibehal¬tung des Bürgerrechts§ . I . II . III.

solchesefcenjo lächerlich und odios vorstellen wollen , daß ich solche Vergleichs - Vorschläge zu thun micherkühnen mögen ; so sehe mich gemüßiget Euer Raffer! . Majest. diesen allerunterthänigsten Nachtrag zumeinem allschon unterm 2 . Oec. nup. eingereichten Gegenbericht in tiefester Erniedrigung zu Füßen zulegen , um dadurch allen Magistratischen Wahrheit- Gesetz - und Keleripts - widrigen Ausflüchten und un¬verschämten Erhärtungen , wiewohlen gegen meinen Willen , mit Wiederholung der schon so oft und aberoft gründlich an - und auSgeführten Wahrheiten , den Gift völlig zu benehmen.Das Bestreben des Magistratischen Schriftstellers gehet hauptsächlich dahin , sein allenthalbendurchlöchertes und hinfälliges Gebäude mit einer neuen facade zu umgeben.Aus falschen Vordersätzen mäßen unwahre Schlüße erzeuget werden , und ist jeder offenbarenWahrheit zu nahe getretten worden , so ist es gewiß dadurch geschehen , wenn der Magistratische Schrift¬steller voraus fetzet:
2) daß das Magistratische Conclufum von 23 . Martii 1756 . durch die dagegen ergriffene , und un¬term 30 . Aug. 1759 . abgeschlagene Appellation die Rechtskraft beschritten , mithin pro bafi &norma dienen müße.
b) Daß , wenn auch gleich der Punkt wegen abgeschlagener Beybehaltung des Bürgerrechtsbey ver¬änderten Umständen , da ich nehmlichen meinen Abzug nacher Sachsen eingestellet ( wie ich leider

durch den Arrellum omnium bonorum gezwungen thun mäßen ) keine weitere Anwendung leidenmöchte , dennoch es bey der , aus meiner verweigerten Anerkennung der Frankfurtischen Gerichtsbarkeit,denen dort selbstigen Gesetzen nach entsprungenen Verwirkung des Bürgerrechts unabwendig verblei¬ben müße , und mithin
c) Daß ich den io . Pfenning zu entrichten schuldig , der auf mein Vermögen angelegte Arrest aber
d) nicht ehender , als bis ich solchen entrichtet , oder hinlängliche Laution geleistet worden , wiederum

auszuheben sey.
Niemand als etwa derjenige , so meine Sache gar nicht kennet , würde sich von dem Schein

dieses Schlußes blenden lassen , und wann der gegenseitige Schriftsteller nur die gemeine Bescheidenheit
besäße , so würde derselbe niemalen auf eine so handgreifliche Art ein erleuchtes Gericht , das belehrtePublicum und einen wachsamen Verfechter seiner Rechte verführen zu wollen , sich unterfangen haben:
anerwogen derselbe zu scheinbarer Begründung seiner Folgerungen in Faäo & Jure grundfalsch vorauSsetzet.Ad a) Daß jenes Magistratische unterm 23 . Martii 1756 . ergangene Lonclulum die RechtS-
kraft beschritten. Die gleich in der Gesetz - mäßigen Zeit gegen solches ergriffene Appellation an Rais.
Maj . und das nach abgeschlagenen Processen weiter angestellte heilsamlich in Rechten verordnete Be-
neficium , haben aber biShero noch immer dieses Magistratische Judicatum der allergerechtesten obrist¬
richterlichen B.ekormation eines TheilS unterworfen ; andern Theitö aber kann ein gegen die Gesetze des
Vaterlandes offenbar anlausendeS, mithin ein an - und vor sich nichtiges Dekret niemalen von recht¬
lichen Folgen seyn , und bleibet dem beschwerten Theil jederzeit dagegen die obristrichterliche Hülfe zu erflehen
unbenommen. Diese Beschaffenheit hat es mit der von dem Magistratischen Schriftsteller selbsten also
benennten norma ac baü , auf welcher die weitere Folgerungen gegründet und ausgeführet werden. Dann

Ad b) Soll nun , wann gleich wegen veränderten Umständen mein Abzug nacher Sachsen ein-
gestellet seye , die aus meiner verweigerten Anerkennung der Frankfurtischen Gerichtsbarkeit entsprungene
Verwirkung des Bürgerrechts unabwendig verbleiben ; dieser grundfalschen Beschuldigung widersprechen
aber tota a <5ta , und bestärken vielmehr , daß - solche Anerkennung der Frankfurter Gerichtsbarkeit nie
von mir contsliiret worden.

, Conf. meine beschwerd . Anzeigde praf. 21 . Nov . 1755.
ite appell . de praef. 7. Jan . 1756 . ibique §. X. XIV . XV . XVI . XVII . XVIII * XXIII.
derselbenmomentofeBeylag fub lit , T . ibique §. IV . V. VIII . IX.

Impreffi mei de 1757 . .
E nec



nec non vigore Refcripti caefarei de 3 . Nov . 1756 . in fepar. Vorbehalt allerunterth . RemonK.
Derselben wichtige Beylage lud lit. W. ^V. üve buchstäblichesich aus adfca , jura , fa&a & docuna.

gegründete Widerl. des Magistr. Berichtsde prael. 6 . ^ 37- - 75 6 . §. XV . XVIII . XXII . XXX.
Allerunterthanigster Gegenbericht pro. der Beybehaltung des Bürgerrechts §. XVII . XXV,

XXXVII.
ImprelTi niei de 1758.

Leider ! haben die in toti8 a& is ac impreffis meis auf platter Hand gezeigte unerhörte Magistratische
Zudringlichkeiten das vor mich und mein ganzes Haus mit so angenehmen und vortheilhasten Aussichten ver¬
knüpft gewesene SächsischeEtablissement vcrnichtiget , worüber noch blutige Thronen weinen möchte, und mich
dadurch in die deplorableste lituatiou und Umstände versetzet . Mit welchem Recht ! mit welchem Fug ! die¬
ses ist eine andere Frage , eine Frage , die ich schon so oft auf das lebhafteste beantwortet , und die insonderheit
meine der ganzen unparteyischenWelt vor Augen gelegte Impressa von 1759 . — 1764 . und fürnemlich deren
i vte Fortsetzung depraf . 2 6Jan . 1768 - mit unumstößlichenBelegen in das helteste Licht setzen. Diese rechtfer¬
tigen mein bey dem vorgehabten Abzug nacher Sachsen beobachtetes Gesetzmäßiges Betragen , indem sie bewah¬
ren , daß ich,

a) gleich nachdem mit dem nunmehro stetig verstorbenen Land - Cammerrath von Dammtz abgeschloßenen
Güterkaus, AmpliffimoMagiftratui davon die behörige Anzeige gethan , und auch meine und meiner
ganzen Familie allergnädigste Aufnahme zu Churfürstl . Sächsischen Vasallen und Unterthanen demsel¬
ben geziemend eröffnet;

b) zugleich um Beybehaltung des Bürgerrechtsnachgesuchet?
. c) zu Leistung der Gesetz - mäßigenCaution ä 1500 . fl. , sodann , da

d) Magiftrkus wider alles Vermuthen mich nicht nur des Bürgerrechtsverlufliget erkläret , sondern auch
aus eine unerhörte Art alle meine inner - und außerhalb Frankfurtischen Gebiets gelegene beweg - und

^ unbeweglicheBesitzungen mit gerichtlicher Sperre beschlagen , und solche in öffentlichen Zeitungen und
Wochenblatern kundgemacht hat , mich zu einer weiternCaution von loooo . Rchthr. an liegenden Grün¬
den zu Frankfurt , und nachdem auch dieses Erbieten kein Gehör gefunden,

e) mich zu einer sernern endlich auf 50000 . Rchthr. erhöheten Sicherheits- Stellung aus meine durch drey
geschworne Werkmeister der Zimmer - und Maurerzunft so hochgeschätzte Behausung erboten habe , dem
ungeachtet aber auch

f) Damit schlechterdings abgewiesen, mit dem perniciolenArrest gegen 2 .) höchstvenerirticheKaisers. ReichSs
HofrathsConclufa und mehrere paritorias bis auf diese Stunde , aus denen Gesetz - widrigen noch jetzo
angeführet werden wollenden , so oft und aber oft widerlegten falschen Grundsätzen , fortgefahren wor¬
den sey , daß nemlichen

r ) Die Bürgerrechts- Beybehaltung bey einer anderweitigen Possessionirung , ohne weiterhin besitzende liegende
Gründe unter dem städtischen Gerichts - Zwang , auch gegen Leistung einer hinlänglichenCaution an ei¬
nem zureichendemCapital pro praellandis ordinarii8& extraordinariis 5 nicht Platz greifen könne.

2) Daß das Bürgerrecht Geben und Rehmen blos von Magistratus eigenenWillen abhange.
Diesen ersten Grundsatz , welchen der Magistratische Schriftsteller in dem Bericht abermalen stabil»

ret und zupousswen suchet , stehen , i ) der Burgervertrag. 2) die lobl . Stadt - Reformation. 3) der von dem
Magistratselbst anerkennteund wiederholter angezogenegelehrteCommentatorüber erstbesagteRekormation . 4) di«
täglicheObservanz » 5 ) die in meinen gerichtlichen und außergerichtlichen Rxbibitia und Impressi8 alJegirte
Beyspiele und Praejudicia ; Dann endlich meine vorhergehende auf die dürre Worte der Gesetze gegründete
Druckschriften de 1757 . 1758 . 1759 . 1764 . und besonders de 1763 . bevorabdie meinem Gegenberichtfub
Sign . (•) • & }) • angelegteXIII . und XIV . Fortsetzung , e diametro entgegen , so daß ich Euer Raiserl.
Majest. mit einer weitern Ausführung zu behelligen Anstand nehme , und mich ganz zuversichtlich dahin be-
zkehen und remittiren kann.

Das zweyte irrige und von dem Geist des Vespotilmu8erfundene Argument betreffend, so mäßen
AmplissmroMagiftratui die ihme vom Raffer!. Zochpreißl . Reichs - Zofrath mit gar deutlichen Worten beschrie¬
bene Granzen seines Amtes sehr geschwind entfallen seyn/wann er solches unter den Allgen eben dieses erleuch¬
ten Gerichts weiter vorzubringen sich unterfangen mag.

Unglücklich würden diejenigen Burger seyn , die in einer Stadt leben , wo eS von dem unumschränk¬
ten leider ! öfters von Neben - Absichten geleiteten Willen des Raths abhienge , ihnen ihr Bürgerrecht oh¬
ne alle Untersuchung auf bloßes Gutbefinden wegzunehmen , oder sie doch unter dieser Bedrohung zu
diesem oder jenem zu foreiren , imt> somit über das Schicksal eines jeden Particulisr nach Gefallen den
unwiederruflichen Ausspruch zu thun.

Denenjenigen , welche die Burger freywiltig zu Beschützern der Gesetze und der gemeinen Ru¬
he erwählet , und welche die höchste Gewalt im Reich bey diesem ansehnlichen Posten bestattiget , kann
unmöglich zukommen, gegen die Gesetze zu handlen , das Herkommen willkührlich abzuschaffen, und die ih¬
nen anvertraute Obrigkeitliche Gewalt , zum Untergang einzeler Burger und nach und nach zum völ¬
ligen Umsturz der innern Verfassung mißbrauchen zu dörfen . Wann der Magistrat einer sreyen Reichs-
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Stadt ohne vorhergangige Gesetz- mäßige genügsame Untersuchung , denen Burgern das von ihren Vor-a ern so theuer erworbene Bürgerrecht entziehen könnte , so würden Letztere nichts als Leibeigene des^ rjtern seye , da doch jeder Magistrat und dessen einzele Mitglieder nach den Gesetzen keine andere Vor¬rechte haben , als jeder Burger einer freyen Reichsstadt besitzet.Wer erstehet also nicht hieraus , daß den Magistratischen in seinem Bericht so hochbeschrieenenBergleich , dadurch hochderselbe mir , praevia renimciatione auf meine indemnitationS - und sasid'aÄione»Forderungen wider ihn , etwas geben wollte , das ich schon hatte , und er mir annuemibus legibus patriaent$ C benehmen konnte , die Unbilligkeit geschmiedet und ein Gesetzwidriges Unsehen bezeichnet hat.Nun wird sich ad C . & D . ganz leicht zeigen lassen , in wie weit ein löbl . Magistrat berech¬tiget seye mir den io . Pfenning abzufordern , und bis zu dessen Entrichtung oder hinlängliche Cautionmit dem Arrest auf meine Güter fortzufahrekl.Da , vorangeführter maßen , in der offenbaren Unwahrheit beruhet , daß ich mich jemalen de6Bürgerrechts verlustig gemacht , wohl aber im Gegentheil alles dasjenige auf das genaueste erfüllet ha¬be , was die Gesetze meiner Vaterstadt von einem mit Beybehaltung des Bürgerrechts abziehen wollen¬den Franks. Burger verlangen ; so fallet von sich .sechsten hinweg , daß Magiftratus bet) nunmehro , durchseine unzählige gegen mich gebrauchte vexas , veränderten Gesinnungen wegen meines Abzugs , den io.Pfenning zu begehren , und den niemalen $u juftificirenben Arrest auf meine inner und außerhalb des Stadt-Gebiets liegende Besitzungen mit Bestand Rechtens jemalen anzulegen befugt gewesen , noch weniger abermit solchem , zu offenbarer Vernichtung der Gesetze und meinem unumgänglichen Untergang , bis dieseStunde sortfahren könne.

Fft nun nach dem Burgervertrag de 1613 . und dessen§. 8 . einem Frankfurter Burger , der
sein vornfoilium verändern will , frey gelassen , seine Güter und Bürgerrecht mit Wlßtkl und WlÜMdeö Raths und Fegen Entrichtung der gewöhnlichen Burgerbeschwerden zu behalten ; dem Rath hin¬gegen niemanden ohne erhebliche Ursachen den Abzug zu verwehren , voryeschrieben ; ist ferner diesesdas Mittel , wodurch ein abziehender Burger , nach Anleitung der in Frankfurt allenthalben angenom¬menen Anmerkungen über dasige Reformation parte II . tit . 3 . pag . 281 . 2 82 . feqq . sich von der sonst schul¬digen Entrichtung des io . Pfennings frey machen kann ; so ist gegenüber einmal in Fa&o unlaugbar,daß ich in Ansehung der Anmeldung meines vorgehabten Abzugs und der Erbietung zur hinlänglichenCaution ratione praeftandorum ordinariorum & extraordinanorum, alles dasjenige , selbst mit El'

nge-ständniß de6 Magistrats , beobachtet, was die Gesetze von einem abziehenden Burger erheischen:Und vor das andere hebet der Burger - Vertrag an angeführtem Drce das irrige MagistratischePrincipium , daß ein Burger liegende Güter in dem Stadtgebiet nothwendig behalten und so mit der Ma¬
gistratischen Gerichtsbarkeit unterworfen blecken müße , durch die Worte : wli Macht h .lhm seine GÜ-
Lev deyzubehalten , gänzlich auf. Anerwogen aus dieser Difpofitiori klar folget , daß der allegirte paf-fus dieses Frankfurtischen Grundgesetzes ein Beneficium des abziehenden Burgers ist , dessen er sich nach
seinem Gutbesinden bedienen oder nicht bedienen kann , keineswegs aber ( afMeute obfervaiitia) dahin
auszudeuten seye , als wenn derselbe zu Beybehaltung seiner Güter angehalten werden , und der Ma*
gistrat dahero erhebliche Ursachen schöpfen könnte , ihme das Bürgerrecht abzusprechen, und sein Vermö¬
gen zu deoimiren . Wie alles schon des brettern in meinen vorhergehenden Imprellis , absonderlichin dem Gegenbericht in der Beylage fob fign . O • & D • erwiesen und dargethan ist.

Dieses alles vorauSgesetzet, so werden E . Rais . Maj . in allerhöchsten Gnaden daraus das Ma¬
gistratische Gesetz - und Refcript - widrige Verfahren und die mir dadurch zugegangene äußerste Bedräng-
niße zu entnehmen , und nicht weniger allergerechtest zu ermeßen geruhen , mit waS für hinfälligen und
schnurstracks denen der Frankfurter Reformation, Burgervertrag und Steuer - Regulativ zuwiderlau-
fenden principiis derselbe den zu meinem und meiner unschuldigen Familie äußersten Untergang verhäng»
ten Arrest zu coforiren gesucht : wie er jenes Conclufom vom 22 . Mart. 1756 . als rechtskräftig an¬
gegeben ; solches pro norma & bafi gefetzet ; und , da ich nunmehro leider ! mein ab allen Seiten höchst-
beglücktes unverfchmerzlicheS Sächsische Rtablissement mit dem Rücken ansehen muß , einen weitergezeig-
termaßen eben so irrigen Grundsatz als die legale Ursache des verwirkten Bürgerrechts angegeben habe.

Fch kann mich demnach nicht genug verwundern , daß sich der Magistratische Schriftsteller bey allen,
dem unpartheyischen Publiko im Druck vor Augen liegenden Umständen und Fürgängen , erkühnen mögen,
meine , dem hochlöbl Magistrat aus bitterer Roth , auch mit Hintansetzung meiner bey weiterer und genauer
Untersuchung auf 400000 . ff. und drüber sich belaufenden gerechtesten Forderungen , gethane billige Aus¬
kunfts - Vorschläge als Vernunftswidrig lächerlich zu machen ; dahingegen bey der von einem hochedlen Magi¬
strat mir geschehenen - dessen böseS Bewustseyn genugsam verrathenden propofition die Worte: von obrigkeit¬
licher Milde , Gute , überschwenklicher Gnade re. so ungescheuet zu entheiligen.

Wo eS auf das Wohl und Weh , auf den gänzlichen Umsturz einer unschuldigen Familie ankommt;
wo man ein facrifice von einer ansehnlichenmit allen möglichen juridus und agrementfif versehenen Herrschaft,
und einem damit zugleich verbundenen höchstbeglückten Etablissement vor sich und seine Kinder , noch darzu
mit einem Aufwand von einem die Summe von 6000 . fl . übersteigenden Abfindungö Quanto machen , rnd in
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loecie einen « luten und würdigen Sohn , welcher durch sein in« besondere datepm ganz „mg-n fahren ge»
sundene« Glück , als der ü,teste, Key meinem zunehmenden Alterdas lbmien seiner übrigen Geschwistern werden
können mit -instsolcher Vortheile beraubet sehen müßen ; wo man um ein ansehnliche« und beträchtliche«
Wein Reaoee qesprenget worden4 c . 4 c. Wo also dieBilligkeit denen Klagen eine« bedrängten Bürgers beyste»
bet . der sich durch so lange Jahre hin zu dem Thron d-S allergerechtesten Monarchen gedrungen ; sollte man
nun v-rmu .hen , daß die Begebung dara .if eine geringfügige renunciallonbenennet werden könne?

Allein l der aegentheilige Schriftsteller gehet mit seinen leeren Ausdrücken noch werter. Er beschul-
diget mich des Eigensinns , er glaubet , daß dieses der Vernunft Gehör gegeben ftye , wenn ich noch am
Rande meines Leben« mich mitmeiner Familie denen Magistratischen Absichtengemäß sreywillig an den Bet»
telstab brachte.

^^ ^ den obrist -n Richter, den allerleuchtesten und all-rgerechtest -n der Mo»
narcken ist viel -u aroß , und die theure Pflichten eine « Burgers gegen seine Obrigkeit sind mir viel zu leb»
baft in da« Herr

^
geschrieben , als daß ich in eben dem Ton dem Magistratischen Schriftsteller begegnen , rmd

seine AuSschw -isungen mit gleicher Münze bezahlen sollte ; überdaö scheuet sich der Bercheidiger einer guten
Sache die gemeineTinten zu gebrauchen , die dem erleuchten und eindringenden Auge eines gerechten Richters
^iemale" e

^
gehen.

^^ ^^ ^ ^itige unerhörte Eingelcnke leider ! bis auf ganze Volumina aÄorum ange»
wachsen - Sachen , laßen sich nunmehr » in etlichen Zeilen zusammen fassen.

Ist der von dem Magistrat angelegt- und bisdato fortgesetzte Arrest auf meine Guter Ultra & extra
territorium fuum Gesetzwidrig , quod ex deduftis ac ptobatis fatis luculenter apparet ; so muß auch hoch»
berieche die mir daher zugegangene in auteaSis . prseprimis in meo exdidiko de prsell - 5. stau. 1768 . ligui-
dirte , nunmehr aber aus Liebe zum Frieden aufdie billigste Weift moderirte Schaden natürlicher Dinge er»
setzen und mag es freylich hochdemftlben fremd vorkoinmen , wann meine klare Entschädigungs - Rechnungen
sich auf eine Summe belaufen , die dem reichen Stadt » aErario ( welche « sich auf allerley Arten Helsen kann)
beschwerlich ftyndörse, mir und meiner bedrängten Familie aber laus aucune relource zum gänzlichen un»
auebleiblichen Umsturz , bey längerer Aufschiebung der obristrichterlichen Hülfe , unumgänglich gereichen würde.

Sollte man dafür ( mit denen Worten des Magistratischen Schriftsteller « zu reden ) fast einegan»je Grafschaft kaufen können, wie ich aber nicht mit demselben glauben kann , so muß derselbe auch wohl be¬
denken , daß amplillimus Magiftratus mich durch sein Gesetz » und kescriptewidrige« Verfahren ( nach jener
Einsicht') sastumzweyGrafschaften gebracht habe , weil Er mich dadurch in einen 420000 . fl. weit überstei¬
genden Schaden und Verlust vorsetzlich gestürzel hat.

Außerdem »erstatten die bürgerliche Gesetze jedem gegen Recht und Billigkeit vcrurtheilten und be¬
druckten Burger gegen den Richter die zu diesem Ende verordnet- richterliche Hilfsmittel , und unweit viel
mehr , wann er sich , wie in iudllrato amplillimus Magittratus , durchgehen« pro patte4 judice geritt , undauf
eine so augenscheinlich» Gesetzwidrige Art gehandelt hak.

Denen übrigen Magistrattschen Vorspieglungen ist bereit« in dem Gegenbericht die gehörige Absertt»
gung gegeben worden , und muß ich nur dieses annoch anfuhren , daß durch die Vlagistratische Gerechtig¬
keits - Verzögerung , wie zum Beyspiel in der Jonasischen Sache , meine Prvcesse veraltet , und die Forde¬
rungen inexigibel geworden sind ; in welcher Rücksicht hochderselbe gar füglich den durch seine Schuld mir zu¬
gegangenen Schaden und dessen Vergütung über sich nehmen können, und noch dato dazu angehalten zuwerden , Recht und Billigkeit erfordert.

<Diese zwar in anteaftis und in meinen impreffis schon so oft vorgckommene wahrhafte Umstände,
habe also au« der Ursache Euer Römisch Raiftrl. Maj. nochmalen wiederholen , und in diesem allerunker»
thanigsten Nachttagzusammen fasten wollen , damit allerhöchst dieselbe mit einem einzigen Blick die gegen¬
seitige nichtige Gründe und die diesseits dllkch Gesetze Und Herkommen gesicherte Forderungen übersehenund allermildest erwegen können.

In dieser zuversichtlichen trostvollen Hoffnung repetire mein dem allerunterthanigsten GegenberichtI VN A AMtAat MA - 4/ .' - _A *JJ._._ 1 A Ode praef* a . Dec. a. p. angesügteö rechtliches Bitten. deüiper Lrc.
Eurer Römisch. Kaiser !. Majestät alleruriterthänlgst treu gehorsamster

Friede. Ludw. von Reineck. .

W Z E R,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnero,

kaiferl . köniql . Hofbuchdruckern und Buchhändlern.

Im Februario 1769.











Siebenzehente Fortsetzung derImpressorum kemecklMorum.
SIVE

t n 9 # « a
zu des

geheimen Kriegs - Raths von Reineck
gedruckten beydenLibellis Reviforiis,

a l 6:
Appeiiationis Pto- der Beybehaltung des

Bürgerrechts, nunc Revifionis.
und

Appeiiationis Pt0- Arrefti omnium Bonorum
&c. &c . nunc in fpecie debitae indemnifa-
tionis & fatisfadionis , modoRevifionis.

entgegen
einen Hochedlen Magistrat der Reichs - Stadt Frankfurt am Mayn.

Welchen die beyden letzter » ^lomtoris, als:
c o n t r a

des regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen - Darmstadt Hochfürstlichen Durchlaucht.
Mandat ! & Paritoriae pto . debiti guarentigiatl,

confeflati , & jamdum 1759 . cum omni caufa
adjudicati.

und contra
des regierenden Herrn Grafen zu Leiningen- HartenburgExcellenz.

Mandati , de non contraveniendo Literis feudalibus ,
Tranfadionibus & Padis juratts ; revocando pu¬
blice , Diffamationeropublice fadam ; & refarcien-
do Damnum refpedive injuria & culpa datum ad
2Z0O0. Thr.

Jam dd. 3 . Junii 1756 . humillime praef. fednondum
hucufque relati.

zugefüget worden.

(p 1
| Der geheime Kriegs - Rath von Reineck hat bisher in seinen verschiedenen processualischen Verwicklungen

mit einem HochedlenMagistrat der Reichs - Stadt Frankfurt , sammtlich verhandelte Akten von bey-
vC^ o den Theilen , nebst denen jedeömal ergangenen Oecreti8 L Conclufispriorisd fupremae inflantiae,^ also vollständig durch den Druck öffentlich bekannt gemacht , wovon seine merkwürdige impreifa seit
1754 . 1757 . 1758 . 1759 . 1764 . 1767 . 1768 . einen untrüglichen Beweis ablegen.

Da nun alle diese Verwicklungen jetzo zu Ende nahen , und der geheime Kriegö - Rath stch nothge-
drungen bemüßiget gefunden , gegen die letztere sonst höchst verehrliche Reiche - HosrathöConclufa das in Rech¬
ten heilsamlichst verordneteReneücium revifionis adorurn zu interponiren; so hat derselbe stch nicht entbre¬
chen können , auch schließlich noch die deösallS bey diesem höchsten Reichs - Gericht allerunterthanigst praefentir-
te libellos gravaminumreviforios, nebst den letztern zwey allerunterthanigstenMonitorüs in seinen andern
Processen ; als contra des Herrn Landgrafenzu Hessen - Darmstadt Hochfürstlichen Durchlauchtund contra des
Herrn Grafen von Leiningen - Hartenburg Rxcellenr , so wohl denen beyden HochansehnlichenHerren Referen¬
ten und Correferencen zur Erleichterung, als dem wider ihn so sehrpraevenirten Publico zu seiner öffentlichen
Rechtfertigung , in dem Druck vor Augen zu legen , weil er damit nach der Natur des ProcesseSallen Schrift-
Wechsel in seinen leidigen , aber gewiß noch nicht erhörten Processen beschließen , und ad anteada , worinnen zu-
verlaßig alles des breitem erschöpfet worden , indem Ador , Reus , Judex inferior, Judex fuperior, bestän¬
dig in denselben mit einander reden, ludmittirenmuß.

Wobey der geheime KriegS - Rath jedoch nochmalen refpedive geziemend gehorsamst und unterthä-
nigst bittet zu erwägen , daß er in der dötlJCtt /

A
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Eines Theils,
Nachdeme er von seines in Gott ruhenden höchstfeligen Röniges Majestät glorwürdigsten Anden¬

kens , besagedes in seinem
^

Imprello de 1757 . ibique pag. 6 . Beylage fub lit . A a.

ersichtlichen allergnadigsten Aufnahme katent 66 . Dreßden den 31 . August . 175z . unter der exprel-

sen Berbindung sich mit seinem ganzen Vermögen in Sachsen zu possessiomren , zum wirklichen gehei¬

men Kriegörath , Vasallen und Unterthanen;
Und sein ältester Sohn , unter der ihme allerhuldreichestzugesagten Hof- und Mitien ? Raths-

Stelle bey der Landes - Regierung zu Dreßden nach adlolvitten Reisen ( davon dieser aber zu VttMchtigUNg

dieser Vorbedingung , zu seinem unverschmerzlichenVerlust und unersetzlichen Schaden , per ampliffimuni

Magißratum , mittelstArreßkm§ seiner Ihm zu dem Ende vom Vater fub renunciatione ufusfru &us pater-

rü förmlichst cedirfeuMaternorum , indem er ihm nichts anders geben , nichts anderes anweisen konnte , wozu

doch lVIagiKratusdas mindeste Recht noch Befugnuß nicht hatte , wider die darüber bey S . Römisch Raiserl.

Majest . nachgeseßten Reichs - Hofrath unablaßig geführte , nachdrücklichste, mit tausend Thranen gemischte

Beschwerden , auch darinnen zu seinem favor emanirte Kaiserl . Conclufa und Paritorias , die jenev aber nicht

befolget , sondern höchststrasticherWeise vlllpendiret hat , impune abgehültell , und damit aller seiner in Sach¬

sen , nach abfolvirten Reisen , aus ihn wartenden unwiederbringlichen Vortheilen miteins betäubet werden

börfen) in solcher (Zualitaec auf - und angenommen worden.
Und nachdeme Er sich , der allerhöchsten Köniql . Thurfürstl . Gesinnung , und seiner eige¬

nen Verbindung gemäß , darzu durch den mit dem L. § . R . von Damniz , fub poena conventionali 10000 . Thr.

auf den RtUUNgs- oder MßhaltUNgs - Fall , unter allerhöchstem Aönigl . vorwissen und Genehmigung,

Hlücklichst getroffenen Rauf über mehr von ihm allemal aber mit der bittersten Empfindung seinesnoch darüber

blutenden Herzens benannte Ritter - Güter , Gutta , Gleina und Brö,e,cumPertinemüs,m der 'obern Lauß¬

nitz vollkommen qualilicirt hatte;
anberer @ £jißten nicht zu Werke gehen können , als er mit aktenmaßigep Begründung

auf die Grund - Gesetze seiner Vater - Stadt zu Werke gegangen ist , wo er nicht
1) Sich der ihm , seinem altern Sohn , und seinem ganzen Hause angesicherter Rönigl . Churfürstl.

Gnaden und Dulden vor der ganzen Melt aus die allerlascheste , niederträchtigste,- und straflrchst-

unerkenntliche Art unwürdig machen;
2) Dem L. C. R . von vamniz die hinc iude ffipulirte poenam conventionalem ad ioooo * Thr . ,

deren er sich doch , per arreüum ommmn bonorum coaÄus, mittelst baarer Abfindung von 6000 st .,
welche ihm besage

ImpreM ful de 1764 . Ibique p. 7 . feqq.
aufzutreiben schwer gestanden sind , entledigen mäßen ,oum omnl caufa so NNNöthlg als gegen ftitl Hans

unverantwortlicher Welse baar auszahlen ; und
3) sich damit und sein ganzes unschuldiges Haus den , in gesitteten Welten , Gott zum Preis , bisher noch

nicht erhörten und wider alle Menschlichkeit selbst streitenden Magistratischen Zudringlichkeiten , Bedruck
und Verfolgungenvöllig preis geben , und zugleich der ganzen Melt aller Hülfe und Mitleis

dens unwürdig , nackend und blos zum Gelachter darstellen sollen.

Andern Theils,
Daß er alle darunter ergangene Allerhöchste Raiserl . Refcripta , Condufa und Verordnungen nicht

allein buchstäblich allergehorsamst befolget / sondern auch noch Mehr chun und auf sich nehmen wollen , als

ihm der höchstpreisliche Reichs - ^ofrath auferleget hatte , um nur dadurch seinen so fest beschlossenen Ab¬

zug in Sachsen zu befördern, und seine Parole zu erfüllen , mithin nicht das mindeste sich zu Schulden kom¬

men lassen ; hingegen ab Seiten Ampliffimi Magiftratus immerfort taube Dhren , verschlossene Thüren gesun¬
den habe ; dadurch aber , und durch diese magistratische Vilipendenz der Raiserl . Refcripfen de 13 . Jan. &

3 . Nov . 1756 . und auf einander gefolgten Pariconen, tellantibua totis a&isfuis & impreffis , in den erstaun¬
lich großen und unermeßlichen Schaden frivole , ftudiofe , operofe & peflime gestürzet worden ist.

Im
übrigen darf der G . K. R . v . Reineck nochmalen , unter glorreichester Regierung unsere großen Kaisers

Jojephi II. demAllererleuchtesten und Allergerechtesten derMonarchen, allen denjenigen Trug biethen , welche

ihn aus seinen , dem unpartheyischenpublico viel hundertmal im Druck vor Augen gelegten Abzüge - Aöten,
einer Unwahrheit eines/iri/r beschuldigen mögen , wie er leyderhier und dar in der Stille vernehmen mäßen , weil

manöffentlich das Licht scheuet , in der bösen Absicht: calumniare audader , fimper aliquid haret.
Demnach folget: I.



An die Römisch Kaisers, wieauchin Germanien
und zu Jerusalem Königs.

kr«s. !n Au-
guftiff. Con-
filio Imper.
Aulicodenr-
Nov, 176 * .

r

allerunterthanigster
Libellus gravaminum reviforius,

jundto petito humillimo ac legali
pro

Clementiffime ex caufis intus addu&is praegnantibus largienda a&orufn Re-
vifione ad reformandum Conclufum de i . Aug . 1768 . prout pluribus intus hum m <r*pe-

titum , una cum reiterata oblatione folennium Revifionis ad praeftandum
juramentum.

in Sachen
Friederich Ludwig vva Reineck, weil. Sr. Königl. Mas. in Pohlen und

Lhurfürstl . Durchl. zu Sachsen wirklichen geheimen Kriegsraths.
Entgegen

den Magistrat der Reichsstadt Frankfurt am Mayn.
Appoa . Sigu. ff» . © • Jl . S . Appellationis p'°. der Beibehaltung

des Bürgerrechts, nunc Revifionis.

Allerdurchlauchtigst- Großmächtigst- und Unüberwindlichster Römischer
Kaiser,

auch in Germanien und zu Jerusalem König,
Allergnadigster Kaiser / König und HERR / HERR!

achdem ich mich bereits unterm 25 . August . nnp. äußerst bemüßi
'
get gefunden , gegen das hier nochmals

allerunterthänigst lub fign. angebogene gravirliche aber sonsten hochverehrliche Reichs - Hofraths Con - ^
clufum de i . August . 1768 . das in Rechten heilfamlichst verordnete Lenefieium revifionis 'aÄorum allerunter-
chänigst zu interponiren; Als sollte mich anjeßo intra terminum kürzlich zur weitern Ausführungder vorwal¬
tenden §ravam !num wenden , wann nicht gegenwärtige lut) fignoQ & j ) allerludmifiest angelegte Beyla- 8!gn . Q
gen , nemlich dieXIII . XIV. undXV. Fortseßung meiner Imprefiorum pto . ^ .rrefiiomüium bonorum& pto . & ) .
der Beibehaltung des Bürgerrechts, solche in großer Menge mit mehrerem ganz klar vor Augen legten.

Euer Römisch Kaiserl. Majestät geruhen dahero auS denen nur gedachten Beylagen allergnädigst zu
entnehmen , daß von dieser prsejudicial Frage:

Ob ein lob . Magistrat erhebliche befugte Ursachen gehabt , mir die Burger - vertragSmäßig - nach-
gesuchte Beibehaltung meines angebohrnen Bürgerrechts abzuschlagen, oder dasselbe nachher gar auszukündigen?

A s die
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die ganze Entscheidung meines sehr wichtigen ProcelleS mit einem Hochlöbl. Magistrat abhanget,

weilen stch au6 den oben angeführten Beylagen ffib ügno O )) in der Folge das weitere ergiebt , daß im
Gegenfall ein mit Beybehaltung des Bürgerrechts wegziehender Burger nach wie vor in völligem nexu civi-
co stehen bleibt , und denen einwohnenden Bürgern in allen Stücken gleich gehalten wird , mithin lhme wes
der die Entrichtung der Nachsteuer oder sonsten eine Schuldigkeit , die denen mit Begebung ihres Bürgerrechts
wegziehenden Bürgern oblieget , angesonnenwerden kann , also daraus ganz natürlich folget , daß ein Hochlöb.
Magistrat sehr unrecht gehabt hat , . mich als einen solchen zu behandeln , und daher dieses sein Verfahren
aus keine mögliche Art und Weise zu rechtfertigen im Stande sey , daß er die Nachsteuer von mir gefordert , und
noch weit weniger , daß Er wegen dieser unrechtmäßigen und selbsten in Ansehung des tzuanti nach ungewissen
und illiquiden doch allemal sehr geringen Forderung , wie ameaÄa klar ergeben , mein gesammteS in - und
ausländisches Vermögen mit Arrest bestricket , und mich dadurch in einen in aLbi8liquidirten Schaden und Verlust
weit über 300020 . st. animo & culpa latiffima hineingestürzet , und damit zugleich mich und die Meinigen um
das höchstbeglückte SächsischeLtablillernentunverantwortlicher Weise gebracht hat . Welches ich hier , um des¬
willen nothgedrungen , allerfubrnillest berühren mäßen , um mit wenigen die Wichtigkeit und den wesentli¬
chen Einstußobiger praejudicial Frage auf meinen Haupt - Proceff pto. indemnifationis & fatisfa&ionis zu zeigen.

Insonderheit bestärket die Anlage ffib figno ]) ganz offenbar , daß ein Hochlöbl. Magistrat nicht die
geringste , wahrscheinliche, will geschweigen erheblich - und befugte Ursachen gehabt , mir die nachgesuchte Bey-
behaltung meines Bürgerrechts abzuschlagen, und noch weit weniger mir dasselbe nachher gar aufzukündigen.

. Ich habe mich dahero bemühet , die gegenseitige anmaßliche Ursachen ex fadto & jure , nach den
Frankfurter Haupt - Grundgesetzen , Privilegien , Kaiser ! . Allerhöchsten Verordnungenund der beständigsten
unwidersprechlichenObfervanz, mit wenigen zu beleuchten, von dem Grund auszuheben und völlig zu wider¬
legen.

Wobey ich jedoch die von meiner Person hergenommene Ursachen , welche aber nichts als höchst
erdichteteund nichtmit dem geringsten bescheinigte , grobe Injurien und Lästerungen enthalten , mit Stillschweigen
übergangen , welches ich hier ebenfalls um so mehr thun kann , als solche in meiner allerunterthänigsten Wider¬
legung der Schmäh - und Lästerschrist des löblichen SchatzungS - AmteS.

Impr. mel de 1757 . ffib lit. T.
Wie auch in meiner allerunterthänigsten Widerlegung des magistratischen Berichts de praefen-tato 6 . May 1756.

Impreffi mei de 1758 . fub . lit. W . W.
Desgleichen in meinem allerunterthänigsten Gegenbericht pto . der Beybehaltung des Bürgerrechts.in di£to meo Impreflö
Euer Römisch Kaiser!. Majest. zur allergerechtesten Ahndung und eelatanten Bestrafung mit meh-recm allerffibrnillest anheim gestellet worden , daher ich mich aus den Inhalt dieser allerunterthänigstenExhibitorum und derselben Petitorum wörtlich in vollester Zuversicht allerdevotest remittiren kann.

Es ergiebt sich demnach hieraus ganz klar,
Wie wenig ich mich bey der in oben lud figno ^ angeführten gravirlichen sonsten aber höchst-

verehrlichen ReichS - HofrathS Conclufo verfügten abermaligen Zurückweisung an einen Hochlöbl. Magistratals an partem meam adverlam . in diesem Hauptpunktdes ganzen ProcelleS beruhigen kann , weilen insonderheit;1 ) DaS Magistratische Decretum a quo de 23 . Mart . 1756 . unter den fub adjun &is der Beyla-
ge iub figno ) . fub lit. C. auf offenbaren Nullitäten beruhet , und daher:») Keines besondern rernedii ffifpenfivi bedürfet hätte , dem ungeachtet aber selbiges

3) Zu allem Ueberstuß durch eine förmliche appellation teftantibus A&is , inprimis appellatione meafecunda de praef. 23. Jun. 1756.
Impreffi mei de 1757.

fufpendiret worden , welche Appellation , besage deren AÄen , nach abgeschlagenen Procellen perOoncluffim de 30 . Aug . 1759 . durch eine weitere allerunterthänigste Vorstellung ejusdem anni mit In-
terponirung deS in Rechten heilsamlichst verordneten Lenellcil Hevifionis in eveutum contrarium,Pell . Imp. meo de 1759 . ibique pag . 65.
wiederholet worden , woraus aber erst den 1 . Aug . 1768 . die in mehr berührtem gravirlichen son¬sten aber höchstverehrlichenReichS-HostathS Conclufo ersichtliche nochmalige Zurückweisung ad Judicema quo & partem meam adverfam in una eademque perfona erfolget ist , welcher jedoch

4) Darüber um so weniger , nach klarer Vorschrift aller Gesetzen , zu urtheilen hat , als er ansonsten
zugleich ermächtiget würde , über den ganzen Proceff und über meine gerechteste indsrnnifationS-
und fati8faÄiovS- Klagen per confequentiam immedtatam & neceflariam , wie auch über den pun-&um injuriarum atrociffimarum , deshalben er von mir,teüante meiner oben berührten Widerle¬
gung der Schmäh - und Lästerschrist des löbl. SchatzungS - AmteS,

Impreffi mei de 1757 . fub lit . T.
und meiner allerunterthänigsten Widerlegung de§ magistratischen Berichts de praef. 6 . May 1756.

Impr.



Imprefli mei de 1758 . fub lif . W . W.
Wie auch deö in eodem Impr . ersichtlichen

Gegenberichts pto . der Beybehaltung des Bürgerrechts,
nothgedrungendst belanget werden mäßen , mithin überall in propria caufa zu urtheilen und Recht
zu sprechen ; vielmehr also

5) Ganz augenscheinlich die Erkenntniß der Sache an höchstpreißlichm Kaisers. Reichs - Hosrath , nichtnur alö an Judicem competentera primae inftantiae deö beklagten Magistrats , sondern auch ex
capite apertissirnae connexitatis caukseerwachsen ist , und dahin gezogen werden muß , um so mehr : als

6) Sich die Sache unter andern mit auf die Auslegung des 8ten . Artikels des Burger - Vertragsde 1613 . als eines durch eine hohe KaiserlicheCommiffion vermittelten pacssi zwischen einem Hochedlen
Rath eines , und der gefammten Bürgerschaft der Reichsstadt Frankfurt andern Theils , beziehet,und mithin keineswegs von einem der mitpacifcirenden Theilen , sondern bloShitt von Eurer Rö¬
misch Kaiserl . Majest. selbsten , als allerhöchsten Lornrnittenten, entschieden werden muß.

7) Kein Mensch in der Welt sich überreden lassen/ivird , daß diese höchst - wichtige Sache , von deren
Entscheidung die ganze Wohlfahrt, das Glück oder Unglück eines unschuldigen Burgers abhanget,als eine inappellabfe Policey - Sache angesehen und behandelt werden könne. Wozumalen

8) Ein ganz neues hier fub figno ^ allerlubrniliest angebogenes Kaiserl . Reichs - Hoftaths Judica- Sign.tum , in Sachen , Schäle contra die Weberschaft und den Magistrat zu Augspurg appellationi8,
klar bezeuget, daß nicht nur in BurgerrechtS - Sachen von diesem höchsten Reichs - Gericht geur-
theilet werden könne , sondern daß auch ein Burger , der bereits sein Bürgerrecht aufgekündet , und
sich auswärts etablirethatte , welches doch ganz und gartoro coelo von meinem Fall unterschieden ist,
dasselbe dennoch nach einiger Zeit reclarniren dörse , und der Magistrat ihme solches mit allen bür¬
gerlichen Zuständigkeiten wieder conkeriren müssen.

Worüber mich alles des breitern auf gegenwärtige Anlagen , auf die vorhergehenden AÄen,
insonderheit auf die im vorstehenden Zten Punkt angeführte allerunterthanigsteExhibita beziehe , daraus
fubmitciceund derselben allerunterthanigstenPetitis quam firmiffimeallerdevotest inhaerice.

Gelanget demnach an E . Römisch Kaiserl . Majest. mein allergehorsamstes flehentliches Bitten,
unter nochmaliger allerunterthanigster Erbietung zu allen Rechts- Feyerlichkeiten , insonderheit zur Ablegung
be0jiiramentiRevifionis tarn Advocati caufae , quampartis , undcautionS - Leistung für die erforderliche Spor¬
tulen , allerhöchst dieselben atlermildest geruhen möchten mir das Beneficiumrevifionis A&orum allerclernen-
test angedeyhen zu lasten , ac inliruÄacaula & praeviarelatione , nunmehro in der Haupt - Sache reformacoriein
Rechten allergerechtest zu erkennen und auszusprechen , daß der Magistrat der Reichsstadt Frankfurt niemals
befugt gewesen , mir die bey meinem ehemals vorgehabten (aber einzig und alleinig von ihm hintertriebenen) Abzüge
naher Sachsen Burger-vertragsmäßig gegen hinlängliche Caution nachgesuchteBeibehaltung meines Bürgerrechts
abzuschlagen , noch weniger aber erheblich -befugte Ursachengehabt , mir dasselbe nachher gar aus zukündigen , mithin
daß derselbe mir nicht nur den daraus bereits entsprungenen undinanteadis völligliquidirren , und ferner noch ent¬
springenden sich mit jeglichenTag vergrößernden Schaden und Verlust wieder zu ersetzen , sondernauch für die mir
dabey zugesügtehäufige Injurien und Lästerungen , Inhalts meiner allerunterthänigsten vorerwehnterexbibitorum,
eineeclatante rechtlichefatisfa&ion , und reparation d’honneur, nach Euer Römisch Kais. Majest. oberstrichterli¬
chen Ermäßigung , una cum expenfis tarn frivole caufatis zu praeftiren , auch mein angebohrneS und bisher ununter¬
brochen continuirteS Bürgerrecht nebst allen bürgerlichen Zuständigkeiten, für mich und meine Earniliefernerhin
ohne allen Widerspruch und Anständen , ungesäumt zuzustehen , schuldig und gehalten seye. Defuper &c.

allerunterthänigst treu gehorsamster
Friedr . Ludw. von Reineck.

Eurer Römisch. Kaiserl. Majestät

B e y l a g e n
Sign.

Lunae imo . Auguft. 1763 . von Reineck.
contra

Den Magistrat zu Frankfurt Appell, pto . der Beybehaltung deS Bürgerrechts; five appellanti*
scher Anwaldt von Gullmann fub praef. 16 . Nov . 1759 . überreichet allerunterthanigste Vernehmla-
ßung und Exculpationem ad Clern mun1, Conclufum de 6 . Nov . 1759 - appon. Sign. 0 .

Idem fub praef. eodem übergiebt allerunterthanigste Vorstellungad Olern "^"" Londufum de 30.
Aug. 1759 . sammt Bitte pro dem'me * nunc tandem decernendis plenariis appellationis procefiibus , samt
Beylage fub lit. YY . , Impresso fub lit. X. X. & ultimo Couclufo in triplo.
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In eademerjagter Von Reineck kudprses. 29 . Jan. anni currentisstellet alleru

'
nterthanigstvor , und

bittet proclem" 16, defuper refledendo & nunctandem retro petitos plenos appellationisProcefius gratiofiflime
decernendo vel faltem concedendo beneficium revifionis a <äorum . appon. ult . Concluf. fub O in duplo.

• - ^ Hat das Drdnungs widrige Begehren nicht statt. *

Johann Georg Reizer.
Liga . O . & 3>.

Sind meine letztereImpreffa , nehmlich die XIII . XIV . und XV . Fortsetzung , namentlich :
So genanntes kurz gefaßtes pro Memoria zu Erörterung einiger Rechts-Punkten , insonderheit zu Erläute¬
rung de- Nachsteuer - Punkts , und der nicht nochwendigen Beybehaltungder Stadt - Güter , eines mit Bey-
behaltung des Bürgerrechts und für ordentliche sowohl als außerordentliche Abgaben hinlängliche Sicherheit

stellen wollenden , abziehenden Frankfurter Burgers.

In dem Rechts - Streit des geheimen Kkiegs - Raths von Reineck.
Entgegen

Einen Hochlöb. Magistrat der Reichsstadt Frankfurt.
Pto. arrefti omnium bonorum , &c.

Und kurz gefaßter Erweiß , daß der geheime Kriegs - Rath von Relneck allerdings befugt und berechtiget ge¬
wesen , bey seinem ehemals vorgehabten , aber durch Ampliffimi Magiftratus unbeschreibliche widerrechtliche
Hemmungen hintertriebenen Abzug nach Sachsen , sein Bürgerrechtgegen herkömmlicheund rechtmäßigeCau-
tion , Burger - vertragsmäßig zu Frankfurt beyzubehalten ; ein Hochedler Magistrat aber weder Recht , noch

die geringste Ursache gehabt , ihm dasselbe aufzukündigen.

In seinem Rechts - Streit
Entgegen

Einen Hochlöbl. Magistrat der Reichsstadt Frankfurt.
pw. Beybehaltung des Bürgerrechts.

Nebst dem pro Memoria an einen Löbl. Burger - Ausschuß.
Insonderheit des geheimen Kriegs - Raths von Reineck

Bürgerrechts- Sache betreffend.

Llgn.
Extraäus Kaiser ! - Reichs - HofrathS- Lonc!.

Lunse 3 . O &obr. 1768.
Schule contra die Weberschaft und den Magistrat zu Augspurgappsllationis.

abfolvitur Relatio & Conclufum.
imo. OmnInclulionedes appellantischen Gegenberichts, imgleichen der Membro ado . erkannte !:

Kaiserl. Patentium in original : ad affigendum refcribatur dem Magistrat der Reichsstadt Augspurg.
Nachdem ihro Kaiserl . Majest. ohne vorgangiger Einsicht derjenigen Berichte und Gutachten , aus

welche die in Sachen ergangene Raths - vecreta sich gründeten , dero allerhöchsten Entscheidung in der Haupt-
Sache zu ertheilen nicht vermochten , inzwischen diejenige ansehnliche Vortheile , so zeithero dem dasigen Com-
mercio und auch demPublico und der Weberschaft selbst , durch die mittelst appellantis Kunst und Fleiß em¬
por gebrachte Druckerey zugegangen , und in der Anlage umständlichdeducim worden , in alle Weg erforder¬
ten , daß Appellant Schule zum eigenen Besten des jErarii publici , und der Weberschast , bey dem ungehin¬derten Vortritt seinerPabrigue erhalten werde ; Als habe Magiftratus zuforderst demselben auf sein geziemen¬des Ansuchen sowohl des Bürgerrechts sogleich hinwiederum zu wnieriren , als auch das exercitium der ihm an¬no 1758 . ertheilten Druckers Gerechtigkeit unweigerlich fernerhin zu gestatten , und die dieferhalb erlasseneVerbote wieder auszuheben, demnächst aber allen Fleiß anzuwenden , um zwischen der Weberschast

'
und Ap-pellante eine dergestalt gütliche Auskunft , wobey beyde Theile ferner neben einander zu bestehen in Stand ge¬setzt würden , zu treffen , bey nicht zu erreichendengütlichen Abkommen aber darüber anderweit mit Gutachten,und unter Anschließung derer Berichte , auf welche sich in denenDecretis de 28 . Febr . 1761 . 23 . O&obr.& 7 . Dec . 1762 . 21 . May 1765 . und 21 . Julii 1766 . bezogen werde , zu Fastung endlicher allerhöchster

Kaiserl . Entscheidung allergehorsamst zu berichten.
Fmmit-
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Fmmittelst aber und bis zu AuStrag der Hauptsache seye demAppellanti proviforie die fernere Ein¬

fuhr - Druck - und Färbung alter und jeden Dst - Indischen Waaren , ohne Reftri&ion die extra feine zu ge¬statten , und zu Vermeidung de6 von der Weberschaft besorgten UnterschleifS , es einsweilen bey derjenigen Vor-
Eichung , welche in dem Refoluto Magiftratus de 3 . Julii 1758. §. 260. enthalten , lediglich zu belasten , sonach aberApellant der Zeit mit der Eröffnung, Zerschneidung und Stepsung seiner anlangenden Waaten , sowie mit Eintreibungder ihme andidirten Strafe zu verschonen.

Uebrigenö habeMagiftratus nicht nur die eingeschloßene? atente8ungesäumt zu alkgiren , sondernauch bey nicht zu vermuthender weitererRenitenz und Empörung der Weber , gegen selbige mehrern Ernstesals zeithero vorzukehren sich feines obrigkeitlichenAmts mit allem Nachdruck und Scharfe zu gebrauchen , be¬
sonders nach denen Rädelsführern mit Fleiß zu forschen , und die in Patentibus communicirte Strafe ohnealle Nachsicht zur Execution zu bringen.

Wie nun Magiftratus diesem altem gehorsamst nachgekommen , und refpe &ive fernerhin die schuldi¬
ge Folge zu leisten gedenke, darüber gewärtigen Jhco Kaiser!. Majestät ln termino duorum menfium bestenallerunterthänigste Anzeige re.

II.
An die

Römisch Kaiserl. auch in Germanien und zu Jerusalem Königl.Prasf. in Au-
guftiff. Conf.
Imp. aulico#
den1 . Dec.

1768.

Allerunterthänigste Supplication,
cum fuccinfta dedudione gravaminum adjuncto petito humillimo

ac legali.
pro

Clem mc* largienda revifione adtorum ad reformandum Conclufum de $ .
Aüg . 1768 . una cum oblatione humillimaadjurandum & praeftandam cautionem fuffi-
cientem pro fportulis , caufa vero inftrufta & praevia Relatione in caufa principali re-

formatorie pronunciando prout pluribus retro praefertim in exhibito humillimo
de praef. 26 . Jan . 1768 . hummillime petitum &c.

in Sachen

Friedrich Ludw. von Reineck weil. Sr. Königl. Majest. in Pohlen und Chur-
fürstl . Lurch ! , zu Sachsen wirklichen geheimen Kriegs - Raths.

contra
den Magistrat der Reichsstadt Frankfurt am Mayn

Appon . Sign. O 2) £ o° -
in duplo.

Appellationis pto . arrefti omn. bonor. &c.
nunc in fpecie debitae indemnifationis& fatis-
fadionis , modo revifionis.

Allerdurchlauchtigster re. re.
^ ^ ^ ch finde mich äußerst bemüßiget Euer Römisch Kaiserl . Majest. gegen daö hier fub Sig. & allerunter- Sign* cf*^

% thänigst angebogene gravirliche , ansonsten hochverehrliche Reichs - Hofraths Oonclukum allerfubmissest
vorzustellen , und folgende gravamina allerdevotest zu deduciren , welcher Gestalten allerhöchst die¬

selben aus meinen erstern bey allerhöchst dero Reichs - Hoftath verhandelten Aden des mehrern allergnädigst
entnehmen werden , daß zwar in dem Anfang meines Protestes mit einem löbl . Magistrat der Reichsstadt Frank¬
furt , hauptsächlich über den Grund oder Ungrund der magistratischen Praetenftonen wegen der Größe und der
Art und Weise des anmaßlich geforderten icten Pfen. und der Rechtmäßigkeit des diesfalls angelegten Gene-

B 2 ral.



rals Arrests meines gesummten Vermögens gestritten wurde , dabey ich aber ganz natürlicher Weife in allen
meinen Exhibitis , nach an - und auSgeführten Rechts - Gründen und erwiesenen Eaökk , aus einer Gesetz¬
mäßigen Schadloöhaltung und Genugthuung allersubmissest bestehen muß.

Nachdem auch in der Folge E . Römisch Kaiserl . Majest. allergnädigst geruheten durch die
Reiche - Hofrathö Refcripta de 13 . Jan. & 3 . Nov . 1756 . dem Magistrat auszugeben , vor allen Din¬
gen , und bis zur Entscheidung der Hauptpunkten den angelegten arrellum omnium bonorum gegen hin¬
längliche Laution , oder gegen veponirung des 1oten Pfennings von denen jedesmal zu veräußernden Ver¬
mögens - Stücken wieder auszuheben , lind mir in keinem Stucke Anlaß zu Beschwerden zu gebend hin¬
gegen mir immittelst ebenfalls aufzulegen , nicht nur bis zur ausgemachten Sache mein gesummtes Ver¬
mögen zu manifeüiren , sondern auch pro Vecima acssuc indecila annehmliche Laution zu stellen , oder
den Zehenten von jeden veräußernden oder hinwegzuführenden Stück zu deponiren; so ließe mir diese
allerhöchste Verordnung, obgleich solche Magiftratus fub - & obreptitie erschlichen hatte , in allertiefester
Ehrfurcht blos auö der Absicht pünktlich gefallen , und befolgte solche auf meiner Seite augenblicklich nach
den Buchstaben , um dadurch einen Hochlöbl. Magistrat zu bewegen , den widersinnigen arrellum omnium
bonorum wieder aufzuheben , und mich damit in den Stand zu setzen , meine getroffene Verbindungen
gegen des hochseligsten Königs in Pohlen und Churfürstl . Durchl. zu Sachsen Majest. , sowohl als
auch gegen den Land - Cammerrath von Damnitz , wegen des mit ihme lubpcena conventionali ad 10000
Rchtr. auf den ReüungS- Fall abgefchloßenen Güter - Kaufs , als ein ehrlicher Mann erfüllen zu können.

Gleichwohl durste ein Hochlöblicher Magistrat den angelegten unerhörten arrettum omnium bo¬
norum immer continuiren, mich dadurch in die größten Verwicklungen , und bis in die Land und Leu¬
te verderbliche Kriegszeiten hineinziehen, wo ich noch mehr außer Stand gesetzt worden , daö geringste
Stück von meinem Vermögen zu veräußern , und die dem Land - Cammerrath von Damnitz üipulirte Zah-
lungß - lerminen , worauf ich doch bey so stark gebundenen Händen ohne Hülfe exequiret wurde , gehö¬
rig einzuhalten , mithin genöthiget , außer einem in Acki8 völlig liquidirten Schaden und Verlust weit über
300000 . fl. aus mein höchst beglücktes SächsischesEtabüflement mit einer verglichenen Abfindungs - Sum¬
me von 6000 . fl. welche mir Ampiissimu8 iVIagittratuZ nicht einmal loS geben wollte , sondern ich solche

teftante Impreflo meo breviflimo de 1764 . welches ich denen künftigen hochansehn¬
lichen Herren Referenten lmd Lorrekerenten als gewißermaßen einen kurzen Lxtrackum
AÄorum nicht genug recommendiren kann,

durch Interponirung eines guten Freunds und mittelst sehr großen jüdischen Kosten und Einsetzun¬
gen eines vierfachen Unterpfands in der Zudengaße suchen müßen , gänzlich zu entsagen , wie solches
alles in den vorhergehenden A&en des breitem allerunterthänigst deduciret und erprobet , insonderheit auch
der letztere Vorgang in meinen allerunterthänigstenExhibitis , in A&is quondam contra von Damniz
depraef, 14. Julii 1760 . & de praef. 15 . Aug. 1761 . allerfubmistest angezeiget worden.

quibus confer. Impressum meum de 1759 . & 1764.
Seit dieser Periode und in Gefolg meiner par force abgenöthigten Entsagung auf daö für mich und
meine ganzePamilie höchstbeglückte SächsischeEtablissement , mußte nothwendig auch mein vorgehabter Ab¬
zug von Frankfurt sammt den daraus entsprungenen Folgen cessiren , und die ganze Lage des Pro-
cesseS nunmehro eine sehr veränderte Gestalt bekommen , immaßen nunmehro die Haupt - Entscheidung
nicht mehr daraus ankam , von welchen VermögenS - Stücken , und wie hoch ein Hochlöbl. Magistrats
Nachsteuer oder den zehnten Pfenn. eigentlich zu fordern berechtiget sey ? sondern anjetzo die Sache sich
dahin hauptsächlichreducirte:

1) Ob ein löbl . Magistrat sich ermächtigen könne , wegen deö noch ungewißen und im jeden Fall
geringen zehenten Pfennig , mein gesammteö in - und ausländisches Vermögen mit Arrest zu beschla¬
gen , und mir dadurch den in A&is liquidirfen Schaden und Verlust weit über 300000fr . zuzufü-
gen ? oder nicht? mithin

2) Ob derselbe im letztem Fall nicht verbunden sey , mir diesen rechts widrig - und befließentlichst mir
zugeführten Schaden und Verlust , nach Vorschrift der klaresten gemeinen Rechten und der Stadt-
Frankfurter Reformation, gehörig zu ersetzen und zu fatisfaciren?

Diese Säße beruhen aber auf folgenden Grund - und Praejudicial - Fragen :
a ) Ob ein löbl . Magistrat erheblich - befugte Ursachen gehabt , die nachgesuchte Beibehaltung meines

Bürgerrechts abzuschlagen, oder dasselbe nachher gar auszukündigen?
b) Ob derselbe berechtiget seye von einem mit Beibehaltung des Bürgerrechts abziehenden Bürger

eine Nachsteuer oder roten Pfennig abzufordern?
Mithin war allerdings erforderlich, zugleich in meinen jedesmaligen allerunterthänigstenExhi-

bitis diese Punktenin jure & fatto in tjjr gehöriges Licht zu setzen , wie
^

solches fürder in begehenden
Anlagen fub Sig. O . & } . nemlich der XIII . XIV . und XV . Fortsetzung meiner Impressorum pto.arretti omnium bonorum , & pto . der Beibehaltung des Bürgerrechtsrr . mit mehrerem auf eine un¬
umstößliche Art dargethan worden.

Wenn
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Wenn daher fn dem hier fub fign. £ beygehenden , und

in ImpreiTo meo de 1759 . ibique pag . 50 . ersichtlichen
ansonsten hochverehrlichenReichs - Hofraths Condufo de 9 . Julii 1759 . unter andern einem hochlöbl . Magis
^ rak feine unverantwortlichste Protradio jnttitl« verwiesen , und demselben aufgegeben wurde , sich mit der von

mir in eventum litis gestellten Caution von 50000 Rchtl. aus meine Hauser zu befriedigen , und dem aller¬

höchsten Refcript de 3 . Nov . 1756 . Worinnen aus den Fall die Aufhebung des Arrestes allerhuldreichest ver¬

ordnet worden , allerunterthanigst nachzuleben , somit auch daS Quantum des ro . Pfennigs so bald wie mö¬

glich in Richtigkeit zu bringen , und mir die Bermiethung meiner Hauser rc . rc. nicht weiter zu untersagen ; so
konnten solche allergnädigste interimillische Verfügungen , daserne sie nur mannteniret werden wollen , damals,
wo die Sachen schon auf den höchsten Gipfel getrieben , jedoch immer noch res integra war , von einer guten

Wirkung für meine leidige Umstande feyn.
Wenn ich aber in eben diesem ansonsten hochverehrlichenCondufo und besten membrofecundo mit mei¬

nen Sachen aufvorstehende Kaiser!. Verordnungver - und mit meinen sammtlichen übrigen Petitis , das heißt , mit

meinen gerechtestenEntfchadigungS -und GenugthuungS -Forderungen abgewiesen werden sollte ; so konntedieses letz¬
tere mir sehr wenig tröstlich feyn , und ich fände michäußerst genöthiget gegen dieses Condufum mit einer aller-

unterthanigsten Remonftration und Interponirung des Reneücii revilionis Adornm ln eventum contrarium

Imprelli mei de 1759 . Ibique pag . 56.
allerdevotest einzukommen, weilen hievondie total Vernichtigung meines ganzen unschuldigenHauses abhängig,

ich auch nicht begreifen konnte , warum ich mit diesen EntschädigungS - und Genugthuungö- Forderungen sollte

abgewiesen feyn , indem doch in den vorhergehenden hochverehrlichenReichs - Hofraths- Condufis sechsten der

anerlegte srrettum omnium bonorumvon Seiten eines Hochlöbl. Magistrats , als condemnable angesehen , und

derselbe zur Wiederaufhebung desselben gegen Laution angewiesen worden , dennoch aber solchen unerhörten

Rechts - und Kaiser!. RelbriptS-widrigen Arrest immer continuiret und mich damit täglich in größern und

auf daS deutlichste in Adis erwiesenen Schaden hinein gestürzet, da ich es im Gegentheil,
teft. meis Adis & Impreflis per totum

auf meiner Seite an keinem Stück verfehlen lasten , und alles erfüllete , was mir nur auferleget werden wollen,

auch die billigste in Adis erscheinende Vergleichs - Vorschläge thate , um mich auf diesen Weg aus den Ver¬

wicklungen so gut wie möglich heraus zu winden , aber dieses Glück auf keine Art und Weise zu erlangen stun¬

de ^mithin ein Hochlöbl. Magistrat billig für alten aus seinen injnttilleablen Proceduren entsprungenen und von

mir in Adis liqmdwten Schaden und VerlustwieRechtens zu hasten hatte , und darüber gesprochen werden mußte.

Unterdessen ich mm dieser allergerechtesten Entscheidung , und der damit unzertrennlichst verbunde¬

nen Errettung meines ganzen Hauses von dem total Umsturz und Vernichtigung mit sehnlichstem Verlangen

und wehmüthigsten Seufzen entgegen sähe ; so erfolgte das oben fub fign. er5’ bereits allersubmistest angeboge¬

ne gravirliche , sonsten aber hochverehrlicheReichs - Hofraths- Condnlnrn dd . 5 . August . 1768 . worinnen mir

I . Zur Last geleget werden will , als ob ich dem allerhöchstenKaiserlichen Relcript de 9 . Julii 175 9 . oben

fub sign . $ . einen ganz verkehrten Sinn beygeleget, maßen
a) Die Frage : auswelche Art , und von welchen Vermögens- Stückender Magistratder Reichsstadt Frank¬

furt den zehenten Pfennig zu nehmen berechtiget sey , sowohl als auch
b) meine Petita Pto . indemnifationis& fatisfadionisad separat um procefiumordinariumverwiegen worden,

II . Hier ebenfalls sowohl meine sud prsef. 9 . Nov . 1759 . gestelltenPetita,als auch meine weitere stib pr»5.

16 . Od . 17 67 . und die in meiner fub praef. 2 6 .Jan . 1768 . exhibirfen feparirfen indemnifationtJ und fatisfa»

dionß Klag gestellte als angeblich ganz unthunlich und unschickliche Begehren abgeschlagen, jedoch aber¬

malen ad separatum verwiesen worden . Und
III . Mir eine Vermischung meiner verschiedeneneanlarnrn zur Last gelegek , in dem membro fecundo aber

IV . Einem HochlöblichenMagistratder Reichsstadt Frankfurtpetitu8 terrnint .s duorum menstum ad fatisla-

ciendnm Relbripkocaelareo mentionato de 9 . Julii 1759 » annoch verstattet wird.

Bey allen diesen Verfügungenkann ich mich , wie leicht zu ermessen , sehr wenig beruhigen , indem

sich ganz klar ergiebt
qnoad imum.) Daß der Inhalt deS allerhöchstenRelbriptS von 9 . Julii r 759 , so klar und deutlich

ist , daß er keiner künstlichern Auöleglmg bedarf, und besonders die Worte deS ^Temdri 2di. wo ich mit mei¬

nen sammtlichen Petitis , daS heißt Pto . indemnifationis & fatisfadionis , abgewiesenseyn soll , sehr trocken

und vernehmlich sind , und obgleich solche durch gegenwärtiges gravirliche , sonsten aber hochstverehrliche Reichs»

Hofraths- Condufum ad procefifum ordinarium verwiesen seyn sollen ; so kann jedoch

qnoad a) anjetzo , nach cefilirendem Sächsischen Rtablillement, und daher vorgehabten Abzug voh

Frankfurtund daraus erwachsenen Nachsteuer - Forderung, mich und meineSache direde
’
bte Frage:

Auf welche Art ? und von welchen Vermögens - Stücken Magiftratus eigentlich den 10 . Pfennig zu fordern be¬

rechtiget fep ? ,

sehr wenig interefiiren , sondern nunmehroeine &adjie der ganzen Bürgerschaft in Ansehung künftiger Fällen

ist , für welche allein zu fechten keinen Berus finden kann ; denn bey der gegenwärtigen Lage meiner

er Sa-

Sign.
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Sachen kommt es nur hauptsächlich ganz offenbar auf den GkUNd oder UtMlMd meiner gerechtesten
indemnilationö - und facklaÄionS - Forderung an , .wie oben allerunterthänigst gezeiget worden.

Und diese Säße habe ich
quoad b) in meinen neuesten allerunterthanigsten Exhibids ganz feparatim vorgetragen , dabey ich aber

nothwendig in jedem derselben , Jus , fadtum , L confeauentias immediatas ausführen , und schließlich
aus der gebührenden und sich daher bestimmenden indernnifadon und fatisfa &ion bestehen mußte.

Welches dann
quoad 2dum ) in diesen hier berührten Exhibids , insonderheit in meiner gedruckten fepadrten

allerunterthanigsten indernnifationS - und fadskaÄionS - Klage de praef . 26 . Jan . 1768 . mit mehrerm ganz
offenbar geschehen ist.

Daher ich mich mit der abermaligen Abweisung dieser meiner den Hauptgrund meines ? ro-
celleS betreffenden und gerechtesten Eedtorum unmöglich abspeisen laßen kann.

Wie wenig mir

qtioad 3tium ) eine Vermischung meiner verschiedenen Caufarum vorgeworsen werden kann , imma¬
ßen sammtlich meine Exhidita daS Gegentheil unwiderleglich bezeugen , und dieser Vorwurf vielmehr ei¬
nen Zochlöbl . Magistrat treffen muß , welcher solche Vermischung hauptsächlich verursachet , wovon des¬
sen gegenseitige Exhibita und insonderheit der allerunterthänigste Bericht de praef . 6 . May 1756 . ei¬
nen augenscheinlichen Beweis ableget ; andern TheilS aber auch nothwendig gewesen , die unzertrenn¬
liche Verbindung meiner Sache , wo solche erforderlich , gehörig zu beobachten.

quoad 4tum ) aber muß mir ganz unverständlich bleiben , woher anjego noch einem Hochlöbl.
Magistrat petitus terminus duomm mensiurn , ad fadsfadendum Refcripto dementiflimo de 9 . Julii
1759 . » erstattet werden möge , da dessen Befolgung bey gegenwärtig sehr veränderten Umständen , wo
inzwischen das Sächsische Etablissement zu meinem unvergeßlichen Schmerzen und unermeßlichen Scha¬
den vernichtiget worden , und damit mein ehemals vsrgehabter Abzug ceßven muß , ohne den gering¬
sten Endzweck und Nutzen , und ganz und gar unplatzgreifiich feyn muß , aber wohl Ln vorigen Zeiten,
wenn Magiftratus schon nach emanirfen Kaiserl . Reichs - HofrathS - Oondufo de 3 . Nov . 1756 . mit
Ernst und Nachdruck , wie Rechtens ist , zu allergehorsamster Befolgung solcher allerhöchster Verordnun¬
gen , zumalen nach meinen ln A & is ersichtlichen , dringlichsten und wehmüthigsten :, sehr häufig allerun-
terthänigsten prsefentirten monitorüs und Borstellungen hätte angehalten werden wollen , zu meinem
größten Soulagement und zur Vermeidung aller dieser unverantwortlicher Verwicklung und unbeschreiblichen
Schäden und Kosten unstreitig gereichet hätten Gestalten es nun nicht mehr auf die Berichtigung des
Huanri dedmaa , sondern alleinig auf den Grund oder Ungrund meiner zu fordern habenden Entschä¬
digung und Genugthuung ankommet.

Daher solche Verfügung um so weniger dienlich seyn können , als in dem anderwärtigen hierSign . ü° * fub figno cp. allerunterthänigst angebogenen Reichs - Hofraths eondulo de 5 . Augulh nuper . in caufa
contr . »onDamniz , modo den Magistrat der Reichsstadt Frankfurt pto . relaxationis arrefd ornniurn bo¬
norum eine Hof - Lornmission ad tentandam amicabilem cornpoütionem in üllüX zwischen mir und dem
Magistrat der Reichsstadt Frankfurt vorwaltenden Erocessen allergnadigst beliebet worden , deren Aus¬
gang also vorher richtig abgewartet werden sollen.

Welches alles mit mehrerem in den vorhergehenden AÄen und insonderheit in meiner aller-
unterthänigsten feparirten indemnifationS - und fatisfaÄionS - Klage de praef . 36 . Jan . 1763 . durchauserörtert , durchaus entwickelt , durchaus beschienen und erwiesen , an - und auSgführek worden , dahero michhier ganz getrost auf diese meine AÄen beziehen , auf selbige in vollkommensterZuversicht fudmittirenund derselben petitis quam firmiffime allersubmissest inhaeriren darf und kann.

Gelanget demnach an E . Römisch Kaiserl . Majest . mein alleruncerthänigstes Bitten , allerhöchstdieselben allerhuldreichest geruhen möchten , mir gegen oben angeführtes fub fign . gravirliche , son-> sten hochverehrliche Reichs - Hof - RathS Lonclufum daS benekdurn reviüonrs AÄorum dahin allergnadigstangedeyen zu lassen , daß sammtliche AÄa von andern zur Wichtigkeit der Sachen wohl qualilldtten,
hochansehnlichen Kaiserl . Herrn Rathen , so bey Absaßung des vorigen ConduG des Herrn Referenrisoder Correferentis Stelle nicht verwetten , revidiret werden möchten , so fort auch mir einen legalenTermin zur Ablegung de6 Jurarnenri Revifionis , tarn advocati Caufae quam partis , und sichern OautionS-
Bestellung für die erforderliche Sportuln , und zur ErreKirung aller andern Lollennitaeten , zu welchen ins-
gesammt mich hiermit allerdevotest ollerire , anzuberaumen , demnächst aber nach inllruirter Sache und vorgan-giger Relation resormatorie in Rechten JnnhaltS meiner vorigen allerunterthanigsten petitorurn pto . in-ddmnifatioms & fadsfa &ionis , praefertim Exhibiti humillimi de praef . 26 . Jan . 176g . worauf" " 4 hier wörtlich beziehe und denen selben quam ürrnillime inbL -rire , allergerechtest zu erkennen und auSzusprchen.Defuper &c.

Euer Römisch Kaiserl . Mjesi.
allerunterthänigst treu gehorsamster

Friede . Ludw. von Reineck.
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B e y l a g e n.
Sig . cfr.

Veneris die 5 . Auguft . 176g.
von SRemecf contr. den Magistratzu Frankfurt Appellatonis pto . Arrefti omnium bonorum , praetenf. De-
cim. contra ftatuta , aliorumque gravaminum, & refpe&ive contraventionis Refcriptorum caefareorum
de 13 . Jan . & 3 . Nov . 1756 . ac debitae indemnifationis & fatisfa&ionis ; flve appellantischer Anwaldt
von Oullmann lub prLf . 9 . Nov . 1759 . übergiebt allerunterthänigsteRemonstration ad Conclufum cle-
mentiflimum de 9 . Juli! di&i amii mit Bitte : pro clementiflime decernendo Refcriptum petitum de
non praegravarido in determinatione quanti pro cenfu emigrationis , ac eatenus praeftandae cautionis , nec
ultra proportionem de6 höchstenSchaßungS - Fußes , rnnlto minus ultra bona in territorio civitatis fita»
extendendo , ut & refarciendo damnum ex inaudita protra &ione & mora caufatum, una cum fatisfa &io-
ne congrua , pro injuriis 8 . C\ annexa citatione folita vel in eventum contrarium faltem concedendo
beneficio revifionis a&orum appon . Conclufa in triplo.

In eadem crfagter von Reineck fub prsef. i6 . Ocstobr. anni praet. überreichet allerunterthänigste
Vorstellung , Monitorium und abermalige Beschwerden Anzeige , sammt Bitte : pro clementiflimenunc
tandem prömovenda relatione A&orum . appon . lit . A — D . inclufive

Idem fub prsef. 12 . Jan . anni currentis exhibet allerunterthäm
'
gsten Nachtrag ad Exhibitum de

prsef. 1 6. O&obr. anni prseteriti sammt Bitte : pro clementiflime defnper refleÄendo L ferendo retro pe-
titas ordinationes caefareas vel in eventum contrarium ad beneficium fupplicationis gratiofiflime admit-

tendo , appon. Conclufum.
Idem fub praef. 26 . ejusdem menfis & anni übergiebt allerunterthänigsteseparate indemnifationö*

und fatisfarstionS - Klage annexo petito bumillimo prioridus inhsestvo, appon ult. Conclufum in duplo.
Idem fub prsef. 1 . hujus stellet allerunterthänigst vor und bittet .- pro clementiflime defuper re-

fledtendo & nunc demum ob fummum in mora periculum promovenda relatione. appon. flgn. ^ in duplo.
Econtra impetrantischer Syndicusuon Harpprechtde praef. 7 . Jan . 1760 . exhibet allerunterthänig¬

ste Anzeige ad refcriptum de 9 . Julii 1759 . cum humillimo petito pro clementiflime indulgendo alio

termino bimeftri ad fatisfaciendum altefao Refcripto . appon. ultimum Concluflim.

imo . Nachdem der von Reineck dem Kaiser! . Refcript. de 9 . Julii 1759 . einen ganz verkehr¬
ten Sinn beyleget , und derselbe auö der , auf besten Exhibitum de prsef. 6 . Aprilis 1763 . per Con¬
clufum de zi . Augufti 1759 . verfügten communication sattsam hatte abnehmen können, wie die Frage,
aufwelche Art , und von welchenVermögens - Stückender Magistrat der Reichsstadt Frankfurtden zehentenPfen¬

nig zu nehmen berechtiget seye ; sowohl , als auch die angeführte indemnifations - Klage in proceflu ordi-

nario weiters fortzuführen , befchloßen worden , als werden sowohl die fub praef 9 . Nov . 1759. gestellten

petita als auch besten weitere fub prsef. 16 . Odtobr . 1767 . dann in der fub praef. 26 . Jan . 1763 . ex-

hibirten , feparirHp indemmfationS - und fatisfaÄionS - Klag gestellte ganz unthunlkch und unschickliche Be¬

gehren abgeschlagen, und impetrant angewiesen , allenfalls ermeldte in Verfolg des Kaiferl. Conclufi de

3 , Nov . 1756 . feparatim eingeführte Angelegenheit rechtlicher Ordnung nach zu betreiben , auch in Zu¬

kunft in seinen sammtlichen procefluahschen Vorstellungen stch der Vermischung seiner verschiedenen cau-

lamm so gewiß zu enthalten , als ihme ansonsten derley Exhibita ohne weitere refolution würden extra-

cüret werden.
2do . vstur dem IVTagiflratder Reichsstadt Frankfurt petitus terminus duorum menfium ad

fatisfaciendum refcripto caefareo de 9 . Julii 1759 . damit eS anderer weiterer Kaiferl . Verordnungen nicht

bedörfe. .
JohannGeorg Reitzer.

8ign. O Lc
Sind meine lehtern Imprefla , nemlich die XIII . XIV . und XV . Fortfeßungen , namentlich!

So genanntes kurz gefaßtes pro Memoria zur Erörterung eines Rechts - Punktes , insonderheit zur Er¬

läuterung des Nachsteuer - Punkts , und der nicht nothwendigen Beybehaltung der Stadt - Guter , eines

mit Beybehaltungdes Bürgerrechts, und für ordentliche sowohl als außerordentliche Abgaben hinlängliche

Sicherheit stellen wollenden abziehenden Frankfurter Burgers.

In dem Rechtsstreit des geheimen Kriegs - Raths von Reineck.
Entgegen

Einen hochlöbl . Magistrat der Reichsstadt Frankfurt.
§ 2 pto . arrefti omnium bonorum &c.
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ttnt> kurz gefaßter Ertveiß , daß der geheime Kriegs - Rach von Reineck allerdings befugt und berechtiget
gewesen , bey seinem ehemals vorgehabten , aber durch arnplMm! Magifiratus unbeschreibliche widerrecht¬
liche Hemmungen hintertriebenen Abzug nach Sachsen , sein Bürgerrecht gegen herkömmliche und recht¬
mäßigeCaution, Bürger - vertragsmäßig, beyzubrhalten ; Ein hschedler Magistrat aber weder Recht noch
die geringste Ursache gehabt , ihme dasselbe aufzukündigen.

Ln feinem RechtS - Streit/
entgegen

Einen hochlöbl . Magistrat der Reichs - Stadt Frankfurt.
Pto. Beibehaltungder Bürgerrechts.

Nebst dem xro memoria an einen löblichen Burger - Ausschuß.
Insonderheit des geheimen Kriegs- Raths von Reineck,

Bürgerrechts- Sache betreffend.
Sign. £ .

Ist das den 9 . Julii 1759. emauirfe und in dem ReineckischenIrnprefib de 1759. ibique pag.
50 . erstchtliche äußerst gravirliche , ansonsten hochverehrliche Reiche - Hofraths- Conclufum , worwider ab
Seiten meiner , teKante impreKomeocie1759 . idiquexag. 36. die Revisionnothgedrungenst ergriffen worden.

Lign00.
Veneris z . Aug. 1763.

Don Reineck contr. VonDamniH , modo den Magistratzu FrankfurtAppellationispto . relaxa-
tionis arrefti omnium bonorum; live appellantischer Anwaldtvon Qullrnann fub praef. 14 . May 1763.
fbpplicat humillime pro clementiffime nunc fine conceffione ülterioris termini quantociusob fumraum
in mora praejudicium decernendo retro petito refcripto pcenali. appon, ultimumConclufum & adjta.
fub figno 4 $ G . & }) • ) . in duplo.

Idem fub praefentato 10 . Odobris di&i anni instat pro relatione.
In eadern besagter Magistratfub dato 16 . & praef. 25 . Aprilis 1763 . erstattet per Moll aller-

untertham
'
gsten Berichtad ^ dementiüimum refcripturnde 31 . Julii 1762 . sammt Bitte : den fuglosen

Imploranten, mit seinem ungegründeten Gesuch , ab - und zu Erledigung seiner SchaßungSrund Bürger¬
rechts Angelegenheit an denselben lediglich zuruckzuweisen . appon. lit. A . ufqueM. inclufive.

imo . Ponaturder von dem Magistrat der Reichs - Stadt Frankfurt ad refcripturn caefareum de
31 . Julii 1762 . erstattete Berichtde praef. 25 . Apr. 1763 . ad sda , und kann solcherparti impetranti ausAn-
melden e cancellariavembfolget werden , damitwofern derselbe etivaS erhebliches dagegen einzuwenden hatte , sol¬
ches in terminoduorum menfium so gewiß beybringe, als ansonstendessen unerachtet ergehen solle , waö Rechtens ist.

2do . Fiat falvo curfu proceflus tentamen amicabilis compofitionis um in allen zwischen dem
Magistrat der Reichsstadt Frankfurt und dem von Reineck bey dem Kaiferl . Reichs - Hofrakh rechtshän¬
gigen Sachen die Güte zu tentiren, wozu die Kaiserl. Reichs - Hosrathe Freyherrn von Bartenstein und
Braun pro commiffariisernennet , beyden Theilen aber auferleget wird ihre Anwaldte mit hinlänglichen fpe-cial Bollmachten und iaftrudion ad tranfigendum in termino duorummenfium zu versehen.

Johann Georg
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III.

An dieRömisch- Kaiser!, wie auch in
und zu Jerusalem Königs.

Germanien
Aui!cobeni6
Oec. 1768.

Praef. in Au-

f

ä k,
nothgedrungenst wiede

allerunterthanigste
r h 0 l t e

Anzeige und Bitte,
pro

Clemenüüims nunc tunäem ex cauiis urZenüssimis intus mentionuüs
decernenda commiffione ad exequendum.

i tt Sachen Mein
Friederich Ludwig vo» Neineck, weil. Sr. Königs. Maj . in Pohlen und

Lhurfürstl . Durch!, zu Sachftn wirklichen geheimen Kriegsraths.
Entgegen

des regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen - Darmstadt Hvchfürstlichen Durchlaucht.
Mandat! & Paritoriae pto . debiti guarentigiati,

confeflad, & jamdum ^ .Julii 1759 . cum omni
caufa adjudicati.

Appon. ult* Cond, fub fign. $

L H^ uer Römisch Kaiser ! Majestät habe bereits in sehr vielen allerunterthänigsten Exhibitis die Größe
deö mich täglich mehr und mehr druckenden NothstandeS bey der augenscheinlichen immerdar fort-

daurenden Verringerung meines Vermögens durch so viele unbeschreibliche aber notorische , proeellualische
Verwicklungen , worinnen ich durch die Bearbeitung meiner Feinde auf dle unschuldigste Art gezogen wor¬
den , und daß ich täglich bloS allein von dem sich jeden Augenblick verringernden Capital leben müße,
allerwehmüthigst zu Füßen gelegt , und um die im beygehendem letztem hochverehrlichen Reichs - Hosraths
Conclufo fub figno H . schon seit 1759 . allergnädigst zugesicherte obristerichterliche final Hülfe gegen deS ^
regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen- Darmstadt hochsürstlichen Durch! , allerdevocest gebeten, aber bis

diese Stunde auf so viele dringlichste Monitoria noch keine weitere allergerechtesteEefoludon bewirken kön¬

nen , welche mir jedoch jetzo um so unentbehrlicher wird , als ich wirklich noch im Begriff stehe , entweder
mit meiner Tochter erster Ehe einen wichtigen in AÄis ersichtlichen Vergleich , pto. maternoruro &

advendtiorum praetenforumeinzugehen , oder derselben vermöge eines darinnen ergangenen Reichs - Hof-

Raths Conclufi solche Güter in natura abzuliefern , und also in beyden Fallen ansehnliche Geldsummen

unumgänglich nöthig habe , dabey aber auch nach Rothdurft mit meiner übrigen Familie zu leben , und

meinen jüngsten Sohn , welchen ich bey der guten Aussicht , die er zu versprechen scheinet , darüber al§

ein zärtlich denkender , und alleinig für die Wohlfahrt seiner Familie arbeitender Vater , unmöglich zu Grun¬

de gehen lasten kann , künftiges Frühjahr mit Gottes Hülfe aufAoadsmien und so fort aufReisen zu schicken gedenke.
AlS gelanget an Euer Römisch Kaiser! . Königl . Maj . mein sehnlichstes Bitten, allerhöchst dieselben in aller¬

mildester Beherzigung vor erzehlter höchst mornentoser bewegender Ursachen, und allerglladigster Rucker¬

innerung der in meiner unterm 13 . Junii nuper. demüthigst praefentiden allerunterthänigsten Anzeige und

Bitte pro. edendi Inventarii &c . five impreffo meo XII . deS breitem an - und auSgeführten ganz be-

sondern Motiv -Gründen , woraufmich hier wörtlich bezogen haben will , die in oberwehnten Conclufo comminirte

real execution auf Capital Zinsen und Kosten endlich einmal wirklich expediren zu lasten , aüeäjulbveif

ehest geruhen möchten. Defuper &c.

allerunterthänigsi - treu -gehorsamster

Friede. Ludw. von Reineck.
loviZ die 5 . Mi 1759.

Von Reineckcontra Hefen r Darmstadt mandad & pantoris pfo. debiti : five irnpetrandscherAn-

waldt Von Gullmann fub praef. 29 . Mardi anni currentis accufando lapfum fine paritione termini fuppli-

cat humiiiime pro clemendfiimejam decernenda reali execudone ; appon, ult. Concl. & Documentum

infinuationis.
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imo . Ponatur documentum inlinuati Conclufi caefarei de 2z . jan . änni curr. ad ads.
2do. Detur dem Herrn Landgrafen zu Hefen - Darmstadt ex luperabundanti adbuc ex officio tek-

minus duorum menfium ad docendumde paritione plenaria , fed ultimatus und mit der endlichen Verwah¬

rung , daß im widrigen die gebekteneExeemionS Commiflionhiermit erkannt feyn , und auf iwpetrantifcheS
fernere- Anrufen ohne weitern Anstand expediret werden solle.

Johann Georg Rettzer.

IV.
A n d i e

Römisch Kaiftrl- auch in Germanien und zu Jerusalem Königs.
Praef. in Au-
guftiff. Conf.
Imp. aulico.
den 14- Oec.

1768.

/
allerunterthänigstes wiederholtes

Monitorium,
f a m in t Bitten,

pro
Clementiffime ex caufis urgentiffimis nunc fine ulteriori rnora promo-

venda relatione exhibitorum, de praeC 8 - Junii 1756 . hocque prsevio decer-j
nendis retro humillime petitis ordinationibus caefareis.

in Sachen Mein *

Friedrich Ludw. von Reineck weil. Sr . König !. Majest. in Pohlen und Lhur-
fürstl. Liirchl . zu Sachsen wirklichen geheimen Kriegs- Raths.

contra
des regierenden Herrn Grafen zu Leiningen - HardenburgExcellenz.

Mandati S . C. pcenal . de non contraveniendoliteris feu*
dalibus tranfa&ionibus & pa&is juratis ; revocando pub¬
lice diffamationem publice fa &am ; & refarciendo dam-
num refp, injuria & culpa datum ad 25000 . Thlr.

MW

eyEuer RömischKaiser! . Majestät hochpreißl . Reichs - Hofrath , habe ich bereits den 8 >Junii 1756 . außen
rubricirfe Mandats ', $ la$e contra den regierenden Herrn Grafen zu Leiningen - Hartenburg Excel¬

lenz , nothgedrungenst rechtshängig machen mäßen , aber bis diese Stunde aus so vielfältige dringlichste
gerichtliche Monitoria nicht die geringste obristrichterliche Verfügung erhalten können; wann mir nun an
Beförderung dieser Sache äußerst gelegen , und der aus dieser , mich und mein unschuldiges Haus so hart
druckenden Verzögerung entspringender Schaden , unersetzlich ist , indeme eines TheilS auf der allergerechte¬
sten Entscheidung dieser Sache die Sicherheit und Erhaltung meines beträchtlichen Rheinischen Weingutes,
als eines der ansehnlichsten Stücken meines gegenwärtig durch ampliffimum Magiflratum widerrechtliche
Proceduren so gar sehr geschwächten Vermögens beruhet , andern TheilS aber Ein hochlöbl . Magistrat zu
Frankfurt, in meinen verschiedenen Processen mit ihme , einen sehr nachtheiligen Brauch und Anwendung
von diesen gräst . Leiningen - Hartenburgischen dissarnationen , insonderheit in der Caufa pto. Beybehaltung
des Bürgerrechts , gegen mich gemacht , und seine Verunglimpfungen und Lästerungen hauptsächlich dar¬
auf gegründet hat : zudeme ich auch von vergrast. RegierungS - Lanzley mit beständigen unabläßigenvexis,
Beeinträchtigungen und Turbirungen herum gezogen , und aus einem leidigen Proceff in den andern ge¬
flochten und hineingewickelt werde , und also sich mit jedem Tage der Schaden häufen muß.

Alsgelanget an Euer Römisch Kaiser! . Majest. mein allerunterthänigstes so oft wiederholtes Flehen und
Bitten , allerhöchst dieselben die reiation dieser Sache ohne wertem Verzug allermildest beschleunigen , und
somit die retro allersubmissest gebetene obrist- richterliche Erkenntniße und Verfügungen endlich einmal ohne
Anstand wirklich allergerechtest ergehen zu lassen , atterhuldreichest geruhen möchten.

defuper & c.
Euer Römisch Kaiser !. Majestät.

alleruntertham
'
gsier treugehorsamster

Fnedr . Ludw. von Reineck.
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